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Dienstrechtsanpassungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

 
 

A Problem 
 
Durch die Föderalismusreform I wurde die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes für die Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes aufge-
hoben (früherer Artikel 74 a GG). Die Regelung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der 
Beamtinnen und Beamten des Landes, der Kommunen und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Dienstherren sowie der Richterinnen und Richter des Landes obliegt 
seit dem 1. September 2006 den Ländern. 
 
Solange das fortgeltende Bundesrecht nicht durch Landesrecht ersetzt ist, können einzelne 
Vorschriften nicht geändert werden, soweit sie keinen abgrenzbaren Teilbereich des Besol-
dungs- und Versorgungsrechts regeln. Insbesondere aufgrund geänderter Rechtsprechung 
besteht hierfür jedoch dringender Änderungsbedarf. 
 
Aufgrund gesetzlicher Regelungen mit Wirkung für den Arbeitnehmerbereich, die keine An-
wendung im Beamtenbereich finden, besteht insoweit auch dringlicher Anpassungsbedarf im 
Dienstrecht.  
 
Darüber hinaus soll die zum 31. Dezember 2012 auslaufende Regelung zur Altersteilzeit 
vom 1. April 2013 bis zum 31.12.2015 verlängert werden. 
 
 
B Lösung 
 
Bevor eine weitergehende Modernisierung des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt, wird das bisher über Artikel 125 a Absatz 1 
Satz 1 GG in Nordrhein-Westfalen fortgeltende Bundesrecht in Landesrecht übernommen. 
Ohne diese Übernahme in Landesrecht sind die notwendigen Änderungen nicht möglich. Es 
erfolgt insbesondere die Umsetzung geänderter Rechtsprechung, die Anpassung des Besol-
dungsrechts aufgrund des 6. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 25. Oktober 2011 und die 
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Anpassung des Versorgungsrechts aufgrund der bereits seit 1. Januar 2012 geltenden Neu-
regelung zum Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze.  
 
Mit der Ergänzung des Landesbeamtengesetzes wird eine wirkungsgleiche Übernahme von 
gesetzlichen Regelungen für den Arbeitnehmerbereich sichergestellt. 
 
 
1. Besoldungsrecht 
 
Mit der Überleitung des bisher fortgeltenden Besoldungsrechts sind insbesondere folgende 
Maßnahmen vorgesehen: 
 

- Die Umstellung der Grundgehaltstabellen mit aufsteigenden Gehältern (Besoldungs-
ordnung A, Besoldungsgruppen R 1 und R 2) von Dienstalters- bzw. Lebensalters-
stufen auf Erfahrungsstufen. Diese Neuregelung dient vor allem der verbesserten 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf.  

 
- Die Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3. Hiermit 

wird der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 14. Februar 
2012 – Az. 2 BvL 4/10) zur Verfassungsmäßigkeit der W-Besoldung Rechnung ge-
tragen. 

 
- Die Ausbringung von Ämtern an der Sekundarschule als die besoldungsrechtliche 

Folgerung aus dem 6. Schulrechtsänderungsgesetz vom 25. Oktober 2011. 
 

 
2. Versorgungsrecht 
 
Anpassungsbedarf gegenüber der bisherigen Rechtslage besteht insbesondere aufgrund der 
bereits zum 1. Januar 2012 getroffenen Anhebung der Altersgrenzen im Beamtengesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen. Mit dem Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
vom 21. April 2009 erfolgte eine Neuregelung zum Ruhestand wegen Erreichens der Alters-
grenze entsprechend dem Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 
30. April 2007, die die wirkungsgleiche Übertragung der Maßnahmen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Systeme zeitgleich in 
das nordrhein-westfälische Beamtenrecht vornahm. Die im Zusammenhang hiermit stehen-
den versorgungsrechtlichen Folgerungen unterblieben und sind nunmehr zu ziehen. Ande-
renfalls laufen die Anhebung der Altersgrenzen und der hiermit beabsichtigte Gleichklang mit 
den Regelungen der Rentenversicherung zunehmend leer, da weiterhin ein abschlagsfreier 
Antragsruhestand ab dem vollendeten 65. Lebensjahr möglich wäre.  
 
Mit der Überleitung des bisher fortgeltenden Versorgungsrechts sind daher insbesondere fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 
 

- In Anlehnung an das Rentenrecht ist es zukünftig möglich, ohne Abschläge mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand zu treten, wenn 45 Jahre mit berück-
sichtigungsfähigen Zeiten vorliegen (z.B. Beamten-, Wehrdienst-, Zivil- und Vor-
dienstzeiten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, Kindererziehungs- und 
Pflegezeiten). 
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- Festhalten an der bisherigen Antragsaltersgrenze von 63 Jahren und dafür – wie im 
Rentenrecht – schrittweise Erhöhung des maximalen Versorgungsabschlags auf 14,4 
vom Hundert bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand auf Antrag. 

 
- Verkürzung der Hochschulausbildungszeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeiten von 

bis zu drei Jahren auf einen Zeitraum von bis zu 855 Tagen zur Nachzeichnung der 
Rechtsänderung in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 
 
3. Dienstrecht 
 
Insbesondere sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

- Einführung einer Familienpflegezeit für den Beamtenbereich, die eine wirkungs- glei-
che Übernahme der für den Arbeitnehmerbereich geltenden Regelungen des zum 
1. Januar 2012 in Kraft getretenen Familienpflegezeitgesetzes darstellt. 
 

- Übertragung der im Gendiagnostikgesetz vom 31. Juli 2009 niedergelegten Verbote 
gendiagnostischer Untersuchungen auf die Beamtinnen und Beamte des Landes 
NRW 
 

- Eröffnung der Möglichkeit, Personalakten für Beamtinnen und Beamte in digitaler 
Form zu führen. 

 
- Verlängerung der am 31. Dezember 2012 auslaufenden Regelung zur Altersteilzeit 

vom 1. April 2013 bis zum 31. Dezember 2015 unter gleichzeitiger Anhebung des zu-
lässigen Arbeitsmaßes von zurzeit bis zu 60 vom Hundert auf bis zu 65 vom Hundert. 
 

4. Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgleichstellungsgesetzes 
 
Mit der Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgleichstellungsgesetzes wird die rück-
wirkende Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Bereich des Besoldungs- 
und Versorgungsrechts zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
am 1. August 2001 geregelt. Damit wird der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts Rechnung getragen.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Die Umsetzung dieses Gesetzes hat im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel zu erfolgen. 
 
1. Besoldungsrecht 
 
Durch die Umstellung auf Erfahrungsstufen entstehen keine Mehrkosten.  
 
Mit der Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sind sofortige 
Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich jährlich rd. 18 Mio. € verbunden. Diese Mehrkosten 
werden sich in den Folgejahren entsprechend der Fluktuation im Bereich der auslaufenden 
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C-Besoldung und den Neueinstellungen im Bereich der W-Besoldung erhöhen, wobei diese 
Kosten - wegen der Anrechnung von Leistungsbezügen - für die Zukunft nicht ermittelbar 
sind. Die Mehraufwendungen sind im Haushaltsplan aufzufangen. 
 
Mögliche Mehraufwendungen im Schulbereich durch die normative Ausbringung und Bewer-
tung der Ämter speziell für die Sekundarschulen sind im Personalausgabenbudget des Ein-
zelplans 05 des Haushaltsplans (Ministerium für Schule und Weiterbildung) aufzufangen. 
 
2. Versorgungsrecht 
 
Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wird schon in den 
nächsten Jahren enorm steigen. Der Haushaltsansatz für die Versorgungsausgaben beträgt 
2011 rd. 5,5 Mrd. €. Nach der Prognose im dritten Versorgungsbericht (Modellrechnung ohne 
Berücksichtigung linearer Besoldungs- und Versorgungserhöhungen) steigen die Versor-
gungsausgaben bis 2025/26 auf rd. 6,9 Mrd. € und fallen dann bis 2040 auf rd. 6,7 Mrd. €. 
Langfristig werden die steigenden Ausgaben durch die mit diesem Gesetz ergriffenen Maß-
nahmen gebremst, und zwar wie folgt: 
 
Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit inklusive der angepassten Versorgungsabschläge 
führt zu jährlichen Einsparungen von 251 bis 334 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines ab-
schlagfreien Ruhestandes ab dem vollendeten 65. Lebensjahr nach 45 Jahren mit berück- 
sichtigungsfähigen Zeiten kann sich das jährliche Einsparvolumen auf 160 bis 215 Mio. € 
(heutiges Bezügeniveau) verringern. Diese jährlichen Einsparungen können jedoch erst rea-
lisiert werden, wenn die stufenweise Anhebung der Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre abge-
schlossen und der Versorgungsabschlag aller vorzeitig in den Ruhestand getretenen Versor-
gungsempfänger auf der Grundlage der neuen Altersgrenze von 67 Jahren berechnet wor-
den ist. Eine annähernde jährliche Einsparung in der zuvor benannten Bandbreitenhöhe ist 
nicht vor dem Jahr 2055 zu erwarten. Bis dahin werden sich die jährlichen Einsparungen 
zunächst sehr langsam und später umso dynamischer aufbauen. 
 
Die Kürzung der Anrechnung von Hochschulausbildungszeiten auf die Versorgung von bis 
zu drei Jahren auf bis zu 855 Tagen führt in der vollen Wirkung ab dem Jahr 2042 zu Einspa-
rungen von rund 25 Mio. € (heutiges Bezügeniveau). Auch diese jährlichen Einsparungen 
werden sich zunächst sehr langsam und später umso dynamischer aufbauen. 
 
3. Dienstrecht 
 
Die Neuregelungen sind haushaltsneutral konzipiert.  
 
Die Verlängerung der befristeten Regelung zur Altersteilzeit vom 1. April 2013 bis zum 
31. Dezember 2015 ist annähernd haushaltsneutral. Die Anwendung der Regelung ist seit 
Jahren durch entsprechenden Beschluss der Landesregierung auf den Lehrerbereich be-
schränkt. Mehrkosten der Altersteilzeit werden bereits bisher zu einem nicht unerheblichen 
Teil durch Eigenleistungen der Lehrerinnen und Lehrer kompensiert, insbesondere durch 
den Verzicht auf und den Wegfall von Altersermäßigungsstunden sowie die Nachbesetzung 
frei werdender Stellenanteile im Eingangsamt.  
Weitere Einsparungen im Vergleich zur bisherigen Regelung ergeben sich durch die Anhe-
bung des Arbeitsmaßes von bisher bis zu 60 vom Hundert auf bis zu 65 vom Hundert, die 
Reduzierung der Nettobesoldung von bisher 83 vom Hundert auf 80 vom Hundert und die 
Absenkung der Ruhegehaltfähigkeit von bisher neun Zehntel auf acht Zehntel. Insgesamt 
verbleibt eine Deckungslücke von lediglich 0,4 % der jährlichen Kosten einer Vollzeitstelle. 
Dies bedeutet pro ATZ-Fall eine jährliche Deckungslücke in Höhe von 200 € (0,4 % von 
50.000 €). 
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Ausgehend von 1.500 jährlich neu beginnenden Altersteilzeitverhältnissen liegen die jährli-
chen Mehrkosten bei 300.000 €. Bei einer durchschnittlichen ATZ-Laufzeit von fünf Jahren 
entsteht damit pro Jahrgang eine Deckungslücke von 1,5 Mio. € (300.000 € x 5). Auf Grund 
der im Vergleich zur bisherigen Regelung verschlechterten Konditionen erscheint es aller-
dings wahrscheinlich, dass die Inanspruchnahme von Altersteilzeit in Zukunft zurückgehen 
wird, so dass die tatsächlichen Aufwendungen mit hoher Wahrscheinlichkeit unter den er-
rechneten Jahresbeträgen liegen werden. 
 
4. Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgleichstellungsgesetzes 
 
Mit der Neuregelung sind geschätzte Mehrkosten in Höhe von rd. 2 Mio. Euro verbunden. 
Dieser Mehrbedarf ist grundsätzlich in den jeweiligen Einzelplänen des Haushaltsplans auf-
zufangen. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig sind das Finanzministerium und das Ministerium für Inneres und Kommunales. 
 
 
F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung 
 
Für die übrigen Dienstherren des Landes entstehen in dem Bereich Besoldung keine Mehr-
aufwendungen, in dem Bereich Versorgung entstehen Minderaufwendungen in Abhängigkeit 
von der Zahl der jeweils Anspruchsberechtigten. 
 
 
G Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Die Familienpflegezeit fördert die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Übrigen 
hat das Gesetz keine Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte.  
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 
 

Dienstrechtsanpassungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

Vom….. 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungs-

gesetzes 
 

  

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
17. Februar 2005 (GV.NRW.S.154), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
(Datum, Fundstelle), wird wie folgt geändert: 
 

  

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Für die in Absatz 1 Halbsatz 1 
genannten Personen gelten  

 

  

 1. das Bundesbesoldungsgesetz ein-
schließlich Anlagen in der am 
31. August 2006 geltenden Fas-
sung vom 6. August 2002 (BGBl. I 
S. 3020), zuletzt geändert durch 
§ 19 des Gesetzes vom 
28. August 2006 (BGBl. I S. 2039) 
und 

 

  

 2. folgende auf Grund des Bundesbe-
soldungsgesetzes erlassene 
Rechtsverordnungen des Bundes 
jeweils in der am 31. August 2006 
geltenden Fassung  

 

  

 a) Zweite Verordnung über be-
soldungsrechtliche Übergangs-
regelungen nach Herstellung 
der Einheit Deutschlands 
(Zweite Besoldungs-
Übergangsverordnung – 
2. BesÜV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 
27. November 1997 (BGBl. I 
S. 2764), zuletzt geändert 
durch Artikel 258 der Verord-
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nung vom 25. November 2003 
(BGBl. I. S. 2304) 

 
 b) Verordnung über die Gewäh-

rung eines Zuschlags bei Al-
tersteilzeit (Altersteilzeitzu-
schlagsverordnung – ATZV) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 2001 
(BGBl. I S. 2239), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 und 16 
des Gesetzes vom 10. Sep-
tember 2003 (BGBl. I. S. 1798) 

 

  

 c)  Verordnung über die Gewäh-
rung von Erschwerniszulagen 
(Erschwerniszulagenverord-
nung – EZulV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3497), zuletzt geändert 
durch Artikel 67 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2005 (BGBl. I. S. 
1818) 

 

  

 d) Verordnung über die Gewäh-
rung von Mehrarbeitsvergü-
tung für Beamte (MVergV) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Dezember 1998 
(BGBl. I S. 3494), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 9. November 2004 
(BGBl. I. S. 2774) 

 

  

 e) Verordnung über die Vergü-
tung für Beamte im Vollstre-
ckungsdienst (Vollstreckungs-
vergütungsverordnung – Voll-
strVergV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 8) 

 

  

 f) Verordnung über die Zahlung 
eines erhöhten Auslandszu-
schlags (EAZV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 18. Juli 1997 (BGBl. I 
S. 1881) und der Berichtigung 
der Bekanntmachung vom 
29. August 1997 (BGBl. I 
S. 2324) 
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 g) Verordnung über die Zuteilung 
von Dienstorten im Ausland zu 
einer Stufe des Auslandszu-
schlags (Auslandszuschlags-
verordnung – AuslZuschlV) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. Juli 2001 (BGBl. I 
S. 1562), zuletzt geändert durch 
die Fünfte Verordnung zur Än-
derung der AuslZuschlV vom 
6. Juni 2006 (BGBl. I S. 1291) 

 

  

 h) Verordnung über die Gewäh-
rung eines Auslandsverwen-
dungszuschlags (Auslandsver-
wendungszuschlagsverordnung 
– AuslVZV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 
27. März 2002 (BGBl. I S. 1243) 

 

  

 i)  Verordnung über die Gewäh-
rung einer Unterrichtsvergütung 
für Lehramtsanwärter in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Juli 1976 (BGBl. I 
S. 1828), geändert durch Artikel 
6 der Verordnung vom 
8. August 2002 (BGBl. I 
S. 3177) 

 

  

 j)  Verordnung zur Regelung einer 
Übergangszahlung an Beamte 
(Übergangszahlungsverordnung 
– ÜZV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 
23. Juli 1975 (BGBl. I S. 1982), 
zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2848) 

 

  

 k) Verordnung über die Zuordnung 
der Ämter der hauptamtlichen 
Wahlbeamten auf Zeit der Ge-
meinden, Samtgemeinden, Ver-
bandsgemeinden, Ämter und 
Kreise (Kommunalbesoldungs-
verordnung des Bundes – 
BKomBesV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 
7. April 1978 (BGBl. I S. 468), 
geändert durch die Verordnung 
vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I 
S. 2697) 
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  l)  Verordnung über die Zuordnung 

der Ämter der hauptamtlichen 
Vorstandsmitglieder öffentlich-
rechtlicher Sparkassen (Spar-
kassenbesoldungsverordnung 
des Bundes – BSparkBesV) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. Juni 1976 
(BGBl. I S. 1588), geändert 
durch die Verordnung vom 
22. Juni 1983 (BGBl. I S. 732) 

 

  

 m)  Verordnung über die Zuordnung 
der Ämter der Leiter kommuna-
ler Versorgungs- und Verkehrs-
betriebe (Werkleiterbesoldungs-
verordnung des Bundes – 
BWeBesV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Juni 
1976 (BGBl. I S. 1585), geän-
dert durch die Verordnung vom 
22. Juni 1983 (BGBl. I S. 731) 

 

  

 n) Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 4 
des Bundesbesoldungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 1976 (BGBl. I 
S. 1468) 

 

  

 o) Verordnung über die Gewäh-
rung einer Stellenzulage für Be-
amte, Richter und Soldaten in 
der Hochschulleitung (Hoch-
schulleitungs-Stellenzulagenver-
ordnung – HStZulV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
3. August 1977 (BGBl. I 
S. 1527) 

 

  

 p) Verordnung zur Überleitung in 
die im Zweiten Gesetz zur Ver-
einheitlichung und Neuregelung 
des Besoldungsrechts in Bund 
und Ländern geregelten Ämter 
und über die künftig wegfallen-
den Ämter (ÜlV - 2.BesVNG) in 
der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 1975 
(BGBl. I S. 2608), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. Sep-
tember 1990 (BGBl. I. S. 2106) 
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 als Landesrecht fort, soweit sich 
aus diesem Gesetz oder auf Grund 
sonstiger landesrechtlicher Best-
immungen nichts anderes ergibt. 
Unberührt bleiben landesrechtliche 
Bestimmungen, die seit dem 
1. September 2006 erlassen wur-
den.“  

 

  

 b) Folgende Absätze 3 und 4 werden 
angefügt: 

 

  

 „(3) Soweit in Verordnungsermächti-
gungen in dem Übergeleiteten Besol-
dungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen die Bundesregierung oder 
eine oberste Bundesbehörde zum Er-
lass einer Rechtsverordnung ermäch-
tigt wird, tritt an die Stelle der Bundes-
regierung die Landesregierung und an 
die Stelle einer obersten Bundesbe-
hörde die zuständige oberste Landes-
behörde. Soweit in den Verordnungs-
ermächtigungen eine Beteiligung des 
Bundesrates vorgesehen ist, bedarf 
es dieser nicht. 

 

  

 (4) Soweit in diesem Gesetz auf das 
Bundesbesoldungsgesetz oder das 
Bundesbesoldungsgesetz in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung 
verwiesen wird, bezieht sich die Ver-
weisung auf das Übergeleitete Besol-
dungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist.“ 

 

  

 c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5. 
 

  

2. In § 12 Absatz 4 wird beim ersten Spie-
gelstrich die Angabe „50“ durch „42“, im 
zweiten Spiegelstrich die Angabe „60“ 
durch „52“ und  

 im dritten Spiegelstrich die Angabe „80“ 
durch „71“ ersetzt. 

 

  

3.  In der Anlage 1 zum Landesbesoldungs-
gesetz werden  

 

  

 a) der Nummer 1.3 folgender Absatz 5  
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 1.3  
(1) Die gesamtschulbezogenen Beförde-
rungsämter und die Beförderungsämter an 
Schulen im organisatorischen Zusammen-
schluss nach § 83 Absatz 1 Schulgesetz 
NRW (SchulG) werden nach Maßgabe der 
Landesbesoldungsordnung A unabhängig 
davon verliehen, für welche Lehrerlaufbahn 
an allgemeinbildenden Schulen oder För-
derschulen die Bewerberin oder der Bewer-
ber die Lehramtsbefähigung besitzt. Dabei 
soll regelmäßig die Hälfte der Stellen für 
gesamtschulbezogene Beförderungsämter 
mit Beamtinnen und Beamten einer Lehrer-
laufbahn des höheren Dienstes besetzt 
werden; das gilt nicht für die Stellen der 
Leiterinnen und Leiter der Sekundarstufe II. 
(2) Planstellen für Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsgruppe A 15 mit Amtszula-
ge, A 15 und A 14 mit Amtszulage, denen 
die Funktion der ständigen Vertreterin oder 
des ständigen Vertreters der Leiterin oder 
des Leiters einer Gesamtschule oder der 
didaktischen Leiterin oder des didaktischen 
Leiters einer Gesamtschule übertragen ist, 
werden, soweit sie für Beamtinnen und Be-
amte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 vor-
gesehen sind, auf den haushaltsmäßig fest-
gelegten Stellenanteil nach Fußnote 9) zur 
Besoldungsgruppe A 15 der Bundesbesol-
dungsordnung A angerechnet. Planstellen 
für Gesamtschuldirektorinnen und Gesamt-
schuldirektoren der Besoldungsgruppe A 14 
mit Amtszulage oder A 14 werden, soweit 
sie für Beamtinnen und Beamte im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 vorgesehen und 
nicht nach Satz 1 anzurechnen sind, auf 
den haushaltsmäßig festgelegten Stellenan-
teil für Oberstudienrätinnen und Oberstudi-
enräte angerechnet. 
(3) Die in der Bundesbesoldungsordnung A 
und der Landesbesoldungsordnung A aus-
gebrachten Amtsbezeichnungen für Lehr-
kräfte an allgemeinbildenden Schulen im 
Eingangsamt sowie die Amtsbezeichnung 
"Oberstudienrat" und "Studiendirektor" dür-
fen auch an Gesamtschulen verwendet 
werden. 
(4) An Gesamtschulen im Aufbau dürfen 
Ämter für didaktische Leiterinnen und Leiter 
erst eingerichtet werden, wenn mindestens 
vier Jahrgangsstufen vorhanden sind. 
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 „(5) Absatz 1 Satz 1 sowie Absätze 3 
und 4 gelten für Sekundarschulen 
entsprechend.“ 

 
 und 
 
 b) der Nummer 1 folgende Nummer 

1.11  
 

  

 „1.11 
(1) An Gemeinschaftsschulen im 
Sinne von Artikel 2 des Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der Schulstruktur 
in Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2011 (GV.NRW.S. 540) 
können die an Sekundarschulen  
ausgebrachten Ämter verliehen wer-
den, wenn sie nur die Sekundarstu-
fe I umfassen. Umfassen Gemein-
schaftsschulen die Sekundarstufen I 
und II, können die an Gesamtschu-
len ausgebrachten Ämter verliehen 
werden.  

 

  

 (2) Nummer 1.3 Absatz 1 Satz 1 
sowie Absätze 3 und 4 gelten  für 
Gemeinschaftsschulen entspre-
chend, wenn sie nur die Sekundar-
stufe I umfassen. Umfassen Ge-
meinschaftsschulen die Sekundar-
stufen I und II, gilt Nummer 1.3 ent-
sprechend.“ 

 

  

 angefügt. 

 
  

 c)  In der Besoldungsgruppe A 13 wer-
den 

 

  

  aa)  nach der Amtsbezeichnung 
„Rektor“ die Amtsbezeichnung 

 

 Rektor 
- als Leiter einer Schule im organisatori-
schen Zusammenschluss mit bis zu 180 
Schülern – 
 

 „Sekundarschulrektor 
 -  als der didaktische Leiter ei-

ner noch nicht voll ausgebau-
ten Sekundarschule mit we-
niger als 4 Zügen in vier 
Jahrgangsstufen – 8) 

 - als Koordinator lernbereichs- 
und abteilungsübergreifender 
Aufgaben – 8) 9) 
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 -  als Leiter einer Abteilung mit 

mehr als 180 bis zu 360 
Schülern einer Sekundar-
schule – 8)“ 

 
  und 
 

  

 bb) bei der Amtsbezeichnung „Stu-
dienrat“ nach dem Spiegelstrich 
„ – im Hochschuldienst“ als wei-
terer Spiegelstrich  

 

 Studienrat 
- als Lehrer für Fremdsprachen an einer 
Fachhochschule oder in einem Fachhoch-
schulstudiengang an einer Universität -  
- im Hochschuldienst -  
 

 „ – mit der Befähigung für das 
Lehramt an Gymnasien, mit der 
Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen 
und mit den Lehramtsbefähi-
gungen für die Sekundarstufe I 
und die Sekundarstufe II (Dop-
pelbefähigung) – bei Verwen-
dung an einer Sekundarschule – 
10)“ 

 
 eingefügt  sowie 

 

  

 cc) den Fußnoten die Fußnoten 
 

 Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 2. 
Die Stellenzulage wird nicht neben anderen 
Zulagen gewährt. 
Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 2. 
Erhält als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene eine 
ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anla-
ge 2. 
Nur an einer Gesamtschule mit mindestens 
vier Zügen in drei Jahrgangsstufen. An ei-
ner Gesamtschule mit mindestens sechs 
Zügen in drei Jahrgangsstufen dürfen zwei 
Stellen für das Amt vorgesehen werden. 
Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage 
nach Anlage 2. 
 
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2. 
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2. 
 

 „8) Erhält eine Amtszulage nach 
Anlage 2.“ 

 
  und 
 

  

 „9) Nur an einer Sekundarschule 
mit mindestens fünf Zügen. An 
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einer Sekundarschule mit acht 
und mehr Zügen dürfen zwei 
Stellen für das Amt vorgesehen 
werden.“ 

 
 und 
 
 „10) Für dieses Amt dürfen 

höchstens 16,5 vom Hundert 
der Planstellen an Sekundar-
schulen ausgewiesen werden.“ 

 
 angefügt. 

 

  

 d)  In der Besoldungsgruppe A 14 wer-
den 

 

  

 aa) bei der Amtsbezeichnung 
„Oberstudienrat“ nach dem 
Spiegelstrich „- im  Hoch-
schuldienst-“ als weiterer 
Spiegelstrich 

 

 Oberstudienrat 
- als Fachlehrer in der Lehrerfortbildung auf 
Bezirksebene 
- als Lehrer für Fremdsprachen an einer 
Fachhochschule oder in einem Fachhoch-
schulstudiengang an einer Universität - 
- im Hochschuldienst - 
 

 „ – mit der Befähigung für das 
Lehramt an Gymnasien, mit 
der Befähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien und Ge-
samtschulen und mit den 
Lehramtsbefähigungen für die 
Sekundarstufe I und die Se-
kundarstufe II (Doppelbefähi-
gung) – bei Verwendung an 
einer Sekundarschule – 10) “  

 

  und 
 

  

 bb) bei der Amtsbezeichnung 
 „Rektor“ 

 

  

   vor dem Spiegelstrich „- als 
Leiter der Abteilung Pädagogi-
sches Zentrum bei der Justiz-
vollzugsbehörde Münster -“ die 
Spiegelstriche 

 

 Rektor 
- als Leiter der Abteilung Pädagogisches 
Zentrum bei der Justizvollzugsbehörde 
Münster -  
 

„   - als der didaktische Leiter 
einer noch nicht voll ausge-
bauten Sekundarschule mit 
mindestens vier Zügen in 
vier Jahrgangsstufen - 
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    -  als der didaktische Leiter 
einer voll ausgebauten Se-
kundarschule – 11) 

 

  

  -  als der ständige Vertreter 
des Sekundarschuldirektors 
an einer voll ausgebauten 
Sekundarschule oder an ei-
ner Sekundarschule mit 
mindestens vier Zügen in 
drei Jahrgangsstufen – 11)  

 

  

  - als der ständige Vertreter 
des Sekundarschulrektors 
einer Sekundarschule, bei 
der die Voraussetzungen 
für die Einstufung des Lei-
ters in Besoldungsgruppe A 
15 nicht erfüllt sind –“ 

 
   und 
 

  

 nach dem Spiegelstrich „- 
als Leiter der Abteilung Pä-
dagogisches Zentrum bei 
der Justizvollzugsbehörde 
Münster -“ als weiterer 
Spiegelstrich 

 

  

 „- als Leiter einer Abteilung 
mit mehr als 360 Schülern 
einer Sekundarschule –“ 

 

 und 
 

  

 cc)  nach der Amtsbezeichnung 
„Schulrat“ die Amtsbezeich-
nung 

 

 Schulrat 
- bei der Justizvollzugsschule Nordrhein-
Westfalen - 2) 

- bei dem Landesjustizvollzugsamt Nord-
rhein-Westfalen - 2) 

 
  „Sekundarschulrektor 

-  als Leiter einer Sekundar-
schule, bei der die Voraus-
setzungen für die Einstu-
fung des Leiters in Besol-
dungsgruppe A 15 nicht er-
füllt sind – 11) “  

 
  eingefügt sowie 
 

  

 dd) den Fußnoten die Fußnoten 
 

 Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 2. 
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2. 
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Dieses Amt kann nur Beamtinnen oder Be-
amten mit der Befähigung für das Lehramt 
an Sonderschulen, für das Lehramt für 
Sonderpädagogik und für das Lehramt an 
der Realschule verliehen werden. 
Erhält an einer Gesamtschule mit mindes-
tens vier Zügen in vier Jahrgangsstufen 
eine Amtszulage nach Anlage 2. 
Nur an einer Gesamtschule mit mindestens 
fünf Zügen. An einer Gesamtschule mit acht 
und mehr Zügen dürfen zwei Stellen für das 
Amt vorgesehen werden. 
Dieses Amt kann nur Fachleiterinnen oder 
Fachleitern mit der Befähigung für das 
Lehramt der Sekundarstufe I, für das Lehr-
amt an der Realschule, für das Lehramt an 
Sonderschulen oder für das Lehramt für 
Sonderpädagogik verliehen werden. 
Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage 
nach Anlage 2. 
Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2. 
Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 15. 
 

 „10) Durch die Inanspruch-
nahme dieses Amtes darf die 
Zahl der Planstellen gemäß 
Fußnote 10) zur Besoldungs-
gruppe A 13 nicht überschrit-
ten werden.“ 

 
   und 
 

  

  „11) Erhält eine Amtszulage  
  nach Anlage 2.“ 

 
  angefügt. 

 

  

 e) In der Besoldungsgruppe A 15 wer-
den 

 

  

 aa)  nach der Amtsbezeichnung „Di-
rektor an einer Gesamtschule“ 
die Amtsbezeichnung 

 

  

 „Direktor an einer Sekundar-
schule - als der ständige Vertre-
ter des Sekundarschuldirektors 
an einer voll ausgebauten Se-
kundarschule oder einer Sekun-
darschule mit mindestens vier 
Zügen in drei Jahrgangsstufen 
und einer Schülerzahl von mehr 
als 750 - “ 
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 und 
 
 bb)  nach der Amtsbezeichnung 

„Regierungsschuldirektor“ die 
Amtsbezeichnung 

 

  

  „Sekundarschuldirektor 
 - als Leiter einer voll ausgebau-

ten Sekundarschule oder einer 
Sekundarschule mit mindestens 
vier Zügen in drei Jahrgangsstu-
fen – 11)“ 

 
 eingefügt sowie 

 

  

 cc) den Fußnoten die Fußnote 
 

 1) Erhält als Leiterin oder Leiter eines Wei-
terbildungskollegs mit voll ausgebautem 
Bildungsgang Abendrealschule eine Amts-
zulage nach Anlage 2. 
2) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und 
Beamten mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Sonderschulen, für das Lehramt für 
Sonderpädagogik und für das Lehramt an 
der Realschule verliehen werden. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2. 
4)Stellen für dieses Amt dürfen nur unter 
Anrechnung auf den haushaltsmäßig fest-
gelegten Stellenanteil nach Fußnote 9) zur 
Besoldungsgruppe A 15 der Bundesbesol-
dungsordnung A ausgebracht werden. 
5)Dieses Amt kann nur Beamtinnen und 
Beamten mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Sonderschulen, für das Lehramt für 
Sonderpädagogik und für das Lehramt am 
Gymnasium oder an beruflichen Schulen 
verliehen werden. 
6)Bei Schulen mit Teilzeitklassen rechnen 
2,5 Unterrichtsteilnehmerinnen oder Unter-
richtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als 
einer. 
7) Nur in Stellen von besonderer Bedeu-
tung. 
8) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und  
Beamten, die die Befähigung für das Lehr-
amt am Gymnasium oder für die Sekundar-
stufe II mit der Berechtigung zum Unterrich-
ten eines Faches in der gymnasialen Ober-
stufe besitzen, und im Rahmen der Ober-
grenze nach Fußnote 9) zur Besoldungs-
gruppe A 15 der Bundesbesoldungsordnung 
A verliehen werden. 
9) Erhält als Leiterin oder Leiter einer Ge-
samtschule mit voll ausgebauter Sekundar-
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stufe I oder mit mindestens vier Zügen in 
drei Jahrgangsstufen eine Amtszulage nach 
Anlage 2. 
10) Erhält als Leiterin oder Leiter eines Stu-
dienseminars mit mehr als 220 Lehramts-
anwärterinnen oder Lehramtsanwärtern 
eine Amtszulage nach Anlage 2. 
 

„11) Erhält bei einer Schülerzahl 
von mehr als 750 eine Amtszu-
lage nach Anlage 2.“ 
 

  angefügt. 
 

  

 f)  In der Anlage 2 werden in die Tabel-
   le „Zulagen“  
 

  

nach „nach FN 7 zur BesGr. A 13 (Amtszu-
lage)   236,09 €“ 
 

  
 

„nach FN 8 zur BesGr. A 13 (Amtszulage) 
   205,00 €“ 
   
und 
 

  

nach „nach FN 8 zur BesGr. A 14  
   401,21“ 
 

  

„ nach FN 11 zur BesGr. A 14 (Amtszulage)
   272,00 €“ 
eingefügt sowie 
 

  

„nach FN 11 zur BesGr. A 15 (Amtszulage) 
   172,76 €“ 
 
angefügt. 
 

  

Artikel 2 
Änderung des Bundesbesoldungs-

gesetzes  
 

  

Das durch Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a 
in Landesrecht NRW übergeleitete Bundes-
besoldungsgesetz wird wie folgt geändert: 
 

 Siehe Anhang I 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
„Übergeleitetes Besoldungsgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (ÜBesG 
NRW)“. 
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2.  In § 18 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: „ Eine Zuordnung von Funk-
tionen zu mehreren Ämtern ist zuläs-
sig.“ 

 

  

3.  In § 21 Absatz 2 Nummer 2 werden die 
Wörter „des Besoldungsdienstalters“ 
durch die Wörter „der Erfahrungsstufe“ 
und die Paragraphenangabe „§ 28 Abs. 
2“  durch „ § 28“ ersetzt. 

 

  

4.  In § 25 werden nach dem Wort „dürfen“ 
die Wörter „mit Ausnahme der Fälle des 
§ 18 Satz 2“ eingefügt. Der Halbsatz 
„,soweit bundesgesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist,“ wird gestrichen. 

 

  

5.  § 27 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 27 
Bemessung des Grundgehalts 

 

  

(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Besol-
dungsordnung nicht feste Gehälter vorsieht, 
nach Stufen (Erfahrungsstufen) bemessen. 
Dabei erfolgt der Aufstieg in eine nächsthö-
here Stufe nach bestimmten Zeiten mit 
dienstlicher Erfahrung und der Leistung. 
 

  

(2) Mit der ersten Ernennung in ein Beam-
tenverhältnis mit Anspruch auf Dienstbezü-
ge im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
wird ein Grundgehalt der ersten mit einem 
Grundgehaltsbetrag ausgewiesenen Stufe 
der maßgeblichen Besoldungsgruppe (An-
fangsgrundgehalt) festgesetzt, soweit nicht 
berücksichtigungsfähige Zeiten nach § 28 
Absatz 1 anerkannt werden. Die Stufe wird 
mit Wirkung vom Ersten des Monats festge-
setzt, in dem das Beamtenverhältnis be-
gründet wird. Ausgehend von diesem Zeit-
punkt beginnt der Stufenaufstieg. Frühere 
Dienstzeiten mit Anspruch auf Dienstbezü-
ge in einem Beamten-, Richter- oder Solda-
tenverhältnis bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Absatz 1) im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes führen 
zu einer Vorverlegung des Beginns des 
Stufenaufstiegs auf den Zeitpunkt der ers-
ten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbe-
züge, soweit in § 30 nichts anderes be-
stimmt ist; Satz 1 zweiter Halbsatz und Sät-
ze 2 und 3 gelten entsprechend. Die Stufen-

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

21 

festsetzung ist der Beamtin oder dem Be-
amten schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Das Grundgehalt steigt bis zur fünften 
Stufe im Abstand von zwei Jahren, bis zur 
neunten Stufe im Abstand von drei Jahren 
und darüber hinaus im Abstand von vier 
Jahren. Zeiten ohne Anspruch auf Grund-
gehalt verzögern den Stufenaufstieg, soweit 
in § 28 Absatz 2 nichts anderes bestimmt 
ist. Die Zeiten nach Satz 2 werden auf volle 
Monate abgerundet. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten in den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 
entsprechend. 
 

  

(4) Bei dauerhaft herausragenden Leistun-
gen kann für Beamtinnen und Beamte der 
Besoldungsordnung A die nächsthöhere 
Stufe als Grundgehalt vorweg festgesetzt 
werden (Leistungsstufe). Die Zahl der in 
einem Kalenderjahr bei einem Dienstherrn 
vergebenen Leistungsstufen darf 15 vom 
Hundert der Zahl der bei dem Dienstherrn 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten der 
Besoldungsordnung A, die das Endgrund-
gehalt noch nicht erreicht haben, nicht 
übersteigen. Wird festgestellt, dass die Leis-
tung nicht den mit dem Amt verbundenen 
durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, verbleibt die Beamtin oder der Be-
amte in der bisherigen Stufe, bis die Leis-
tung ein Aufsteigen in die nächsthöhere 
Stufe rechtfertigt. Eine darüber liegende 
Stufe, die ohne die Hemmung des Aufstiegs 
inzwischen erreicht wäre, darf frühestens 
nach Ablauf eines Jahres als Grundgehalt 
festgesetzt werden, wenn in diesem Zeit-
raum anforderungsgerechte Leistungen 
erbracht worden sind. Die Landesregierung 
wird ermächtigt, zur Gewährung von Leis-
tungsstufen und zur Hemmung des Auf-
stiegs in den Stufen nähere Regelungen 
durch Rechtsverordnung zu treffen. In der 
Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, dass bei Dienstherren mit weniger als 
sieben Beamtinnen und Beamten im Sinne 
des Satzes 2 in jedem Kalenderjahr einer 
Beamtin oder einem Beamten die Leis-
tungsstufe gewährt wird.  
 

  

(5) Absatz 4 gilt nicht für Beamtinnen und 
Beamte im Beamtenverhältnis auf Probe 
nach § 4 Absatz 3 des Beamtenstatusge-

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

22 

setzes. Die Entscheidung über die Gewäh-
rung einer Leistungsstufe oder über die 
Hemmung des Aufstiegs trifft die zuständige 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle. Die Entscheidung ist der 
Beamtin oder dem Beamten schriftlich mit-
zuteilen. Widerspruch und Anfechtungskla-
ge haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
(6) Für die Dauer einer vorläufigen Diens-
tenthebung verbleibt die Beamtin oder der 
Beamte in der bisherigen Stufe. Führt ein 
Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis oder endet das 
Beamtenverhältnis nicht durch Entlassung 
auf Antrag oder infolge strafgerichtlicher 
Verurteilung, so regelt sich das Aufsteigen 
im Zeitraum der vorläufigen Dienstenthe-
bung nach Absatz 3.“ 
 

  

6. § 28 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 28  
Berücksichtigungsfähige Zeiten 

 

  

(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung nach 
§ 27 Absatz 2 werden als berücksichti-
gungsfähige Zeiten anerkannt, soweit in 
§ 30 nichts anderes bestimmt ist: 
 

  

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei 
Jahren für jedes Kind, 

 

  

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegerel-
tern, Eltern von Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartnern nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz, Ehegatten, Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Ge-
schwistern oder Kindern) bis zu drei Jah-
ren für jeden nahen Angehörigen,  

 

  

3.  Pflegezeiten nach dem Pflegezeitgesetz 
in der jeweils geltenden Fassung, 

 

  

4.  Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, 
die nicht Voraussetzung für den Erwerb 
der Laufbahnbefähigung sind, im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 29) oder im Dienst von öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und 
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ihren Verbänden sowie im Dienst eines 
sonstigen Arbeitgebers, der die im öffent-
lichen Dienst geltenden Tarifverträge o-
der Tarifverträge wesentlich gleichen In-
halts anwendet und an dem die öffentli-
che Hand durch Zahlung von Beiträgen 
oder Zuschüssen oder in anderer Weise 
wesentlich beteiligt ist,  

 
5.  Zeiten von mindestens vier Monaten bis 

zu insgesamt zwei Jahren, in denen 
Wehrdienst, Zivildienst, Bundesfreiwilli-
gendienst, Entwicklungsdienst oder ein 
freiwilliges soziales oder ökologisches 
Jahr geleistet wurde,  

 

  

6.  Zeiten einer Eignungsübung nach dem 
Eignungsübungsgesetz und 

 

  

7.  Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen 
Rehabilitierungsgesetz, soweit eine Er-
werbstätigkeit, die einem Dienst bei ei-
nem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 29) entspricht, nicht ausgeübt werden 
konnte. 

 

  

Sonstige Zeiten einer hauptberuflichen, 
mindestens sechs Monate ohne Unterbre-
chung ausgeübten Tätigkeit, die nicht Vo-
raussetzung für den Erwerb der Laufbahn-
befähigung sind, können insgesamt bis zu 
5 Jahren anerkannt werden, sofern sie für 
die Verwendung der Beamtin oder des Be-
amten förderlich sind. Die Entscheidung 
über die Anerkennung trifft die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle. Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 
werden durch Unterbrechungszeiten nach 
Absatz 2 nicht vermindert. Die Summe der 
Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 wird auf 
volle Monate aufgerundet. 
 

  

(2) Abweichend von § 27 Absatz 3 Satz 2 
wird der Aufstieg in den Stufen durch fol-
gende Zeiten nicht verzögert: 
 

  

1.  Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu 
drei Jahren für jedes Kind, 

 

  

2.  Zeiten der tatsächlichen Pflege von 
nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Eltern, 
Schwiegereltern, Eltern von Lebens-
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partnerinnen und Lebenspartnern 
nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz, Ehegatten, Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern nach dem Le-
benspartnerschaftsgesetz, Geschwis-
tern oder Kindern) bis zu drei Jahren 
für jeden nahen Angehörigen, 

 
3.  Pflegezeiten in entsprechender An-

wendung des Pflegezeitgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung, 

 

  

4.  Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge, wenn die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle schriftlich anerkannt 
hat, dass der Urlaub dienstlichen Inte-
ressen oder öffentlichen Belangen 
dient, 

 

  

5.  Zeiten, die nach dem Arbeitsplatz-
schutzgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung nicht zu dienstlichen Nach-
teilen führen dürfen und 

 

  

6.  Zeiten einer Eignungsübung nach 
dem Eignungsübungsgesetz. 

 

  

(3) Eine Mehrfachberücksichtigung von Zei-
ten nach den Absätzen 1 und 2 und § 27 
Absatz 2 Satz 4 ist unzulässig.“ 
 

  

7.  In § 30 Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „Für die Gleichstellung von 
Bezügen nach § 28 Absatz 2 Satz 4“ 
durch „Für die Vorverlegung des Be-
ginns des Stufenaufstiegs nach § 27 
Absatz 2 Satz 4 und für die Anerken-
nung von Zeiten nach § 28 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und Satz 2“ ersetzt. 

 

  

8.  In § 33 Absatz 3 Satz 1 werden die 
Wörter „40 vom Hundert“ durch die 
Wörter „21 vom Hundert in der Besol-
dungsgruppe W 2 und 32,5 vom Hun-
dert in der Besoldungsgruppe W 3“ 
sowie das Wort „drei“ durch das Wort 
„zwei“ ersetzt.  

 
8 a. In § 33 Absatz 3 wird nach Satz 1 fol-

gender Satz eingefügt:  
 „ In den Fällen des § 5 Absatz 4 des 

Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
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gilt die Zweijahresfrist nicht.“ 
 
9.  In dem neuen Satz 3 des § 33 Ab-

satz 3 wird das Wort „Beamtenversor-
gungsgesetzes“ durch das Wort „Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes“ er-
setzt. 

 

  

10.  § 38 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 38 
Bemessung des Grundgehalts 

 

  

Das Grundgehalt wird, soweit die Besol-
dungsordnung nicht feste Gehälter vorsieht, 
nach Stufen (Erfahrungsstufen) bemessen. 
Dabei erfolgt der Aufstieg in eine nächsthö-
here Stufe nach bestimmten Zeiten mit 
dienstlicher Erfahrung. Die §§ 27 bis 30 
gelten mit Ausnahme des § 27 Absätze 1, 4 
und 5 mit der Maßgabe entsprechend, dass 
das Grundgehalt im Abstand von zwei Jah-
ren bis zum Erreichen des Endgrundgehalts 
steigt.“ 
 

  

11.  In § 73a Satz 3 wird das Wort „Beam-
tenversorgungsgesetzes“ durch das 
Wort „Landesbeamtenversorgungsge-
setzes“ ersetzt. 

 

  

12.  Anlage IV wird wie folgt geändert:  
 

  

1. In der Grundgehaltstabelle A werden 
die Werte der Stufe 3 in den Besol-
dungsgruppen A 12 bis A 14 und die 
Werte der Stufe 4 in den Besoldungs-
gruppen A 13 und A 14 gestrichen.  

 

  

2. In der Grundgehaltstabelle R werden 
 

  

 aa) der Wert der Stufe 1 in der Besol-
dungsgruppe R 1 und 

 

  

 bb)  die Besoldungsgruppen R 9 und R 
10 und die dazu gehörenden Werte  

 gestrichen.  
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Artikel 3 
Gesetz zur Überleitung der vorhandenen 

Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, 
Richter, Versorgungsempfängerinnen 

und Versorgungsempfänger in die neuen 
Grundgehaltstabellen 

 

  

§ 1 
Besoldungsordnung A 

 

  

(1) Beamtinnen und Beamten der Besol-
dungsordnung A werden den Stufen des 
Grundgehalts der Anlage IV Nummer 1 des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen mit den Ände-
rungen nach Artikel 2 zugeordnet. Die Zu-
ordnung erfolgt jeweils zu der Erfahrungs-
stufe der Besoldungsgruppe, die der Num-
merierung der Stufe des Grundgehalts am 
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
entspricht. Weist die neue Grundgehaltsta-
belle in der entsprechenden Stufe keinen 
Betrag aus, erfolgt die Zuordnung zu der 
ersten mit einem Betrag ausgewiesenen 
Stufe der entsprechenden Besoldungsgrup-
pe. Leistungsstufen nach § 27 Absatz 3 
Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung 
bleiben bei der Zuordnung unberücksichtigt. 
Bei Beurlaubten ohne Anspruch auf Dienst-
bezüge ist die Stufe des Grundgehalts 
maßgebend, die bei einer Beendigung der 
Beurlaubung am Tag vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes maßgebend wäre. 
 

  

(2) Mit der Zuordnung zu einer Erfahrungs-
stufe beginnt das Aufsteigen in den Stufen 
nach § 27 Absatz 3 des Übergeleiteten Be-
soldungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung des Artikels 2 
Nummer 5. Bereits in einer entsprechenden 
Stufe verbrachte Zeiten mit Anspruch auf 
Dienstbezüge ab dem Monat, in dem die 
Beamtin oder der Beamte das 21. Lebens-
jahr vollendet hat, werden angerechnet, 
§ 28 Absatz 2 des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung des Artikels 2 
Nummer 6 gilt entsprechend.  
 

  

(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger. 
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§ 2 

Besoldungsordnung R 
 

  

(1) Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte in Ämtern der Besol-
dungsgruppen R 1 und R 2 werden den 
Stufen des Grundgehalts der Anlage IV 
Nummer 4 des Übergeleiteten Besoldungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
mit den Änderungen nach Artikel 2  zuge-
ordnet. Die Zuordnung erfolgt jeweils zu der 
Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe, die 
der Nummerierung der Lebensaltersstufe 
am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes entspricht. § 1 Absatz 1 Sätze 3 und 5 
sowie Absatz 2 gelten entsprechend. § 1 
Absatz 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass § 38 Satz 3 in der Fassung des Arti-
kels 2 Nummer 10 an die Stelle des § 27 
Absatz 3 in der Fassung des Artikels 2 
Nummer 5 tritt. 
 

  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger. 
 

  

§ 3  
Sonstige Überleitungsregelungen 

 

  

(1) Sind durch die Zuordnung zu den Stufen 
des Grundgehalts nach den §§ 1 und 2 die 
Bezüge der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen und Richter, die ab 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu-
stehen, geringer als die Bezüge, die am Tag 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu-
gestanden haben, wird eine ruhegehaltfähi-
ge Überleitungszulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrags gewährt. Diese Überlei-
tungszulage verringert sich bei jeder Erhö-
hung der Dienstbezüge um den Erhöhungs-
betrag. 
 

  

(2) Beamtinnen und Beamten, die am Tag 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf 
Grund von § 27 Absatz 3 Satz 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung eine Leis-
tungsstufe erhalten, wird die nächst höhere 
Stufe des Grundgehalts für den Zeitraum, 
für den nach bisherigem Recht die Erhö-
hung des Grundgehalts vorgezogen wurde, 
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weiterhin gewährt. Leistungszulagen nach 
§ 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung 
sind, solange die bisherigen Voraussetzun-
gen vorliegen, bis zum Ablauf der Befristung 
fortzuzahlen. 
 
(3) Erhalten Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger durch die Über-
leitung gemäß § 1 Absatz 3 oder § 2 Ab-
satz 2, die mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erfolgt, geringere Versorgungsbezüge als 
ihnen am Tag vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vor Anwendung von Anrech-
nungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften 
zugestanden haben, wird in Höhe des Be-
trags, um den sich die Versorgungsbezüge 
vor der Anwendung von Anrechnungs-, 
Kürzungs- und Ruhensvorschriften verrin-
gern, ein Ausgleichsbetrag zu den Versor-
gungsbezügen gewährt. 
 

  

§ 4 
Inkrafttreten 

 

  

Das Gesetz tritt am 1. April 2013 in Kraft.  
 

  

Artikel 4 
Gesetz zur Erhöhung der Grundgehälter 
in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
 

  

§ 1  
Erhöhung der Grundgehälter 

 

  

Das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe 
W 2 wird um 690 Euro, das Grundgehalt in 
der Besoldungsgruppe W 3 um 300 Euro 
erhöht. 
 

  

§ 2  
Anrechnung 

 

  

Die Erhöhungsbeträge gemäß § 1 werden 
auf Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
(§ 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen) und auf beson-
dere Leistungsbezüge (§ 33 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Übergeleiteten Be-
soldungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen) angerechnet, soweit diese je-
weils im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes als unbefristeter monatlicher lau-
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fender Bezug zustehen. Leistungsbezüge 
nach Satz 1 bis zu insgesamt 150 Euro sind 
von einer Anrechnung ausgeschlossen. 
Übersteigt die Summe der Leistungsbezüge 
den Betrag von 150 Euro, verbleibt ein an-
rechnungsfreier Sockelbetrag von insge-
samt 150 Euro. 
 

§ 3  
Auswirkungen für bereits im Ruhestand 

befindliche 
Professorinnen und Professoren der Be-

soldungsgruppen W 2 und W 3 
 

  

§§ 1 und 2 gelten für Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger, de-
ren Versorgungsbezügen ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge aus den Besoldungsgruppen 
W 2 oder W 3 zu Grunde liegen, entspre-
chend. 
 

  

§ 4 
Inkrafttreten 

 

  

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2013 in Kraft.  
 

  

Artikel 5 
Gesetz zur Überleitung des Beamtenver-

sorgungsrechts 
 

  

1. Für die Beamtinnen und Beamten und 
Richterinnen und Richter im Anwen-
dungsbereich des Beamtengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen gelten 

 

  

 a) das Beamtenversorgungsgesetz 
(BeamtVG) in der am 
31. August 2006 geltenden Fas-
sung vom 16. März 1999 (BGBl. I 
S. 322, 847, 2033), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1818), 

 

  

 b)  die Verordnung zur Durchführung 
des § 31 Abs. 3 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes (Bestimmung 
von Krankheiten für die beamten-
rechtliche Unfallfürsorge ) vom 
20. Juni 1977 (BGBl I 1977, 1004), 
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 c)   die Verordnung zur Durchführung 
des § 33 Beamtenversorgungsge-
setzes (Heilverfahrensverordnung - 
HeilvfV) vom 25. April 1979 (BGBl I 
1979, 502), geändert durch Artikel 
12 der Verordnung vom 
8. August 2002 (BGBl I 2002, 
3177), 

 

  

 d)  die Verordnung über die einmalige 
Unfallentschädigung nach § 43 
Abs. 3 des Beamtenversorgungs-
gesetzes vom 24. Juni 1977 (BGBl 
I 1977, 1011), geändert durch Arti-
kel 65 des Gesetzes vom 
21. Juni 2005 (BGBl I 2005, 1818) 
und  

 

  

 e)  die Verordnung über beamtenver-
sorgungsrechtliche Übergangsre-
gelungen nach Herstellung der 
Einheit Deutschlands (Beamten-
versorgungsübergangsverordnung 
- BeamtVÜV) in der Fassung vom 
19. März 1993 (BGBl I 1993, 369), 
geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2004 
(BGBl I 2004, 3592). 

 
als Landesrecht fort. 
 

  

2.  Soweit in Verordnungsermächtigungen 
in dem übergeleiteten Beamtenversor-
gungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen die Bundesregierung oder 
eine oberste Bundesbehörde zum Er-
lass einer Rechtsverordnung ermächtigt 
wird, tritt an die Stelle der Bundesregie-
rung die Landesregierung und an die 
Stelle einer obersten Bundesbehörde 
die zuständige oberste Landesbehörde. 
Soweit in den Verordnungsermächti-
gungen eine Beteiligung des Bundesra-
tes vorgesehen ist, bedarf es dieser 
nicht. 

 

  

3.  Das Gesetz tritt am 1. April 2013 in 
Kraft. 
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Artikel 6 
Änderung des Beamtenversorgungs-

gesetzes 
 

  

Das durch Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe a 
in Landesrecht NRW übergeleitete Beam-
tenversorgungsgesetz wird wie folgt geän-
dert: 
 

 Siehe Anhang II 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „Beamtenversorgungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesbe-
amtenversorgungsgesetz – LBeamtVG 
NRW)“. 

 

  

2.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 

  

 a)  In der Angabe zu § 67 werden die 
Wörter „des Bundesbesoldungsge-
setzes“ ersetzt durch die Wörter 
„des Übergeleiteten Besoldungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen“.  

 

  

 b)  Nach der Angabe zu § 69e werden 
die folgenden Angaben eingefügt: 

 

  

 „§ 69f Übergangsregelungen zur 
Anhebung des Ruhestandsein-
trittsalters 

 

  

 § 69g  Übergangsregelung für die 
Verminderung der Berücksichti-
gung von Hochschulausbildungs-
zeiten 

 

  

 § 69h Übergangsregelung für be-
reits angetretene Altersteilzeit“. 

 

  

 c)  Die Angabe zu § 107b wird wie 
folgt gefasst: 

 

  

 „§ 107b Verteilung der Versor-
gungslasten bei Beamtinnen und 
Beamten, die vor dem 
29. November 2008 in Ruhestand 
getreten sind oder versetzt wur-
den“. 

 

  

3.  In § 1 werden die Absätze 1 und 2 wie 
folgt gefasst: 
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 „(1) Dieses Gesetz regelt die Versor-

gung der Beamtinnen und Beamten des 
Landes, der Gemeinden, der Gemein-
deverbände und der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sowie ihrer Hin-
terbliebenen. 

 

  

 „(2) Dieses Gesetz gilt entsprechend für 
die Versorgung der Richterinnen und 
Richter des Landes sowie ihrer Hinter-
bliebenen.“ 

 

  

4.  In § 2 wird Absatz 2 wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Zur Versorgung gehört ferner die 
jährliche Sonderzahlung nach § 50 Ab-
satz 4.“ 

 

  

5.  In § 4 Absatz 2 werden die Wörter „des 
Bundesbesoldungsgesetzes“ ersetzt 
durch die Wörter „des Übergeleiteten 
Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen“. 

 

  

6.  § 5 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wer-
den die Wörter „des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ ersetzt durch die 
Wörter „Übergeleitetes Besol-
dungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen“.  

 

  

 b)  In Absatz 2 wird das Wort „Dienst-
altersstufe“ durch das Wort „Erfah-
rungsstufe“ ersetzt. 

 

  

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

  

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „Ist eine Beamtin oder ein Be-
amter aus einem Amt in den 
Ruhestand getreten, das nicht 
der Eingangsbesoldungsgrup-
pe ihrer oder seiner Laufbahn 
oder das keiner Laufbahn an-
gehört, und hat sie oder er die 
Dienstbezüge dieses oder ei-
nes mindestens gleichwertigen 
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Amtes vor dem Eintritt in den 
Ruhestand nicht mindestens 
zwei Jahre erhalten, so sind 
ruhegehaltfähig nur die Bezü-
ge des vorher bekleideten Am-
tes.“ 

 
 bb) In Satz 3 wird das Wort „Drei-

jahresfrist“ durch das Wort 
„Zweijahresfrist“ ersetzt. 

 

  

 d)  In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort 
„drei“ durch das Wort „zwei“ er-
setzt. 

 

  

7.  § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Satz 3 werden die Wörter „§ 72b 
des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendem Landesrecht so-
wie nach entsprechenden Bestim-
mungen für Richter sind zu neun 
Zehnteln“ durch die Wörter „§ 65 
des Landesbeamtengesetzes sind 
zu acht Zehnteln“ ersetzt. 

 

  

 b)  Die Sätze 4 und 5 werden aufge-
hoben. 

 

  

8.  § 12 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „die Zeit einer Fachschul- oder 
Hochschulausbildung einschließ-
lich der Prüfungszeit bis zu drei 
Jahren“ durch die Wörter „die Zeit 
einer Fachschulausbildung ein-
schließlich der Prüfungszeit bis zu 
1095 Tagen und die Zeit einer 
Hochschulausbildung einschließ-
lich der Prüfungszeit bis zu 
855 Tagen, insgesamt höchstens 
bis zu 1095 Tagen“ ersetzt. 

 

  

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben. 
 

  

9.  § 12a wird wie folgt gefasst: 
 

  

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

34 

„§ 12a 
Nicht zu berücksichtigende Zeiten 

 

  

Zeiten, die nach § 30 des Übergeleiteten 
Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen nicht berücksichtigt werden, 
sind nicht ruhehaltfähig.“ 
 

  

10.  In § 13 Absatz 1 wird Satz 3 aufgeho-
ben. 

 

  

11.  § 14 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 
3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um das 
die Beamtin oder der Beamte 

 

  

 1.  vor Ablauf des Monats, in dem sie 
oder er das 63. Lebensjahr vollen-
det, nach § 33 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Landesbeamtenge-
setzes in den Ruhestand versetzt 
wird, 

 

  

 2.  vor Ablauf des Monats, in dem sie 
oder er die für sie oder ihn geltende 
gesetzliche Altersgrenze erreicht, 
nach § 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
1, § 115 Absatz 3, § 118 Absatz 2 
des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand versetzt wird, 

 

  

 3.  vor Ablauf des Monats, in dem sie 
oder er das 65. Lebensjahr vollen-
det, wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, 
in den Ruhestand versetzt wird. 

 

  

Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 
vom Hundert in den Fällen der Nummern 1 
und 3 und 14,4 vom Hundert in den Fällen 
der Nummer 2 nicht übersteigen. Absatz 1 
Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Gilt für 
die Beamtin oder den Beamten eine vor der 
Vollendung des 63. Lebensjahres liegende 
Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des Sat-
zes 1 Nummer 1 an die Stelle des 63. Le-
bensjahres. Gilt für die Beamtin oder den 
Beamten eine vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie in 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 an die 
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Stelle des 65. Lebensjahres. Gilt für die 
Beamtin oder den Beamten eine nach Voll-
endung des 67. Lebensjahres liegende Al-
tersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 nur die Zeit bis zum Ablauf des 
Monats berücksichtigt, in dem die Beamtin 
oder der Beamte das 67. Lebensjahr voll-
endet. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 
2 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, 
wenn die Beamtin oder der Beamte zum 
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 
65. Lebensjahr vollendet und mindestens 
45 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten 
nach §§ 6, 8, 9 und 10 und nach § 14 a Ab-
satz 2 Satz 1 berücksichtigungsfähigen 
Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im 
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, 
und Zeiten einer der Beamtin oder dem Be-
amten zuzuordnenden Erziehung eines 
Kindes bis zu dessen vollendeten zehnten 
Lebensjahr sowie Zeiten nach § 50 d zu-
rückgelegt hat. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 ist das Ruhegehalt nicht zu ver-
mindern, wenn die Beamtin oder der Beam-
te zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe-
stand das 63. Lebensjahr vollendet und 
mindestens 40 Jahre mit in Satz 7 genann-
ten Zeiten zurückgelegt hat. Zeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung und einer einge-
schränkten Verwendung wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit werden dabei voll angerech-
net. Soweit sich bei der Berechnung nach 
den Sätzen 7 und 8 Zeiten überschneiden, 
sind diese nur einmal zu berücksichtigen.“ 
 
 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

  

 aa)  In Satz 3 werden die Wörter 
„sechzig Deutsche Mark für 
den Ruhestandsbeamten und 
die Witwe“ durch die Wörter 
„30,68 Euro für die Ruhe-
standsbeamtin, den Ruhe-
standsbeamten, die Witwe und 
den Witwer“ ersetzt. 

 

  

 bb)  Satz 4 wird aufgehoben. 
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12.  § 14a wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(1) Der nach § 14 Absatz 1, § 36 
Absatz 3 Satz 1, § 66 Absatz 2 und 
§ 85 Absatz 4 berechnete Ruhege-
haltssatz erhöht sich vorübergehend, 
wenn die Beamtin oder der Beamte 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
nach § 31 Absätze 1 oder 2 des 
Landesbeamtengesetzes in den Ru-
hestand getreten ist und sie bzw. er 

 

  

 1.  bis zum Beginn des Ruhestandes 
die Wartezeit von 60 Kalender-
monaten für eine Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
erfüllt hat, 

 

  

  2. a)  wegen Dienstunfähigkeit im 
Sinne des § 26 Absatz 1 Be-
amtenstatusgesetzes in den 
Ruhestand versetzt worden 
ist oder 

 

  

  b)  wegen Erreichens einer be-
sonderen Altersgrenze in den 
Ruhestand getreten ist, 

 

  

 3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 
vom Hundert noch nicht erreicht hat 
und 

 

  

 4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 
Absatz 7 bezieht. Die Einkünfte blei-
ben außer Betracht, soweit sie 
durchschnittlich im Monat den Be-
trag von 325 Euro nicht überschrei-
ten.“ 

 

  

 b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „das fünfundsechzigste Lebens-
jahr vollendet“ ersetzt durch die Wör-
ter „die Regelaltersgrenze nach § 31 
Absätze 1 oder 2 des Landesbeam-
tengesetzes erreicht“. 
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13.  In § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wer-
den die Wörter „das fünfundsechzigste 
Lebensjahr bereits vollendet“ ersetzt 
durch die Wörter „die Regelaltersgren-
ze nach § 31 Absätze 1 oder 2 des 
Landesbeamtengesetzes erreicht“. 

 

  

14.  In § 22 Absatz 2 Satz 1 werden nach 
den Wörtern „§ 1587f Nr. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuches“ die Wörter „in der 
bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung“ und nach den Wörtern 
„§ 1587a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches“ die Wörter „in der bis 
zum 31. August 2009 geltenden Fas-
sung“ eingefügt. 

 

  

15.  In § 23 Absatz 2 Satz 1 werden die 
Wörter „das fünfundsechzigste Lebens-
jahr vollendet“ ersetzt durch die Wörter 
„die Regelaltersgrenze nach § 31 Ab-
sätze 1 oder 2 des Landesbeamtenge-
setzes erreicht“. 

 

  

16.   In § 29 Absatz 4 werden die Wörter 
„des Bundesbesoldungsgesetzes“ er-
setzt durch die Wörter „des Übergelei-
teten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen“.  

 

  

17.  In § 47 Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt durch die Wörter „des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen“. 

 

  

18.  § 47 a wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-
ter „des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt durch die Wörter „des 
Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-
Westfalen“. 

 

  

 b)  In Absatz 4 werden die Wörter „des 
Bundesbesoldungsgesetzes“ er-
setzt durch die Wörter „des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen“. 
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19.  In § 48 Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt durch die Wörter „des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen“. 

 

  

20.  § 50 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(4) Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger erhal-
ten eine jährliche Sonderzahlung 
nach dem Sonderzahlungsgesetz-
NRW. Bei der Anwendung von Ru-
hens- und Anrechnungsvorschrif-
ten sind die jährliche Sonderzah-
lung nach Satz 1 und entsprechen-
de Leistungen, die die Versor-
gungsempfängerin oder der Ver-
sorgungsempfänger aus einer Er-
werbstätigkeit oder zu weiteren 
Versorgungsbezügen erhält, ent-
sprechend der jeweils gesetzlich 
bestimmten Zahlungsweise zu be-
rücksichtigen. Die bei der Anwen-
dung von Ruhensvorschriften 
maßgeblichen Höchstgrenzen er-
höhen sich im Monat der Zahlung 
der Sonderzahlung nach Satz 1 um 
den Bemessungssatz des Grund-
betrages dieser Sonderzahlung 
und um den Sonderbetrag für Kin-
der.“ 

 

  

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben.  
 

  

21.  § 50 e wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „Vollendung des 65. Lebensjah-
res“ ersetzt durch die Wörter „Er-
reichen der Regelaltersgrenze 
nach § 31 Absätze 1 oder 2 des 
Landesbeamtengesetzes“. 

 

  

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „das 65. Lebensjahr vollendet“ 
ersetzt durch die Wörter „die Re-
gelaltersgrenze nach § 31 Absätze 
1 oder 2 des Landesbeamtenge-
setzes erreicht“. 
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22.  § 53 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Absatz 2 Nummer 3 werden die 
Wörter „das 65. Lebensjahr vollen-
det“ ersetzt durch die Wörter „die 
Regelaltersgrenze nach § 31 Ab-
sätze 1 oder 2 des Landesbeam-
tengesetzes erreicht“. 

 

  

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt durch die Wörter „des 
Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-
Westfalen“. 

 

  

 c)  In Absatz 8 Satz 1 werden die Wör-
ter „das fünfundsechzigste Lebens-
jahr vollendet“ ersetzt durch die 
Wörter „die Regelaltersgrenze 
nach § 31 Absätze 1 oder 2 des 
Landesbeamtengesetzes erreicht“. 

 

  

23. § 55 Absatz 1 Satz 7 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

 „Renten, Rentenerhöhungen und Ren-
tenminderungen, die auf § 1587b Bür-
gerliches Gesetzbuch, § 1 des Geset-
zes zur Regelung von Härten im  Ver-
sorgungsausgleich jeweils in der am 
31. August 2009 geltenden Fassung 
oder auf § 1 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes beruhen, sowie Zu-
schläge oder Abschläge beim Renten-
splitting nach § 76c des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleiben unbe-
rücksichtigt.“ 

 

  

24. § 57 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(1) Sind bei der Durchführung ei-
nes Versorgungsausgleichs durch 
Entscheidung des Familiengerichts 

 

  

  1.  Anwartschaften in einer ge-
setzlichen Rentenversicherung 
nach § 1587b Absatz 2 des 
Bürgerliches Gesetzbuches in 
der bis zum 31. August 2009 
geltenden Fassung oder 
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  2.  Anrechte nach dem Versor-

gungsausgleichsgesetz 
 

  

rechtskräftig begründet oder übertragen 
worden, werden die Versorgungsbezüge 
der oder des Ausgleichspflichtigen und ihrer 
oder seiner Hinterbliebenen nach Anwen-
dung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften um den nach Absatz 2 
oder 3 berechneten Betrag gekürzt. Hat der 
Dienstherr Erstattungen nach § 5 des Bun-
desversorgungsteilungsgesetzes oder einer 
vergleichbaren landesrechtlichen Regelung 
zu leisten, werden die Versorgungsbezüge 
der ausgleichsverpflichteten Person und 
ihrer Hinterbliebenen entsprechend der 
Reglung in Satz 1 gekürzt. Das Ruhegehalt, 
das die oder der Ausgleichspflichtige im 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung 
des Familiengerichts über den Versor-
gungsausgleich erhält, wird erst gekürzt, 
wenn der oder dem Ausgleichsberechtigten 
eine Leistung aus Anwartschaften oder An-
rechten nach Satz 1 gewährt wird; dies gilt 
jedoch nur, wenn der Anspruch auf Ruhe-
gehalt vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes entstanden ist und die 
Entscheidung des Familiengerichts zu die-
sem Zeitpunkt bereits wirksam war. Das 
einer Vollwaise zu gewährende Waisengeld 
wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht 
der gesetzlichen Rentenversicherungen die 
Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Waisenrente aus der Versicherung der oder 
des Ausgleichsberechtigten nicht erfüllt 
sind.“  
 

  

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Anwartschaften“ die 
Wörter „oder übertragenen Anrech-
te“ eingefügt. 

 

  

 c)  Absatz 4 und 5 werden wie folgt 
gefasst: 

 

  

 „(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 
Absätze 2 oder 3 oder nach § 86 
Absätze 1 oder 4 wird nicht ge-
kürzt. 

 

  

 (5) In den Fällen des Absatzes 1 
Satz 3 und des § 5 des Gesetzes 
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zur Regelung von Härten im Ver-
sorgungsausgleich in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fas-
sung und der §§ 33 und 34 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes 
steht die Zahlung des Ruhegehalts 
der oder des Ausgleichspflichtigen 
für den Fall rückwirkender oder erst 
nachträglich bekannt werdender 
Rentengewährung an die Aus-
gleichsberechtigte oder den Aus-
gleichsberechtigten unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung.“ 

 
25.  § 58 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „nach § 1587b Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zur Be-
gründung der Anwartschaft auf ei-
ne bestimmte Rente“ gestrichen. 

 

  

 b)  Es wird folgender Absatz 4 einge-
fügt: 

 

  

 „(4) Ergeht nach der Scheidung 
eine Entscheidung des Familienge-
richts zur Abänderung des Wert-
ausgleichs und sind Zahlungen 
nach Absatz 1 erfolgt, sind im Um-
fang der Abänderung zu viel ge-
zahlte Beträge unter Anrechnung 
der nach § 57 anteilig errechneten 
Kürzungsbeträge zurückzuzahlen.“ 

 

  

26.  In § 61 Absatz 2 Sätze 1, 2 und 3 Nr. 1 
wird jeweils nach den Wörtern „des 
Einkommensteuergesetzes“ die Anga-
be „in der bis zum 31. Dezember 2006 
geltenden Fassung“ eingefügt. 

 

  

27.  In § 63 Nummer 10 werden die Wörter 
„des Bundesbesoldungsgesetzes“ er-
setzt durch die Wörter „des Übergelei-
teten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen“. 

 

  

28.  In § 66 Absatz 9 Satz 1 werden die 
Wörter „die Zeit einer Fachschul- oder 
Hochschulausbildung einschließlich der 
Prüfungszeit bis zu drei Jahren“ durch 
die Wörter „die Zeit einer Fachschul-
ausbildung einschließlich der Prüfungs-
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zeit bis zu 1095 Tagen und die Zeit ei-
ner Hochschulausbildung einschließlich 
der Prüfungszeit bis zu 855 Tagen, ins-
gesamt höchstens bis zu 1095 Tagen“ 
ersetzt. 

 
29.  § 67 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  In der Überschrift werden die Wör-
ter „des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt durch die Wörter „des 
Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-
Westfalen“. 

 

  

 b)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt durch die Wörter „des 
Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-
Westfalen“. 

 

  

 c)  In Absatz 2 Satz 4 werden die Wör-
ter „§ 44 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c des 
Hochschulrahmengesetzes“ ersetzt 
durch die Wörter „§ 36 Absatz 1 
Nummern 4 bis 6 und Absatz 2 
Hochschulgesetz“. 

 

  

 d)  In Absatz 4 werden die Wörter „des 
Bundesbesoldungsgesetzes“ er-
setzt durch die Wörter „des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen“. 

 

  

30.  Nach § 69e werden die folgenden 
§§ 69f bis § 69h eingefügt: 

 

  

„§ 69f 
Übergangsregelungen zur Anhebung des 

Ruhestandseintrittsalters 
 

  

(1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem (Datum des Tages des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes) nach § 33 Absatz 3 
Nummer 1 des Landesbeamtengesetzes in 
den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 mit der Maßga-
be anzuwenden, dass an die Stelle des Er-
reichens der gesetzlichen Altersgrenze die 
Vollendung des 65. Lebensjahrs tritt, wenn 
sie vor dem 1. Januar 1950 geboren sind. In 
den Fällen des § 14 Abs. 3 Satz 6 tritt für 
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Beamtinnen und Beamte, die vor dem 
1. Januar 1964 geboren sind, an die Stelle 
der Vollendung des 67. Lebensjahres die in 
§ 31 Abs. 2 Satz 2 Landesbeamtengesetz 
genannte Altersgrenze. 

 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem (Datum des Tages des Inkrafttreten 
dieses Gesetzes) wegen Dienstunfähigkeit, 
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in 
den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 mit der Maßga-
be anzuwenden, dass an die Stelle der 
Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn sie 
nach dem 31. Dezember 2012 und vor dem 
1. Januar 2025 in den Ruhestand versetzt 
werden, das Erreichen des folgenden Le-
bensalters tritt: 
 

  
 

Zeitpunkt der Versetzung in 
den Ruhestand vor dem 

Lebensalter  

 Jahr Monat 

1. April 2014 63 1 

1. Juli 2014 63 2 

1. Oktober 2014 63 3 

1. Januar 2015 63 4 

1. April 2015 63 5 

1. Juli 2015 63 6 

1. Oktober 2015 63 7 

1. Januar 2016 63 8 

1. Januar 2017 63 9 

1. Januar 2018 63 10 

1. Januar 2019 63 11 

1. Januar 2020 64 - 

1. Januar 2021 64 2 

1. Januar 2022 64 4 

1. Januar 2023 64 6 

1. Januar 2024 64 8 

1. Januar 2025 64 10 
 

  

 
§ 69g 

Übergangsregelung für die Verminde-
rung der Berücksichtigung 

von Hochschulausbildungszeiten 
 

  

In Versorgungsfällen, die vor dem 
1. Juli 2017 eintreten, gilt anstelle der nach 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 und § 66 Absatz 9 
Satz 1 höchstens anrechenbaren Zeit einer 
Hochschulausbildung einschließlich Prü-
fungszeit folgender Zeitraum: 

 

  

Zeitpunkt des Eintritts 
des Versorgungsfalles 
vor dem 

Zeitraum der höchstens anre-
chenbaren Zeit einer Hoch-
schulausbildung 

1. Januar 2014 1095 Tage 

1. Juli 2014 1065 Tage 
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1. Januar 2015 1035 Tage 

1. Juli 2015 1005 Tage 

1. Januar 2016 975 Tage 

1. Juli 2016 945 Tage 

1. Januar 2017 915 Tage 

1. Juli 2017  885 Tage 

 

 
§ 69h 

 Übergangsregelung für bereits angetretene 
Altersteilzeit 

 

  

Zeiten einer Altersteilzeit nach § 65 des 
Landesbeamtengesetzes, die vor dem 
31. Dezember 2012 angetreten wurde, sind 
zu neun Zehnteln der Arbeitszeit ruhegeh-
altfähig, die der Bemessung der ermäßigten 
Arbeitszeit während der Altersteilzeit zu-

grunde gelegt worden ist.“ 
 

  

 
 
 
31.  In § 70 Absatz 1 wird das Wort „Bun-

desgesetz“ ersetzt durch das Wort 
„Landesgesetz“. 

 

 (1) Werden die Dienstbezüge der Besol-
dungsberechtigten allgemein erhöht oder 
vermindert, sind von demselben Zeitpunkt 
an die Versorgungsbezüge durch Bundes-
gesetz entsprechend zu regeln. 
 

 
 
 
 
 
32.  In § 86 Absatz 4 werden nach den Wör-

tern „1587o des Bürgerlichen Gesetz-
buchs“ die Wörter „in der bis zum 
31. August 2009 geltenden Fassung“ 
eingefügt. 

 

 (4) Die Vorschrift des § 22 Absatz 2 in der 
bis zum 31. Juli 1989 geltenden Fassung 
findet Anwendung, wenn ein Scheidungs-
verfahren bis zum 31. Juli 1989 rechtshän-
gig geworden ist oder die Parteien bis zum 
31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach 
§ 1587o des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
der bis zum 31. August 2009 geltenden 
Fassung getroffen haben. 
 

33.  § 107b erhält folgende Fassung: 
 

  

„§ 107b 
Verteilung der Versorgungslasten bei  

Beamtinnen und Beamten, die vor dem 
29. November 2008 in Ruhestand  

getreten sind oder versetzt wurden 
 

 § 107b BeamtVG(Gesetz) 
Verteilung der Versorgungslasten 

 

Für Beamtinnen und Beamte, bei denen ein 
landesinterner Dienstherrenwechsel vorliegt 
und die vor dem 29. November 2008 in Ru-
hestand getreten sind oder versetzt wurden, 
gelten die zum Zeitpunkt des jeweiligen 
Wechsels geltenden Vorschriften zur Ver-
sorgungslastenteilung fort.“ 

 

 (1) Wird ein Beamter oder Richter eines 
Dienstherrn in den Dienst eines anderen 
Dienstherrn übernommen und stimmen bei-
de Dienstherren der Übernahme vorher zu, 
so tragen der aufnehmende Dienstherr und 
der abgebende Dienstherr bei Eintritt des 
Versorgungsfalles die Versorgungsbezüge 
anteilig nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5, 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479747398687924&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=138965,27#jurabs_2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479747398687924&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=137485,1
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wenn der Beamte oder Richter bereits auf 
Lebenszeit ernannt worden ist und dem 
abgebenden Dienstherrn nach Ablegung 
der Laufbahnprüfung oder Feststellung der 
Befähigung mindestens fünf Jahre zur 
Dienstleistung zur Verfügung stand; dies gilt 
nicht für Beamte auf Zeit sowie für Beamte, 
die beim aufnehmenden Dienstherrn in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden. 
Bei einem bundesübergreifenden Diensther-
renwechsel gilt Satz 1 nur, wenn der Ver-
sorgungsfall vor dem Inkrafttreten des Ver-
sorgungslastenteilungs-Staatsvertrags für 
den Bund eingetreten ist. In diesem Fall ist 
§ 10 des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrags anzuwenden. 
(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 sind alle regelmäßig wie-
derkehrenden Leistungen aus dem Beam-
ten- oder Richterverhältnis, die mit oder 
nach Eintritt des Versorgungsfalles fällig 
werden. Ist dem Beamten oder Richter aus 
Anlass oder nach der Übernahme vom auf-
nehmenden Dienstherrn ein höherwertiges 
Amt verliehen worden, so bemisst sich der 
Anteil des abgebenden Dienstherrn so, wie 
wenn der Beamte oder Richter in dem beim 
abgebenden Dienstherrn zuletzt bekleideten 
Amt verblieben wäre. Entsprechendes gilt 
für Berufungsgewinne im Hochschulbereich 
und für Zulagen für die Wahrnehmung einer 
höherwertigen Funktion. 
(3) Wird der übernommene Beamte oder 
Richter vom aufnehmenden Dienstherrn in 
den einstweiligen Ruhestand versetzt, be-
ginnt die Versorgungslastenbeteiligung des 
abgebenden Dienstherrn erst mit der An-
tragsaltersgrenze (§ 26 Absatz 4 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes) des Beamten 
oder Richters, spätestens jedoch mit Ein-
setzen der Hinterbliebenenversorgung. 
(4) Die Versorgungsbezüge werden in dem 
Verhältnis der beim abgebenden Dienst-
herrn abgeleisteten ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden 
Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltfähi-
gen Dienstzeiten aufgeteilt, dabei bleiben 
Ausbildungszeiten (z. B. Studium, Vorberei-
tungsdienst) unberücksichtigt; Zeiten einer 
Beurlaubung, für die der beurlaubende 
Dienstherr die Ruhegehaltfähigkeit aner-
kannt oder zugesichert hat, stehen den bei 
ihm abgeleisteten ruhegehaltfähigen 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135514337274320463&sessionID=120979137907894443&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139037,33#jurabs_4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135514337274320463&sessionID=120979137907894443&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139037,33#jurabs_4
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Dienstzeiten gleich. Im Falle des Absatzes 3 
wird die Zeit im einstweiligen Ruhestand, 
soweit sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des 
aufnehmenden Dienstherrn berücksichtigt. 
Zeiten, für die der Beamte oder Richter vor 
der Übernahme bereits zum aufnehmenden 
Dienstherrn abgeordnet war, gelten als 
beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete 
Dienstzeiten. 
(5) Der aufnehmende Dienstherr hat die 
vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen. 
Ihm steht gegen den abgebenden Dienst-
herrn ein Anspruch auf die in den Absät-
zen 2 und 4 genannten Versorgungsanteile 
zu. Zahlt an Stelle des aufnehmenden 
Dienstherrn eine Versorgungskasse die 
Versorgungsbezüge aus, hat der aufneh-
mende Dienstherr den ihm nach Satz 2 er-
statteten Betrag an die Versorgungskasse 
abzuführen. 
 

34.  § 109 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 “Das Gesetz tritt am 1. April 2013 in 
Kraft.“ 

 

  

Artikel 7 
Änderung des Besoldungs- und Versor-

gungsgleichstellungsgesetzes 
 

  

Das Besoldungs- und Versorgungsgleich-
stellungsgesetz vom 24. Mai 2011 (GV. 
NRW. S.271), geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom (Datum, Fundstelle) wird wie 
folgt geändert: 
 

  

§ 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 

 § 2 
Gleichstellung der eingetragenen Leben-

spartnerschaft 
 

„Für die Anwendung des Landesbesol-
dungsgesetzes, des Übergeleiteten Bun-
desbesoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen und des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes, der auf der Grundla-
ge dieser Gesetze erlassenen Verordnun-
gen sowie der auf der Grundlage dieses 
Gesetzes übergeleiteten Verordnungen 
werden nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz  begründete eingetragene Lebenspart-
nerschaften ab dem 1. August 2001 der Ehe 
gleichgestellt. Bestimmungen dieses Geset-
zes und der besoldungs- und versorgungs-

 (1) Für die Anwendung des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt 
geändert durch § 19 des Gesetzes vom 
28.  August 2006 (BGBl. I S. 2039), und des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis 
zum 31. August 2006 geltenden Fassung 
vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 
2033), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 
1652), sowie der auf der Grundlage dieser 
Gesetze erlassenen Verordnungen werden 
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rechtlichen Vorschriften, die sich auf das 
Bestehen oder frühere Bestehen einer Ehe 
beziehen, sind auf das Bestehen oder 
frühere Bestehen einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft sinngemäß anzuwen-
den.“ 
 

nach Inkrafttreten des Lebenspartner-
schaftsgesetzes begründete eingetragene 
Lebenspartnerschaften ab dem 3. Dezem-
ber 2003 der Ehe gleichgestellt. Bestim-
mungen dieses Gesetzes und der fortgel-
tenden bundesbesoldungs- und versor-
gungsrechtlichen Vorschriften, die sich auf 
das Bestehen oder frühere Bestehen einer 
Ehe beziehen, sind auf das Bestehen oder 
frühere Bestehen einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft sinngemäß anzuwenden. 
Bestimmungen, die sich auf Ehegatten und 
deren Angehörige beziehen, sind auf einge-
tragene Lebenspartner und deren Angehö-
rige sinngemäß anzuwenden. Bestimmun-
gen, die sich auf Witwen oder Witwer und 
deren Angehörige beziehen, sind auf hin-
terbliebene Lebenspartner und deren Ange-
hörige sinngemäß anzuwenden. 
 

Artikel 8 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 

  

Das Landesbeamtengesetz vom 
21. April 2009 (GV. NRW. S.224), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2012 (GV. NRW. S. 474), wird wie folgt 
geändert: 

 

  

1.  In § 1 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt: 

 

 (1) Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, soweit das 
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) keine 
anderweitige Regelung enthält. 
(2) Die Kirchen und öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften können Vorschrif-
ten dieses Gesetzes für anwendbar erklä-
ren. 
(3) Soweit personenbezogene Bezeichnun-
gen im Maskulinum stehen, wird diese Form 
verallgemeinernd verwendet und bezieht 
sich auf beide Geschlechter. 
 

 „(3) Der Abschnitt 5 des Gendiagnos-
tikgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2529, 3672) ist entsprechend anzu-
wenden auf 

 

  

 1.  alle Personen, 
 

  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479851702886705&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3381621,1
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 a)  die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis im 
Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes stehen, 

 

  

 b) die sich für ein öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis be-
worben haben oder 

 

  

 c) deren öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis beendet ist und 

 

  

 2.   alle Dienstherren im Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes.“ 

 

  

2.  § 32 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

 „Der Eintritt in den Ruhestand kann auf 
Antrag des Beamten um bis zu drei 
Jahre, jedoch nicht über das Ende des 
Monats, in dem das siebzigste Lebens-
jahr vollendet wird hinaus, hinausge-
schoben werden, wenn dies im dienstli-
chen Interesse liegt.“ 

 

 (1) Der Eintritt in den Ruhestand kann auf 
Antrag des Beamten um bis zu drei Jahre, 
jedoch nicht über das vollendete siebzigs-
te Lebensjahr hinaus, hinausgeschoben 
werden, sofern dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Der Antrag ist spätestens 
sechs Monate vor Eintritt in den Ruhestand 
zu stellen. Im Verlängerungszeitraum ist der 
Beamte auf seinen Antrag hin jederzeit in 
den Ruhestand zu versetzen; die beantrag-
te Versetzung kann aus zwingenden dienst-
lichen Gründen um bis zu drei Monate hin-
ausgeschoben werden. 
 

3.  § 65 wird wie folgt geändert:  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 a)  § 65 Absatz 1 Nummer 1 wird wie 

folgt gefasst: 
 „die Beamtin oder der Beamte vor 

dem Eintritt in den Ruhestand 
noch 10 Jahre Dienst zu leisten 
hat“ 

 

 (1) Beamten mit Dienstbezügen kann auf 
Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn 
des Ruhestandes erstrecken muss, Teil-
zeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit der 
Hälfte der in den letzten fünf Jahren vor 
Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich zu 
leistenden Arbeitszeit bewilligt werden, 
wenn 
1. der Beamte das fünfundfünfzigs-
 te Lebensjahr vollendet hat, 
 

 b)  In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird 
die Angabe „31. Dezember 2012“ 
durch die Angabe „31. De-
zember 2015“ ersetzt.  

 2. die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 
31. Dezember 2012 beginnt und 
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 c)  In Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

wird die Angabe „ 60 vom Hun-
dert“ durch die Angabe „65 vom 
Hundert“ ersetzt. 

 

 (3) Die oberste Dienstbehörde kann von der 
Anwendung der Vorschrift ganz absehen 
oder sie auf bestimmte Verwaltungsberei-
che oder Beamtengruppen beschränken. 
Die oberste Dienstbehörde kann auch all-
gemein oder für bestimmte Verwaltungsbe-
reiche oder Beamtengruppen vorschreiben, 
dass 
 
2. die Altersteilzeitbeschäftigung mit bis 

zu 60 vom Hundert der nach Absatz 1 
maßgeblichen bisherigen Arbeitszeit zu 
leisten ist, sofern personalwirtschaftli-
che Belange dies erfordern. 

 
4.  Nach § 65 wird folgender § 65a einge-

fügt: 
 

  

„§ 65a 
Familienpflegezeit 

 

  

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienst- 
oder Anwärterbezügen, die einen pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen in häuslicher 
Umgebung pflegen, kann auf Antrag Fami-
lienpflegezeit in der Form von Familienpfle-
geteilzeit bewilligt werden. Die Familienpfle-
geteilzeit wird als Teilzeitbeschäftigung in 
der Weise bewilligt, dass die Beamtinnen 
und Beamten ihre tatsächliche Arbeitszeit 
während der Pflegephase bis zu längstens 
24 Monaten um den Anteil der reduzierten 
Arbeitszeit ermäßigen, welcher nach Been-
digung der Pflegephase in der ebenso lan-
gen Nachpflegephase erbracht wird. Die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in der 
Pflegephase muss mindestens 15 Stunden 
betragen. Die Bewilligung der Familienpfle-
geteilzeit ist mit einem Widerrufsvorbehalt 
für die Fälle des Absatzes 7 Satz 1 zu ver-
sehen.  

 

  

(2) Die Pflegephase der Familienpflegeteil-
zeit ist nur für einen einzigen zusammen-
hängenden Zeitabschnitt zu bewilligen. Eine 
nachträgliche Verlängerung der Pflegepha-
se auf bis zu 24 Monate ist möglich. Fami-
lienpflegeteilzeit kann auch von mehreren 
Personen, die die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllen, anteilig oder parallel 
wahrgenommen werden. Für dieselbe pfle-
gebedürftige Person kann eine weitere Fa-
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milienpflegezeit der Beamtin oder des Be-
amten erst für die Zeit nach Beendigung der 
Nachpflegephase bewilligt werden. 
 
(3) Durch die Inanspruchnahme der Fami-
lienpflegeteilzeit bleiben andere Regelun-
gen zur Freistellung, Beurlaubung und Teil-
zeitbeschäftigung nach diesem Gesetz un-
berührt. Eine Bewilligung einer Jahresfrei-
stellung nach § 64 oder von Altersteilzeit 
nach § 65 darf erst nach vollständiger Be-
endigung der Familienpflegeteilzeit erfolgen. 
 

  

(4) Die Pflegephase der Familienpflegeteil-
zeit endet mit dem Ablauf des zweiten Mo-
nats, der auf das Ende der häuslichen Pfle-
gesituation folgt, spätestens jedoch nach 
24 Monaten. Die Beendigung der häusli-
chen Pflege ist der dienstvorgesetzten Stel-
le unverzüglich mitzuteilen. Die Familien-
pflegeteilzeit endet, nachdem die zu erbrin-
gende Dienstleistung in der Nachpflegepha-
se vollständig geleistet wurde. Eine Bewilli-
gung darf nur erfolgen, wenn eine vollstän-
dige Ableistung der Dienstleistung vor Be-
ginn des Ruhestandes möglich ist.  
Entsprechend Satz 3 muss bei einer Bewil-
ligung während eines Beamtenverhältnisses 
auf Widerruf die vollständige zeitliche Ab-
leistung der Familienpflegeteilzeit innerhalb 
des Beamtenverhältnisses auf Widerruf 
möglich sein. 
 

  

(5) Die Pflegebedürftigkeit der oder des 
Angehörigen ist entsprechend § 3 Absatz 1 
Nummer 2 des Familienpflegezeitgesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564) in 
der jeweils geltenden Fassung nachzuwei-
sen. Soweit Kosten für die ärztliche Be-
scheinigung entstehen, werden sie vom 
Dienstherrn übernommen. § 7 Absätze 3 
und 4 des Pflegezeitgesetzes vom 
28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der 
jeweils geltenden Fassung gelten entspre-
chend.  
 

  

(6) Während der Familienpflegeteilzeit darf 
die Entlassung von Beamtinnen und Beam-
ten auf Probe oder auf Widerruf gegen ihren 
Willen nur ausgesprochen werden, wenn 
ein Sachverhalt vorliegt, bei dem Beamtin-
nen und Beamte auf Lebenszeit aus dem 
Dienst zu entfernen wären. Die § 22 und 23 
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Absätze 1 und 2 des Beamtenstatusgeset-
zes bleiben unberührt. 
 
(7) Treten während des Bewilligungszeit-
raums der Familienpflegeteilzeit Umstände 
ein, welche die vorgesehene Abwicklung 
unmöglich machen, so ist sie mit Wirkung 
für die Vergangenheit zu widerrufen  
 

  

1.  bei Beendigung des Beamtenverhält-
nisses im Sinne des § 21 des Beam-
tenstatusgesetzes, 

 

  

2.  bei Dienstherrnwechsel oder 
 

  

3.  in besonderen Härtefällen, wenn der 
Beamtin oder dem Beamten die Fort-
setzung der Teilzeitbeschäftigung nicht 
mehr zuzumuten ist. 

 

  

Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Ar-
beitszeitstatus entsprechend der nach dem 
Modell zu erbringenden Dienstleistung fest-
gesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge sind von 
den Beamtinnen und Beamten zurück zu 
zahlen. Dies gilt nicht für die überzahlten 
Bezüge des Zeitraums der Pflegephase, 
soweit er bereits in der Nachpflegephase 
ausgeglichen wurde. § 12 des Übergeleite-
ten Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen bleibt unberührt.“ 
 

  

5.  § 73 wird wie folgt gefasst: 
 

  

„§ 73 
Erholungsurlaub 

 

  

Dem Beamten steht jährlich ein Erholungs-
urlaub unter Fortgewährung der Leistungen 
des Dienstherrn zu. Die Landesregierung 
regelt durch Rechtsverordnung Einzelheiten 
der Urlaubsgewährung, insbesondere Dau-
er und Voraussetzungen der Inanspruch-
nahme.“ 

 

 Dem Beamten steht jährlich ein Erholungs-
urlaub unter Fortgewährung der Leistungen 
des Dienstherrn zu. Die Landesregierung 
regelt durch Rechtsverordnung Einzelheiten 
der Urlaubsgewährung; sie regelt insbeson-
dere 

6.  In § 84 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

 a)  Es werden als neue Sätze 1 und 2 
eingefügt: 

 „Für jede Beamtin und jeden Be-
amten ist eine Personalakte zu füh-
ren. 

  

 (1) Die Personalakte kann nach sachlichen 
Gesichtspunkten in Grundakte und Teilak-
ten gegliedert werden. Teilakten können bei 
der für den betreffenden Aufgabenbereich 
zuständigen Behörde geführt werden. Ne-
benakten (Unterlagen, die sich auch in der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

52 

 Sie kann in Teilen oder vollständig 
automatisiert geführt werden.“ 

 

Grundakte oder in Teilakten befinden) dür-
fen nur geführt werden, wenn die personal-
verwaltende Behörde nicht zugleich Be-
schäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere 
personalverwaltende Behörden für den Be-
amten zuständig sind; sie dürfen nur solche 
Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur 
rechtmäßigen Aufgabenerledigung der be-
treffenden Behörde erforderlich ist. In die 
Grundakte ist ein vollständiges Verzeichnis 
aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen. 
 

 b)  Die bisherigen Sätze 1-4 werden 
zu den Sätzen 3-6. 

 

  

 c)  Es wird nach Satz 6 folgender 
Satz 7 eingefügt: 

 „Wird die Personalakte nicht in 
Schriftform oder vollständig auto-
matisiert geführt, legt die personal-
verwaltende Stelle jeweils schrift-
lich fest, welche Teile in welcher 
Form geführt werden und nimmt 
dies in das Verzeichnis nach 
Satz 6 auf. 

 

  

7.  § 113 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt 
geändert: 

 

  

  
 
 Nach dem Wort „Elternzeit“ werden die 

Wörter „oder Pflegezeit“ eingefügt. 
 

 (2) Polizeivollzugsbeamte haben Anspruch 
auf freie Heilfürsorge, solange ihnen Besol-
dung zusteht, Elternzeit nach der auf Grund 
des § 76 Abs. 2 zu erlassenden Rechtsver-
ordnung oder Urlaub nach § 74 Abs. 1 
Satz 2 oder § 74 Abs. 2 gewährt wird; dies 
gilt auch während einer Beurlaubung nach 
§ 71 Abs. 1 in Verbindung mit Absatz 2, 
sofern der Beamte nicht Anspruch auf Fami-
lienversicherung nach § 10 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch hat. Die Heilfür-
sorge umfasst alle zu Erhaltung oder Wie-
derherstellung der Polizeidienstfähigkeit 
notwendigen und angemessenen Aufwen-
dungen des Landes. Das Nähere, insbe-
sondere über den Umfang der freien Heil-
fürsorge und die Angemessenheit der Auf-
wendungen des Landes, regelt das Innen-
ministerium im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium durch Rechtsverordnung. 
 

  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3565694,76#jurabs_2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3565694,74#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3565694,74#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3565694,74#jurabs_2
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3565694,71#jurabs_1
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=137489,12
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135479935820201808&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=137489,12
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8.  § 131 wird wie folgt geändert:  
 

  

 a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  
 

 Für Beamte, die Altersteilzeit oder Altersur-
laub bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
angetreten haben, verbleibt es bei der bis-
herigen Altersgrenze. 
 

 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  
 

  

 „(2) Für Beamte, die Altersteilzeit vor 
dem 31. Dezember 2012 angetreten 
haben, verbleibt es bei dem bisherigen 
Arbeitsmaß.“ 

 

  

9.  Die Überschrift des § 138 wird wie folgt 
neu gefasst: „Inkrafttreten“. § 138 Ab-
satz 2 wird aufgehoben.  

 

 § 138 LBG NRW(Gesetz) – 
Landesrecht Nordrhein-Westfalen  

Inkrafttreten/Befristung 
 

Artikel 9 
Änderung der Altersteilzeitzu-

schlagsverordnung 
 

  

§ 2 Absatz 1 der Altersteilzeitzuschlagsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 
2239), die zuletzt durch Artikel 9 und 16 des 
Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. I 
S. 1798) geändert worden ist und durch 
Artikel 1 dieses Gesetzes übergeleitet wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
1. In Satz 1 wird die Angabe „83 vom Hun-
dert“ durch die Angabe „80 vom Hundert“ 
ersetzt. 
 

 (1) Der Zuschlag wird gewährt in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen der Netto-
besoldung, die sich aus dem Umfang der 
Teilzeitbeschäftigung ergibt, und 
83 vom Hundert der Nettobesoldung, die 
nach der bisherigen Arbeitszeit, die für die 
Bemessung der ermäßigten Arbeitszeit 
während der Altersteilzeit zu Grunde gelegt 
worden ist, bei Beamten mit begrenzter 
Dienstfähigkeit (§ 45 des Bundesbeamten-
gesetzes oder entsprechendes Landes-
recht) unter Berücksichtigung des § 72a des 
Bundesbesoldungsgesetzes, zustehen wür-
de. Zur Ermittlung dieser letztgenannten 
Nettobesoldung ist die Bruttobesoldung um 
die Lohnsteuer entsprechend der individuel-
len Steuerklasse (§§ 38a, 38b des Einkom-
mensteuergesetzes), den Solidaritätszu-
schlag (§ 4 Satz 1 des Solidaritätszuschlag-
gesetzes 1995) und um einen Abzug in Hö-
he von 8 vom Hundert der Lohnsteuer zu 
vermindern; Freibeträge (§ 39a des Ein-

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3499514,47
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=3499514,47
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139201,83
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=139201,83
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=2909849,99
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=2909849,100
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=2909849,100
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=140738,5
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=140738,5
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=2909849,103
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kommensteuergesetzes) oder sonstige indi-
viduelle Merkmale bleiben unberücksichtigt.  

 
2. Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt:  
„Bei Antritt der Altersteilzeit vor dem 
31.Dezember 2012 beträgt der Vomhun-
dertsatz 83.“ 
 

  

Artikel 10 
Änderung der Hochschul-

Leistungsbezügeverordnung  
 

  

Auf Grund des § 15 des Landesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 154), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. März 2007 (GV. NRW. 
S. 137), wird verordnet: 
 

  

In der Hochschul-Leistungsbezüge-
verordnung vom 17. Dezember 2004 (GV. 
NRW S. 790), zuletzt geändert durch Artikel 
4 der Verordnung vom 23. November 2009 
(GV. NRW. S. 599), wird § 6 Absatz 2 wie 
folgt geändert: 
 

 § 6 
Funktions-Leistungsbezüge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  In Satz 1 Buchstabe a) wird die Angabe 
 „52,5“ durch die Angabe „49,7“ 
 ersetzt. 

 (1) Mitglieder des Rektorats und des Präsi-
diums, Dekaninnen und Dekane sowie 
sonstige Funktionsträgerinnen und Funkti-
onsträger erhalten Funktions- Leistungsbe-
züge gemäß den nachfolgenden Bestim-
mungen. Die Funktions-Leistungsbezüge 
nehmen an den regelmäßigen Besoldungs-
anpassungen teil. 
a) der Technischen Hochschule Aachen 

der Universität Bochum 
der Universität Bonn 
der Universität Düsseldorf 
der Universität Duisburg-Essen 
der Fernuniversität Hagen 
der Universität Köln 
der Universität Münster 

erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 52,5 von Hundert 
 

 
 
 
 
 

 b) der Universität Bielefeld 
der Universität Dortmund 
der Universität Paderborn 
der Universität Siegen 
der Universität Wuppertal 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=135480003892045853&sessionID=13846926501632551359&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=2909849,103
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b) In Satz 1 Buchstabe b) wird die Angabe 
 „44,4“ durch die Angabe „42,1“ 
 ersetzt. 
 

erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 44,4 von Hundert 
 

 
 
 
c)  In Satz 1 Buchstabe c) wird die Angabe 
 „35,7“ durch die Angabe „33,8“ 
 ersetzt. 
 

  
c) der Deutschen Sporthochschule Köln 

der Fachhochschule Köln 
erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 35,7 von Hundert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  In Satz 1 Buchstabe d) wird die Angabe 
 „28,2“ durch die Angabe „26,7“ 
 ersetzt. 
 

 d) der Hochschule für Musik Detmold 
der Kunstakademie Düsseldorf 
der Robert-Schumann Hochschule 
Düsseldorf 
der Folkwang-Hochschule Essen 
der Hochschule für Musik Köln 
der Kunstakademie Münster 
der Kunsthochschule für Medien 
Köln 
der Fachhochschule Aachen 
der Fachhochschule Bielefeld 
der Fachhochschule Bochum 
der Fachhochschule Dortmund 
der Fachhochschule Düsseldorf 
der Fachhochschule Gelsenkirchen 
der Fachhochschule für Gesund-
heitsberufe in Bochum 
der Fachhochschule Ostwestfalen-
Lippe 
der Fachhochschule Südwestfalen 
der Fachhochschule Münster 
der Fachhochschule Niederrhein 
der Fachhochschule Bonn-Rhein-
Sieg 
der Fachhochschule Hamm-
Lippstadt 
der Fachhochschule Rhein-Waal 
der Fachhochschule Westliches 
Ruhrgebiet 

erhält einen Funktions- Leistungsbezug in 
Höhe von 28,2 von Hundert  
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
W 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Die weiteren hauptberuflichen Mitglieder der 
Hochschulleitung 
a) der Technischen Hochschule Aachen 

der Universität Bochum 
der Universität Bonn 
der Universität Düsseldorf 
der Universität Duisburg-Essen 
der Universität Köln 
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e)  In Satz 2 Buchstabe a) wird die Angabe 
 „32“ durch die Angabe „30,3“ 
 ersetzt. 
 

der Universität Münster 
erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 32 von Hundert 
 

 
 
 
 
 
 
 
f)  In Satz 2 Buchstabe b) wird die Angabe 
 „25“ durch die Angabe „23,7“ 
 ersetzt. 
 

 b) der Universität Bielefeld 
der Universität Dortmund 
der Fernuniversität Hagen 
der Universität Paderborn 
der Universität Siegen 
der Universität Wuppertal 

erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 25 von Hundert 
 

 
 
 
 
g)  In Satz 2 Buchstabe c) wird die Angabe 
 „17“ durch die Angabe „16,1“ 
 ersetzt. 
 

 c) der Fachhochschule Köln 

der Deutschen Sporthochschule 
Köln 

erhält einen Funktions- Leistungsbezug in 
Höhe von 17 von Hundert  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h)  In Satz 2 Buchstabe d) wird die Angabe 
 „12“ durch die Angabe „11,4“ 
 ersetzt. 
 

 d) der Fachhochschule Aachen 
der Fachhochschule Bielefeld 
der Fachhochschule Bochum 
der Fachhochschule Dortmund 
der Fachhochschule Düsseldorf 
der Fachhochschule Gelsenkirchen 
der Fachhochschule für Gesund-
heitsberufe in Bochum 
der Fachhochschule Ostwestfalen-
Lippe 
der Fachhochschule Südwestfalen 
der Fachhochschule Münster 
der Fachhochschule Niederrhein 
der Fachhochschule Bonn-Rhein-
Sieg 
der Fachhochschule Hamm-
Lippstadt 
der Fachhochschule Rhein-Waal 
der Fachhochschule Westliches 
Ruhrgebiet 

erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 12 von Hundert  
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
W 3. 
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Artikel 11 
Änderung der DHPolG-

Ausführungsverordnung 
 

  

Auf Grund des § 15 des Landesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 154), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. März 2007 (GV. NRW. S. 
137), wird verordnet: 
 

  

In der DHPolG-Ausführungsverordnung 
vom 29. August 2007 (GV. NRW. S. 365), 
zuletzt geändert durch die Verordnung zur 
Änderung der DHPolG-Ausführungs-
verordnung vom 27. November 2012 (GV. 
NRW. S. 613), wird § 7 wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
a. In Absatz 1 wird die Angabe "35,7" 

durch die Angabe "33,8" ersetzt. 
 

 (1) Die Präsidentin oder der Präsident der 
Deutschen Hochschule der Polizei erhält 
einen Funktions-Leistungsbezug in Höhe 
von 35,7 v.H. des Grundgehaltes der Be-
soldungsgruppe W 3. 
 

 
 
 
b. In Absatz 2 wird die Angabe "16" durch 

die Angabe "10" ersetzt. 
 

 (2) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent der Deutschen Hochschule de Polizei 
erhält einen Funktions-Leistungsbezug in 
Höhe von 16 v.H. des Grundgehaltes der 
Besoldungsgruppe W 3. 
 

  (3) Der Sprecherin oder dem Sprecher der 
Lehrenden kann ein Funktions-
Leistungsbezug in Höhe von bis zu 10 v.H. 
des jeweiligen Grundgehaltes gewährt wer-
den. Bei der Bemessung ist die mit der 
Funktion verbundene Belastung und Ver-
antwortung zu berücksichtigen. Über die 
Gewährung entscheidet das Innenministeri-
um auf Vorschlag der Präsidentin oder des 
Präsidenten der Deutschen Hochschule der 
Polizei. 
 

Artikel 12 
Schlussvorschriften 

Bekanntmachungsermächtigung 
 

  

Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
geänderten Besoldungstabellen und die 
erhöhten Beträge nach den Artikeln 2 
Nummer 12 und Artikel 4 im Ministerialblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt 
zu machen. 
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Das Finanzministerium kann das Übergelei-
tete Besoldungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen und das Beamtenversor-
gungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen in der vom Inkrafttreten dieses 
Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt machen.  
 

  

Artikel 13 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am 1. April 2013 in Kraft.  
Artikel 1 Nummer 3 tritt am Tag nach der 
Verkündung, die Artikel 4, 10 und 11 treten 
mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft. 
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Begründung 
 
„Dienstrechtsanpassungsgesetz für Land Nordrhein-Westfalen“: 
 
A. Allgemeines 
 
Durch die Föderalismusreform I wurde die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes für die Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf-
gehoben (früherer Artikel 74 a GG). Die Regelung des Besoldungs- und Versorgungsrechts 
der Beamtinnen und Beamten des Landes, der Kommunen und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Dienstherrn sowie der Richterinnen und Richter des Landes 
obliegt seit dem 1. September 2006 den Ländern. 
 
Mit diesem Gesetz wird das bisher über Artikel 125 a Absatz 1 Satz 1 GG in Nordrhein-
Westfalen fortgeltende Bundesrecht in Landesrecht übernommen und anschließend notwen-
digen Änderungen unterzogen. Es erfolgt insbesondere die Umsetzung geänderter Recht-
sprechung, die Anpassung des Besoldungsrechts infolge des 6. Schulrechtsänderungsge-
setzes vom 25. Oktober 2011 und die Anpassung des Versorgungsrechts aufgrund der be-
reits zum 1. Januar 2012 getroffenen Neuregelung zum Ruhestand wegen Erreichens der 
Altersgrenze.  
Aufgrund gesetzlicher Regelungen mit Wirkung für den Arbeitnehmerbereich, die keine An-
wendung im Beamtenbereich finden, besteht insoweit auch dringlicher Anpassungsbedarf im 
Dienstrecht.  
 
 
1. Besoldungsrecht 
 
Die zentralen Regelungsinhalte des Gesetzes im Bereich der Beamtenbesoldung sind: 
 
- die Umstellung der Grundgehaltstabellen mit aufsteigenden Gehältern (Besoldungsord-

nung A, Besoldungsgruppen R 1 und R 2) von Dienstalters- bzw. Lebensaltersstufen auf 
Erfahrungsstufen, 

 
-  die Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3, 
 
-   die Ausbringung von Ämtern an den Sekundarschulen. 
 
 
2. Versorgungsrecht 
 
Die zentralen Regelungsinhalte des Gesetzes im Bereich der Beamtenversorgung sind: 
 
- die abschlagsfreie Inruhestandsetzung mit Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn 

45 Jahre mit berücksichtigungsfähigen Zeiten vorliegen (z.B. Beamten-, Wehrdienst-, Zi-
vil- und Vordienstzeiten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, Kindererzie-
hungs- und Pflegezeiten) in Anlehnung an das Rentenrecht, 

 
- die schrittweise Erhöhung des maximalen Versorgungsabschlags auf 14,4 vom Hundert 

bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand auf Antrag bei einer Antragsaltersgrenze von 
63 Jahren (analog zum Rentenrecht), 
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- die Beibehaltung der abschlagsfreien Zurruhestandsetzung auf Antrag von Beamtinnen 
und Beamte mit einer Schwerbehinderung ab dem vollendeten 63. Lebensjahr und des 
maximalen Versorgungsabschlags von 10,8 vom Hundert bei vorzeitigem Ruhestand auf 
Antrag ab dem vollendeten 60. Lebensjahr, 

 
- die verminderte Berücksichtigung von Fach- und Hochschulausbildungszeiten als ruhe-

gehaltfähige Dienstzeiten von bis zu drei Jahren auf einen Zeitraum von bis zu 855 Tagen 
(analog zum Rentenrecht)  

 
- die Absenkung der Ruhegehaltfähigkeit der Zeiten einer Altersteilzeit von bisher neun 

Zehntel auf acht Zehntel sowie 
 
- die langfristigen Übergangsregelungen zur Wahrung des Vertrauensschutzes auf die der-

zeit geltenden Regelungen.  
 
3. Dienstrecht 
 
Die zentralen Regelungsinhalte des Gesetzes im Bereich des Dienstrechts sind: 
 
- Einführung einer Familienpflegezeit für den Beamtenbereich, die eine wirkungsgleiche 

Übernahme der für den Arbeitnehmerbereich geltenden Regelungen des zum 1. Januar 
2012 in Kraft getretenen Familienpflegezeitgesetzes darstellt, 

 
- Übertragung der im Gendiagnostikgesetz vom 31. Juli 2009 niedergelegten Verbote gen-

diagnostischer Untersuchungen auf die Beamtinnen und Beamte des Landes NRW, 
 

- Eröffnung der Möglichkeit, Personalakten für Beamtinnen und Beamte in digitaler Form zu 
führen, 
 

- Verlängerung der Regelungen zur Altersteilzeit vom 1. April 2013 bis zum 
31. Dezember 2015 und gleichzeitige Anhebung des zulässigen Arbeitsmaßes von zurzeit 
bis zu 60 vom Hundert auf bis zu 65 vom Hundert. 

 
Der Gesetzentwurf leitet sowohl versorgungs- als auch besoldungsrechtliche Regelungen 
des Bundes in Landesrecht über und schafft insofern neue landesrechtliche Stammgesetze. 
Diese sind gemäß Kabinettbeschluss vom 20. Dezember 2011 (A. 2.) zwar grundsätzlich zu 
befristen. Materiell handelt es sich allerdings um Regelungen, die bereits als Bundesrecht 
unmittelbar im Land angewandt worden sind, sich insofern als zwingend notwendiges Recht 
bereits bewährt haben und daher keine inhaltliche Überprüfung im Befristungswege mehr 
benötigen. Diese Regelungen sollen bei ihrer Überleitung in förmliches Landesrecht nur ein-
zelnen notwendigen Änderungen unterzogen werden. Änderungsgesetze sind von der Be-
fristung nicht umfasst. Trotz der rechtsförmlich neuen Regelungen im Landesrecht ist daher 
aus inhaltlichen Gründen eine Ausnahme von dem im benannten Kabinettbeschluss ge-
troffenen Grundsatz der Befristung gerechtfertigt. 
Gleiches gilt für das „Gesetz zur Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen 
W 2 und W 3“ (Artikel 4), das zwar für sich gesehen ein neues Stammgesetz ist, jedoch in 
konsequenter Fortführung der Überlegungen zu den besoldungs- und versorgungsrechtli-
chen Regelungen ebenfalls keiner Befristung bedarf.  
Schließlich wird auch das „Gesetz zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Beamten, 
Richterinnen, Richter Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die neuen 
Grundgehaltstabellen“ (Artikel 3) nicht befristet, obwohl es ein neues Stammgesetz im Sinne 
des oben genannten Kabinettbeschlusses ist. Auch dies ist zum einen konsequent mit Blick 
auf die vorgenannten Überlegungen, zum anderen wird mit Artikel 3 ein unumkehrbarer Ein-
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zelakt der  Rechtsetzung vorgenommen, der sich aus logischen Gründen der Befristung ent-
zieht.  
 
 
B. Im Einzelnen 
 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 
 
Zu Nummer 1: 
 
Mit dem durch Nummer 1 Buchstabe a in das Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (LBesG) neu eingefügten § 1 Absatz 2 leitet der Landesgesetzgeber das bislang 
nach Artikel 125 a Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz im Land Nordrhein-Westfalen als Bundes-
recht fortgeltende Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) einschließlich sämtlicher Anlagen in 
der Fassung vom 31. August 2006 (siehe Anhang I) ausdrücklich in Landesrecht über.  
 
Gleichzeitig werden die zu dem BBesG ergangenen Rechtsverordnungen des Bundes in 
ihrer am 31. August 2006 geltenden Fassung ebenfalls in Landesrecht überführt.  
 
Nach der Überleitung gilt das BBesG nunmehr gleichrangig neben dem LBesG als Landes-
recht fort. Soweit das LBesG oder sonstige landesrechtliche Vorschriften Regelungen treffen, 
die das übergeleitete Bundesbesoldungsrecht modifizieren, es ergänzen oder davon abwei-
chen, haben diese Regelungen Vorrang. Insbesondere behalten auch nach dem 31. August 
2006 bereits erfolgte Änderungen zum BBesG und zu den aufgrund des BBesG ergangenen 
Verordnungen ihre Gültigkeit (z.B. Besoldungsanpassungsgesetze, Besoldungs- und Ver-
sorgungsgleichstellungsgesetz). Mit der Überleitung des Bundesbesoldungsrechts in Lan-
desrecht sollen zum einen Rechtssicherheit und Rechtsklarheit darüber geschaffen werden, 
welches Besoldungsrecht in Nordrhein-Westfalen gilt. Zum anderen ermöglicht nur die Über-
leitung dem Landesgesetzgeber, das Bundesbesoldungsrecht, das nunmehr im Rang als 
Landesrecht neben dem LBesG fortgilt, bei Änderungsbedarf durch Landesgesetz ändern zu 
können. Von dieser Möglichkeit wird im Rahmen dieses Gesetzes (Artikel 2 ff) Gebrauch 
gemacht. 
 
Nach der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes in Landesrecht sind bisherige bun-
desbesoldungsrechtliche Verordnungsermächtigungen zugunsten der Bundesregierung und 
oberster Bundesbehörden nicht mehr zutreffend. Insoweit schafft der durch Nummer 1 Buch-
stabe b neu eingefügte § 1 Absatz 3 neue Verordnungsermächtigungen für den Landesbe-
reich; bei dem neu eingefügten § 1 Absatz 4 handelt es sich um eine notwendige Folgeände-
rung zu der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes in Landesrecht. Die Änderung unter 
Nummer 1 Buchstabe c stellt eine lediglich redaktionelle Anpassung dar. 
 
Zu Nummer 2: 
 
Durch die Anhebung der Grundgehälter in der Besoldungsordnung W mit Artikel 4 dieses 
Gesetzes erhöhen sich in der Regel auch die ruhegehaltfähigen Bezüge. Die Absenkung der 
Versorgungshöchstsätze bei den Leistungsbezügen von 50 bis 80 vom Hundert der bisheri-
gen, niedrigeren Grundgehaltssätze auf nunmehr 42 bis 71 vom Hundert der künftigen, hö-
heren Grundgehaltssätze gewährleistet, dass sich das maximal erreichbare Niveau ruhe-
gehaltfähiger Gesamtbezüge unverändert am Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe C 4 
zzgl. Sonderzuschüssen nach der Vorbemerkung Nummer 2 zur früheren Bundesbesol-
dungsordnung C orientiert; dies entspricht auch Besoldungsgruppe W 3 zzgl. 80 vom Hun-
dert des bisherigen Grundgehalts. 
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Zu Nummer 3: 
 
Mit dem 6. Schulrechtsänderungsgesetz vom 25. Oktober 2011 wurde die Sekundarschule 
als neue, weitere Schulform der Sekundarstufe I im nordrhein-westfälischen Schulgesetz 
verankert. Die ersten Sekundarschulen werden zum Schuljahr 2012/2013 ihren Betrieb auf-
nehmen. Bislang fehlt es im Besoldungsrecht an einer normativen Ausbringung und Bewer-
tung der Ämter speziell für die Sekundarschulen. Die erforderlichen gesetzlichen Regelun-
gen werden durch die Änderungen unter Nummer 3 in das Landesbesoldungsrecht aufge-
nommen. 
Für den auf sechs Jahre befristeten Schulversuch „Längeres gemeinsames Lernen – Ge-
meinschaftsschule“ ist eine Ergänzung in die Vorbemerkungen zur Landesbesoldungsord-
nung aufgenommen worden.  
 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1: 
 
Das neue Recht erhält den Titel „Übergeleitetes Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen“. Der Zusatz zu der Gesetzesüberschrift verdeutlicht die Beschränkung des Gel-
tungsbereichs des Gesetzes im Rahmen der Zuständigkeit. 
 
Zu Nummer 2: 
 
Durch Einfügung des neuen Satzes 2 in § 18 BBesG wird die bisherige, jahrzehntelang be-
währte Praxis einer gebündelten Dienstpostenbewertung normiert. 
 
Zu Nummer 3: 
 
Redaktionelle Folgeänderungen zu den Nummern 5 und 6.  
 
Zu Nummer 4: 
 
Redaktionelle Anpassung zu Nummer 2 sowie redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 1 
Nummer 1 Buchstabe a. Die Neufassung besitzt lediglich klarstellenden Charakter. 
 
 
Zu Nummer 5 (§ 27 ÜBesG NRW): 
 
§ 27 BBesG in der Fassung vom 31.08.2006 wird durch die neue Bestimmung „§ 27 Bemes-
sung des Grundgehalts“ ersetzt. 
 
Zu Absatz 1: 
 
Das System der Bemessung des Grundgehalts in den aufsteigenden Gehältern nach Stufen 
wird - wie bisher - beibehalten (Satz 1). Die Übernahme der Stufenstruktur trägt den Tatsa-
chen Rechnung, dass eine längere Berufserfahrung im Allgemeinen zu einer besseren Aus-
übung der Tätigkeit führt und Erfahrungsgewinn und Leistungszuwachs in früheren Berufs-
jahren schneller erfolgen als in späteren. Dabei ist auch zukünftig der unterschiedliche Zeit-
punkt des Erreichens der Endstufe in den Besoldungsgruppen sinnvoll. Unter Berücksichti-
gung der Anforderungen an die Funktionen vollzieht sich der Zuwachs an Berufserfahrung 
und anforderungsspezifischer Leistung im einfachen und mittleren Dienst schneller als im 
gehobenen und höheren Dienst. 
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Das „Besoldungsdienstalter“, das neben weiteren Faktoren an das Lebensalter anknüpfte, 
wird als Kriterium für den Gehaltseinstieg und die weitere Gehaltsentwicklung aufgegeben. 
Stattdessen erfolgt der Aufstieg in der Grundgehaltstabelle (Erfahrungsstufenaufstieg) künf-
tig in der Regel nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungszeiten), also tatsächlich 
absolvierten Dienstzeiten (Satz 2). Mit dieser Umstellung begegnet der Besoldungsgesetz-
geber des Landes der Kritik an den bisherigen Dienstaltersstufen und lässt sich dabei auch 
von der EU-Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf leiten. Die Richtlinie ist mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. 
August 2006 in innerstaatliches Recht transformiert worden. Danach ist das Lebensalter 
grundsätzlich kein geeignetes Kriterium für die Bemessung der Höhe der Arbeitsentgelte. Die 
Orientierung des Gehaltseinstiegs und -aufstiegs an beruflichen Erfahrungszeiten unter 
gänzlicher Abkehr vom Lebensalter trägt zu einem modernen und zukunftsfähigen Besol-
dungsrecht bei, das die Anerkennung des Leistungsprinzips im öffentlichen Dienst in den 
Vordergrund rückt. Der Wegfall der komplexen Regelungen zum Besoldungsdienstalter dient 
außerdem dem Ziel einer Vereinfachung und Deregulierung des Besoldungsrechts. 
 
Zu Absatz 2: 
 
Satz 1 erster Halbsatz legt fest, dass der Einstieg in die Grundgehaltstabelle grundsätzlich in 
die erste mit einem Wert belegte Stufe der jeweils maßgeblichen Besoldungsgruppe erfolgt. 
Der Verweis auf „Dienstbezüge“ bewirkt, dass der Einstieg in die Grundgehaltstabelle nicht 
schon mit der Ernennung in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf stattfindet. Ausbildungszei-
ten im Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf (Anwärterzeiten) bleiben für 
den Stufenaufstieg unberücksichtigt. Diese Zeiten dienen dem Erwerb der Befähigungsvo-
raussetzungen für den zukünftigen Beruf. Der Erwerb von Berufserfahrung kann erst danach 
einsetzen. 
 
Indem es auf die „erste Ernennung in ein Beamtenverhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ ankommt, wird festgelegt, dass Ausgangspunkt für das 
Aufsteigen in den Stufen der erste Diensteintritt mit Anspruch auf Grundgehalt bei einem 
Dienstherrn in Nordrhein-Westfalen ist. Dies hat zur Folge, dass alle Dienstzeiten mit An-
spruch auf Dienstbezüge aus einem Beamtenverhältnis in Nordrhein-Westfalen – zum einen 
unabhängig davon, aus welcher Laufbahn sie stammen, zum anderen unabhängig davon, 
bei welchem Dienstherrn innerhalb Nordrhein-Westfalens sie absolviert wurden (Einheit des 
öffentlichen Dienstes) - bei der Stufenfestsetzung mitberücksichtigt werden.  
Die in Satz 1 zweiter Halbsatz vorgesehene Anerkennung von Zeiten nach § 28 Absatz 1 
führt im Ergebnis zu einer Vorverlegung des Zeitpunkts, der für den Einstieg in die Grundge-
haltstabelle (Stufeneinstieg) als Ausgangspunkt für die weitere Gehaltsentwicklung maßgeb-
lich ist. Dies hat zur Folge, dass – je nach individuellem Umfang der zu berücksichtigenden 
Zeiten – bereits von Anfang an ein Grundgehalt aus einer höheren Stufe als der Anfangsstu-
fe gezahlt wird. 
 
Satz 2 bestimmt, dass die Stufenfestsetzung mit Wirkung zum Ersten des Monats erfolgt, in 
dem die erstmalige Ernennung in das Beamtenverhältnis wirksam wird. 
 
Nach Satz 3 regeln sich - ausgehend von dem individuell maßgeblichen Zeitpunkt des Ein-
stiegs in die Stufen (Zeitpunkt der ersten Ernennung bzw. vorverlegter Zeitpunkt) - der Zeit-
raum des Verbleibens in der Stufe, in die eingestiegen wird, sowie der weitere Regelaufstieg 
nach Absatz 3. 
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Satz 4 stellt sicher, dass (bis auf die in § 30 BBesG n.F. geregelten Ausnahmefälle) auch 
Dienstzeiten aus einem Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis bei einem Dienstherrn 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen oder aus einem Richterverhältnis in Nordrhein-
Westfalen, die noch vor der ersten Begründung eines Beamtenverhältnis bei einem nord-
rhein-westfälischen Dienstherrn absolviert worden sind, bei der ersten Stufenfestsetzung als 
Erfahrungszeiten mitberücksichtigt werden. Der individuelle Zeitpunkt, von dem aus sich das 
Aufsteigen in den Stufen vollzieht, bestimmt sich in diesen Fällen von dem früheren Zeit-
punkt ausgehend. Dies ist der Zeitpunkt des Diensteintritts beim früheren Dienstherrn, z.B. 
bei einem anderen Bundesland, bzw. bei der ersten Ernennung in ein Richterverhältnis in 
Nordrhein-Westfalen (vorverlegter Beginn des Stufenaufstiegs). Ein zeitlicher Zusammen-
hang zwischen der früheren und der neuen Tätigkeit ist dabei im Hinblick auf die Regelung in 
Absatz 3 Satz 4 (siehe unten zu Absatz 3) nicht erforderlich. Soweit berücksichtigungsfähige 
Zeiten (§ 28 Absatz 1 n.F.) noch vor dem tatsächlichen Diensteintritt bei dem früheren 
Dienstherrn oder vor dem Eintritt in das Richterverhältnis in Nordrhein-Westfalen angefallen 
sind, können diese zusätzlich anerkannt werden (Satz 4 letzter Halbsatz i.V. mit Satz 1 zwei-
ter Halbsatz); die Entscheidung hierüber wird nach nordrhein-westfälischem Recht getroffen. 
Satz 4 am Ende bestimmt für die Fälle des Satzes 4 ferner die entsprechende Anwendung 
der Sätze 2 und 3. In den Fällen, in denen keine neue Ernennung erfolgt, sondern das 
Dienstverhältnis mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt wird (z.B. bei einer Versetzung, einer 
Übernahme oder einem Übertritt aus dem Dienst eines anderen Dienstherrn) wäre dieser 
Personenkreis ansonsten nicht vom unmittelbaren Wortlaut der Regelungen in den Sätzen 2 
und 3 erfasst. Es soll aber auch in diesen Fällen eine Stufenfestsetzung erfolgen. 
 
Nach Satz 5 ist die Festsetzung der Stufenfestsetzung den Betroffenen in allen Fällen schrift-
lich mitzuteilen ist. Wie schon bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters nach bisheri-
gem Recht handelt es sich dabei um einen förmlichen Verwaltungsakt („Festsetzungsbe-
scheid“). 
 
Zu Absatz 3: 
 
Satz 1 regelt die Dauer der Erfahrungsstufen. Der bisherige Rhythmus von zwei, drei und 
vier Jahren für das regelmäßige Aufsteigen wird beibehalten (siehe auch oben zu Absatz 1).  
Eine Änderung der Besoldungsgruppe wirkt sich auf eine einmal erreichte Stufe nicht aus, 
die Stufe wird „mitgenommen“. Weist eine neue höhere Besoldungsgruppe für diese Stufe 
kein Grundgehalt aus, wird die Beamtin oder der Beamte der Stufe des Anfangsgrundgehal-
tes der neuen höheren Besoldungsgruppe zugeordnet. Bei einem Wechsel aus der Endstufe 
einer Besoldungsgruppe in eine Besoldungsgruppe, die noch eine oder mehrere weitere Stu-
fen ausweist, wird für die Festlegung der Stufe in der neuen Besoldungsgruppe die gesamte 
bisherige Erfahrungszeit berücksichtigt. Weist eine neue niedrigere Besoldungsgruppe für 
diese Stufe kein Grundgehalt aus, wird das Endgrundgehalt der neuen Besoldungsgruppe 
gezahlt. 
Zeiten, in denen kein Grundgehalt bezogen wird, werden beim Stufenaufstieg grundsätzlich 
nicht berücksichtigt (Satz 2 erster Halbsatz), weil es hier an der erforderlichen Dienstleistung 
und Gewinnung an Berufserfahrung fehlt. Der Stufenaufstieg wird allerdings nicht verzögert, 
wenn einer der Ausnahmetatbestände nach § 28 Absatz 2 vorliegt (Satz 2 zweiter Halbsatz). 
Die nicht zu berücksichtigenden Zeiten werden zugunsten der Beamtinnen und Beamten auf 
volle Monate abgerundet (Satz 3). 
 
Für die Fälle des vorverlegten Beginns des Stufenaufstiegs nach Absatz 2 Satz 4 regelt Satz 
4 eine entsprechende Anwendung der Sätze 1 bis 3. Die sich bei der erstmaligen Begrün-
dung eines Beamtenverhältnis bei einem nordrhein-westfälischen Dienstherrn ergebende 
Stufe, der Zeitraum des Verbleibens in dieser Stufe und der weitere Aufstieg in den Stufen 
berechnen sich von dem nach Absatz 2 Satz 4 maßgeblichen vorverlegten Zeitpunkt ausge-
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hend. Die Beamtin oder der Beamte gelangt in die Stufe, die sie oder er bei sofortiger Be-
gründung eines Beamtenverhältnisses in Nordrhein-Westfalen nach nordrhein-westfälischem 
Recht erreicht hätte. Bei der sich ergebenden Stufe kann es sich um eine höhere als die An-
fangsstufe nach § 27 Absatz 2 Satz 1 handeln. Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt wer-
den auch in diesen Fällen bis auf die Ausnahmetatbestände nach § 28 Absatz 2 nicht als 
Erfahrungszeiten berücksichtigt und auf volle Monate abgerundet. 
 
Zu den Absätzen 4 bis 6:  
 
Absätze 4 bis 6 entsprechen – redaktionell auf die zukünftige Geltung ausschließlich im Lan-
desbereich angepasst – den bisherigen Absätzen 3 bis 5 des § 27 BBesG in der Fassung 
vom 31.08.2006. 
 
 
Zu Nummer 6 (§ 28 ÜBesG NRW): 
 
§ 28 BBesG in der Fassung vom 31. August 2006 wird durch die neue Bestimmung „§ 28 
Berücksichtigungsfähige Zeiten“ ersetzt. 
Sinn der Vorschrift ist es, bei der Stufenzuordnung förderliche Vordienstzeiten sowie fami-
lien- und gesellschaftspolitisch erwünschte Zeiten angemessen zu berücksichtigen und diese 
wie Zeiten mit dienstlicher Erfahrung zu behandeln. 
 
Zu Absatz 1: 
 
Absatz 1 normiert Zeiten, die bei der ersten Stufenfestsetzung als berücksichtigungsfähige 
Zeiten anzuerkennen sind oder anerkannt werden können und durch die die Zuordnung zu 
einer höheren als der Anfangsstufe ermöglicht wird. 
Satz 1 Nummern 1 und 2 führen das bisherige Recht (§ 28 Absatz 3 Nummern 1 und 2 
BBesG in der Fassung vom 31. August 2006) fort und stellen vordienstliche Zeiten der Kin-
derbetreuung und Pflege naher Angehöriger in bestimmtem Umfang Zeiten mit dienstlicher 
Erfahrung gleich. Eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner und deren Angehö-
rige sind rechtlich bereits durch das „Gesetz zur Gleichstellung der eingetragenen Lebens-
partnerschaft mit der Ehe im Besoldungs- und Versorgungsrecht“ gleichgestellt worden; die 
Gleichstellung wird redaktionell nachvollzogen. 
Nach Satz 1 Nummer 3 sind Pflegezeiten von Angehörigen nach dem Pflegezeitgesetz als 
berücksichtigungsfähige Zeiten anzuerkennen. 
 
Nach Satz 1 Nummer 4 gehören zu den berücksichtigungsfähigen Zeiten - anknüpfend an  
§ 28 Absatz 2 Satz 4 BBesG in der Fassung vom 31. August 2006 - Zeiten, in denen eine 
hauptberufliche Tätigkeit im Dienst eines Dienstherrn nach § 29 oder im Dienst von öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden ausgeübt worden ist. Eine Tä-
tigkeit ist „hauptberuflich“ im Sinne der Regelung, wenn sie im fraglichen Zeitraum den 
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit dargestellt hat, entgeltlich ausgeübt wurde und min-
destens in dem nach den beamtenrechtlichen Vorschriften zur Zeit dieser Tätigkeit zulässi-
gen Umfang abgeleistet wurde. Ausgenommen sind solche hauptberuflichen Tätigkeiten, die 
Voraussetzung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind. Ausgenommen sind ferner 
Ausbildungszeiten des jeweiligen Berufes wie Lehr-, Praktikanten- oder Studienzeiten. Diese 
dienen erst dem Erwerb der Befähigung für den zukünftigen Beruf und sind selber noch kei-
ne Zeiten einer (haupt-)beruflichen Tätigkeit. 
 
Nach Satz 1 Nummer 5 werden zukünftig Zeiten, in denen Wehrdienst, Zivildienst, Bundes-
freiwilligendienst, Entwicklungsdienst oder ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 
geleistet wurde, als Erfahrungszeiten im Umfang von mindestens vier Monaten bis zu insge-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

66 

samt zwei Jahren anerkannt. Die Regelung stellt sicher, dass nicht nur der Wehrdienst ein-
schließlich des neuen freiwilligen Wehrdienstes in der Bundeswehr sowie der bisherige Zivil-
dienst berücksichtigt werden, sondern gewährleistet – nach der zum 1. Juli 2011 erfolgten 
Aussetzung der Wehrpflicht und dem Wegfall des Zivildienstes – auch die Anerkennung von 
Zeiten als Erfahrungszeit, die in den gesetzlich geregelten Freiwilligendiensten geleistet wer-
den.  
 
Satz 1 Nummer 6 stellt klar, dass Zeiten einer Eignungsübung entsprechend der bisherigen 
Praxis Zeiten nach Nummer 5 gleichzustellen sind. 
 
Satz 1 Nummer 7 entspricht der Ausnahmeregelung des § 28 Absatz 3 Nummer 4 BBesG in 
der Fassung vom 31. August 2006 für die Anrechnung von Verfolgungszeiten in der DDR 
nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz. 
 
Nach Satz 2 i.V. mit Satz 3 können sonstige Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als be-
rücksichtigungsfähige Zeiten beim Stufeneinstieg anerkannt werden, wenn die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle feststellt, dass diese Zeiten für die Verwen-
dung förderlich sind. Die Berücksichtigung beruflich förderlicher Vordienstzeiten erhöht die 
Attraktivität des Einstiegs in den öffentlichen Dienst für qualifizierte und erfahrene berufliche 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, z.B. in Mangelbereichen. Insbesondere im Hinblick 
auf sich ändernde demographische Entwicklungen und einen sich möglicherweise in der 
Zukunft ergebenden Fachkräftemangel ist es unabdingbar, dass das Land sowohl im Ver-
hältnis zu anderen Dienstherren als auch zu Arbeitgebern der Privatwirtschaft bei der Ge-
winnung von erfahrenen Fachkräften wettbewerbs- und konkurrenzfähig bleibt. Als „förder-
lich“ angesehen werden können insbesondere Berufszeiten, die für die Wahrnehmung der 
künftigen Dienstaufgaben von konkretem Interesse sind. Voraussetzung für die Berücksichti-
gung dieser Zeiten ist, dass die Tätigkeit ununterbrochen mindestens sechs Monate ausge-
übt worden ist, weil sich berufliche Erfahrung erst nach einer gewissen Zeit einstellt. Da im 
öffentlichen Dienst in erster Linie dienstliche Erfahrung honoriert werden soll, können förder-
liche Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes nur bis zu 
insgesamt fünf Jahren berücksichtigt werden. Wie auch im Rahmen von Satz 1 Nummer 3 
werden auch nach Satz 2 hauptberufliche Tätigkeiten, die Voraussetzung für den Erwerb der 
Laufbahnbefähigung sind, von der Anerkennung ausgenommen. 
 
Soweit Zeiten nach den Sätzen 1 und 2 anerkannt werden, regelt Satz 4, dass diese nicht 
durch unschädliche Unterbrechungszeiten nach Absatz 2 vermindert werden. 
Nach Addition der einzelnen Zeiten ist der so ermittelte Zeitraum auf den vollen Monat aufzu-
runden (Satz 5). 
 
 
Zu Absatz 2: 
 
Absatz 2 zählt abschließend die Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt auf, die den Aufstieg 
in den Stufen nicht verzögern. Im Ergebnis werden diese wie Zeiten mit dienstlicher Erfah-
rung gewertet.  
Sie entsprechen in den Nummern 1, 2 und 6 inhaltlich den gleichlautenden Nummern des 
Absatzes 1. Nach Nummer 3 sind Pflegezeiten unschädlich, die eine Beamtin oder ein Be-
amter unter Wegfall der Besoldung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Pfle-
gezeitgesetzes erbringt (siehe § 16 Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW). Nummer 4 
führt zusätzlich § 28 Absatz 3 Nummer 3 BBesG in der Fassung vom 31. August 2006 fort. 
Nach Nummer 5 erfolgt eine Anerkennung als berücksichtigungsfähige Zeit für Zeiten, die 
nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz auszugleichen sind, wie Zeiten des vorgeschriebenen 
Grundwehr- und Zivildienstes. 
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Zu Absatz 3: 
 
Absatz 3 stellt sicher, dass die Beamtin oder der Beamte jeweils nur einmal von einem be-
rücksichtigungsfähigen Tatbestand profitiert. 
 
Zu Nummer 7: 
 
Redaktionelle Folgeänderungen zu Nummern 5 und 6. 
 
Zu Nummer 8: 
 
Durch die Anhebung der Grundgehälter in der Besoldungsordnung W mit Artikel 4 dieses 
Gesetzes erhöhen sich in der Regel auch die ruhegehaltfähigen Bezüge. Die Absenkung des 
regulären Versorgungshöchstsatzes bei den Leistungsbezügen von 40 vom Hundert des 
bisherigen, jeweils niedrigeren Grundgehalts auf 21 vom Hundert in der Besoldungsgruppe 
W 2 und 32,5 vom Hundert in der Besoldungsgruppe W 3 des künftigen, höheren Grundge-
halts gewährleistet, dass sich die ruhegehaltfähigen Gesamtbezüge für die Mehrzahl der 
Professorinnen und Professoren weiterhin an dem in der früheren Bundesbesoldungsord-
nung C erreichten Niveau orientieren. Die Überschreitungsmöglichkeiten für bis zu 7 vom 
Hundert der betroffenen Beamtinnen und Beamten nach § 12 Absatz 4 LBesG bleiben erhal-
ten und werden ebenfalls nur an die erhöhten Grundgehälter angepasst (siehe Artikel 1 
Nummer 2). 
Im Hinblick auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 20.März 2007 (R BvL 
11/04), mit dem eine Wartefrist von drei Jahren für die Berechnung der Versorgung aus dem 
letzten Beförderungsamt für nicht mit Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz vereinbar und damit 
für nichtig erklärt wurde, wird die Frist von drei Jahren für die Ruhegehaltfähigkeit unbefriste-
ter Leistungsbezüge auf zwei Jahre verkürzt. 
 
Zu Nummer 8 a: 
 
Der neue Satz 2 des § 33 Absatz 3 schließt mit der Ausnahme von der Zweijahresfrist des 
Satzes 1 eine bisherige Regelungslücke bei der Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen 
(z.B. bei unverschuldeter Dienstunfähigkeit). 
 
Zu Nummer 9: 
 
Notwendige redaktionelle Anpassung des in der Vorschrift enthaltenen Verweises auf das 
Beamtenversorgungsgesetz, die sich infolge der Überleitung und Änderung des Beamten-
versorgungsgesetzes in Landesrecht NRW (Artikel 5 und 6) ergibt. 
 
Zu Nummer 10 (§ 38 ÜBesG NRW): 
 
Die Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung R entspricht in Aufbau und Struktur vom 
Grundsatz her dem bisherigen System der Bundesbesoldungsordnung R.  
Wie bislang sehen die Besoldungsgruppen ab R 3 feste Grundgehälter und die Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2 aufsteigende Grundgehälter vor.  
In den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 wird der bisherige zweijährige Aufstiegsrhythmus 
beibehalten. Aufgegeben wird hingegen die Bemessung des Grundgehalts nach Lebensal-
tersstufen. In Anlehnung an und unter weitestgehend entsprechender Anwendung der Best-
immungen für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A erfolgt der Aufstieg in der 
Grundgehaltstabelle künftig nicht mehr wie bisher nach dem Lebensaltersprinzip, sondern 
nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung. Der Einstieg in die Grundgehaltstabelle erfolgt auch 
hier künftig unabhängig vom Lebensalter grundsätzlich in die erste mit einem Wert belegte 
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Stufe der Besoldungsgruppe. Bei der Aufgabe der Besoldung nach dem Lebensalter in der 
R-Besoldung lässt sich der Besoldungsgesetzgeber im Wesentlichen von den gleichen Er-
wägungen leiten wie bei der Aufgabe der Besoldung nach dem Dienstalter in der A-
Besoldung (vgl. Begründung zu Nummer 5, § 27 Absatz 1). Die Grundsätze zur Berücksich-
tigung von Vordienstzeiten und weiterer Zeiten entsprechen denen der A-Besoldung. Damit 
sind Flexibilität und Mobilität insbesondere auch für den Wechsel von der A-Besoldung in die 
R-Besoldung gesichert. Als „förderlich“ im Sinne von § 28 Absatz 1 Satz 2 n.F. kommen ins-
besondere Zeiten nach § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummern 4 und 5 des Deutschen Richterge-
setzes in Betracht.  
§ 38 n.F. ist regelungstechnisch so konzipiert, dass grundsätzlich auf die Vorschriften zur 
Besoldungsordnung A verwiesen wird und in § 38 n.F. nur die wegen der Besonderheiten 
des Richterverhältnisses erforderlichen Ausnahmen geregelt werden. So sind § 27 Absatz 1, 
Absatz 4 und Absatz 5 wegen der verfassungsrechtlich garantierten richterlichen Unabhän-
gigkeit von der entsprechenden Anwendbarkeit ausgenommen. Der Erfahrungsstufenauf-
stieg erfolgt unabhängig von der Leistung allein nach Erfahrungszeiten, Leistungselemente 
wie Leistungsstufe und Leistungshemmnis finden keine Anwendung. 
 
Zu Nummer 11: 
 
Notwendige redaktionelle Anpassung des in der Vorschrift enthaltenen Verweises auf das 
Beamtenversorgungsgesetz, die sich infolge der Überleitung des Beamtenversorgungsge-
setzes in Landesrecht NRW (Artikel 5) ergibt. 
 
Zu Nummer 12: 
 
Die bisherige Grundgehaltstabelle der Bundesbesoldungsordnung A wird infolge der Aufga-
be des Besoldungsdienstaltersprinzips dahingehend modifiziert, dass die Werte der Stufe 3 
in den Besoldungsgruppen A 12 bis A 14 und die Werte der Stufe 4 in den Besoldungsgrup-
pen A 13 und A 14 gestrichen werden. Die Grundgehaltstabelle der Bundesbesoldungsord-
nung R wird infolge der Aufgabe des bisherigen Lebensaltersprinzips dahingehend ange-
passt, dass in der Besoldungsgruppe R 1 der Wert der Stufe 1 gestrichen wird.  
Die Eingangsstufen der jeweiligen Besoldungsgruppen entsprechen durch diese Maßnah-
men der Dienstalters- bzw. Lebensaltersstufe, die Bewerberinnen und Bewerber nach der 
bisherigen Systematik bei dem heute typischen Eintrittsalter in der jeweiligen Besoldungs-
gruppe im Durchschnitt bei der erstmaligen Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge er-
reicht haben. Die Modifizierung der Grundgehaltstabellen stellt im Zusammenwirken mit den 
Regelungen zum Beginn des Stufenaufstiegs in § 27 Absatz 2 und zur Anerkennung berück-
sichtigungsfähiger Zeiten in § 28 Absatz 1 sicher, dass für Bewerberinnen und Bewerber mit 
dem typischen Eintrittsalter und für solche mit Vordienstzeiten und förderlichen Zeiten inner-
halb und außerhalb des öffentlichen Dienstes im Vergleich zu der bisherigen Systematik der 
§§ 27, 28 und 38 BBesG in der Fassung vom 31. August 2006 Verschlechterungen weitest-
gehend ausgeschlossen sind. Für diejenigen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die 
die Voraussetzungen für den Staatsdienst ohne Verzögerung erwerben und sich früh für ihn 
entscheiden, ergeben sich im Vergleich zu der bisherigen Systematik sogar Verbesserungen 
bei der Höhe des Einstiegsgrundgehalts.  
Die Besoldungsgruppen R 9 und R 10 können im Landesbereich entfallen, weil in diesen 
Besoldungsgruppen im Landesbereich keine Ämter ausgewiesen sind. 
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Zu Artikel 3  (Gesetz zur Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, Beamten, Richte-
rinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in die neu-
en Grundgehaltstabellen) 
 
Die Abkehr vom System der Besoldung nach dem Besoldungsdienstalter in der A-Besoldung 
und nach dem Lebensalter in der R-Besoldung sowie die Einführung von Erfahrungsstufen 
soll nicht nur für die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes neu eingestellten, 
sondern auch für die vorhandenen Beschäftigten gelten. Diese sind deshalb in die neuen 
Grundgehaltstabellen zu überführen. 
 
Zu § 1 (Besoldungsordnung A): 
 
Zu Absatz 1: 
 
Im Hinblick darauf, dass die bisherige 12-stufige Besoldungsstruktur der Grundgehaltstabelle 
A auch unter Geltung des neuen Erfahrungsstufensystems beibehalten wird, erfolgt die 
Überleitung verwaltungseinfach durch Wechsel z.B. von der vorherigen Grundgehaltsstufe 6 
in die neue Erfahrungsstufe 6. Vom Grundsatz her werden alle vorhandenen Beamtinnen 
und Beamten der Besoldungsordnung A in die Erfahrungsstufe überführt, die von ihrer Zahl 
her der Grundgehaltsstufe entspricht, in der sie sich vorher befanden (Satz 2). Da die Werte 
in den Stufen der neuen Tabelle rechnerisch denen der alten Tabelle entsprechen, wird 
durch diese Art der Überleitung gewährleistet, dass alle Beschäftigten zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes auf der Basis ihres aktuellen Bezügeniveaus in das neue Sys-
tem übergeleitet werden (Besitzstandsgarantie). Finanzielle Verluste in der Besoldung für die 
Beschäftigten im Zeitpunkt des Überleitungsstichtags sind somit ausgeschlossen. 
Die neue Grundgehaltsstabelle wurde dahingehend modifiziert (Artikel 2 Nummer 12), dass 
bei bestimmten Besoldungsgruppen die ersten mit einem Wert belegten Stufen entfallen 
sind. Es ist infolgedessen möglich, dass eine Beamtin oder ein Beamter nicht in eine Stufe, 
die von ihrer Zahl her der bisherigen Grundgehaltsstufe entspricht, überführt werden kann, 
weil diese Stufe nicht mehr existiert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung zu der ersten, mit 
einem Wert belegten Stufe der entsprechenden Besoldungsgruppe (Satz 3). 
Wenn eine Beamtin oder ein Beamter zum Zeitpunkt der Überleitung eine Leistungsstufe 
nach § 27 Absatz 3 Satz 1 BBesG in der am 31. August 2006 geltenden Fassung erhält, ist 
für die Neuzuordnung von ihrer Nummer her die Stufe maßgeblich, in welcher sie oder er 
sich ohne die Leistungsstufe befinden würde (Satz 4). Die Leistungsstufe würde sonst Wir-
kung über ihre eigentliche Gewährung hinaus entfalten. 
Beurlaubte haben keinen Anspruch auf Grundgehalt. Auch dieser Personenkreis soll aber in 
das neue System und die neue Grundgehaltstabelle übergeleitet werden. Zu diesem Zweck 
wird bei den Beurlaubten ein Ende ihrer jeweiligen Beurlaubung zum Ablauf des Tages vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fingiert. Mit dem ihnen zu diesem Zeitpunkt jeweils fiktiv 
zustehenden Grundgehalt werden sie dann der neuen Grundgehaltstabelle zugeordnet (Satz 
5). 
 
Zu Absatz 2: 
 
Die Zuordnung zur neuen Grundgehaltstabelle setzt auch die Zeiträume für den Stufenauf-
stieg fest, d.h. grundsätzlich beginnt für alle neu Zugeordneten mit dem 1. April 2013 der 
Zeitraum nach § 27 Absatz 3 in der Fassung des Artikels 2 Nummer 5, den sie in der maß-
geblichen Stufe verbringen müssen (Satz 1). Damit sich die vorhandenen Beamtinnen und 
Beamten durch die Überleitung nicht verschlechtern, werden Zeiten, die faktisch nach Voll-
endung des 21. Lebensjahres bereits in einer Stufe verbracht worden sind, grundsätzlich 
angerechnet (Satz 2). Die Beamtin oder der Beamte steigt dadurch zum gleichen Zeitpunkt 
in die nächsthöhere Erfahrungsstufe auf wie bei Fortgeltung des alten Rechts. Eine Anrech-
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nung erfolgt dann nicht, wenn jemand aufgrund der Überleitung bereits in eine nächsthöhere 
Stufe aufgerückt ist (Fälle des Absatzes 1 Satz 3), weil sie oder er dann keine Zeit in der 
„entsprechenden“ Stufe verbracht hat. Die Rückkehr zum Grundsatz, dass der Zeitraum der 
neuen Stufe für diese Personen am 1. April 2013 neu zu laufen beginnt, rechtfertigt sich aus 
dem Vorteil, den sie durch die Neuzuordnung erlangen und der sich durch eine Anrech-
nungsregelung verstärken würde. 
Der Verweis auf § 28 Absatz 2 BBesG in der Fassung des Artikels 2 Nummer 6 stellt sicher, 
dass auch bei beurlaubten Beamtinnen und Beamten die bereits in einer Stufe verbrachten 
Zeiten angerechnet werden, die nicht zu einer Verzögerung des Aufstiegs in den Stufen füh-
ren würden, z.B. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes Kind. Dadurch ist 
gewährleistet, dass auch dieser Personenkreis nach neuem Recht zum gleichen Zeitpunkt in 
die nächste Stufe aufsteigt wie nach altem Recht. 
 
Zu Absatz 3: 
 
Der Berechnung der Versorgungsbezüge wird die Erfahrungsstufe zugrunde gelegt, die von 
ihrer Zahl her der bisherigen Grundgehaltsstufe entspricht. 
 
Zu § 2 (Besoldungsordnung R): 
 
Zu Absatz 1: 
 
Auch Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2 werden in die neue Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung R 
übergeleitet (Satz 1). Hier stellt sich infolge der grundsätzlichen Beibehaltung der alten Stu-
fenstruktur die Überführung in die neue Tabelle ebenfalls als unproblematisch dar. Eine Ein-
ordnung erfolgt jeweils in die Erfahrungsstufe, die von ihrer Zahl her der bisherigen Lebens-
altersstufe entspricht, z.B. Überführung von bisheriger Lebensaltersstufe 5 in neue Erfah-
rungsstufe 5 (Satz 2). Finanzielle Verschlechterungen für die Beschäftigten im Zeitpunkt des 
Überleitungsstichtags sind somit auch im Bereich der R-Besoldung ausgeschlossen. 
Mit der Zuordnung zu einer Erfahrungsstufe beginnt grundsätzlich die zweijährige Stufen-
laufzeit (Satz 4). Im Einzelnen sind die für die Besoldungsordnung A nach § 1 geltenden Re-
gelungen entsprechend anzuwenden (Satz 3).  
 
Zu Absatz 2: 
 
Der Berechnung der Versorgungsbezüge wird die Erfahrungsstufe zugrunde gelegt, die von 
ihrer Zahl her der bisherigen Grundgehaltsstufe entspricht. 
 
Zu § 3 (Sonstige Überleitungsregelungen) 
 
Zu Absatz 1: 
 
Durch die Überleitung in die neuen Grundgehaltstabellen werden sich im Regelfall für die 
vorhandenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter keine besoldungsmäßigen 
Verschlechterungen im Zeitpunkt der Überleitung ergeben. Sofern dies im Einzelfall dennoch 
der Fall sein sollte, sieht Absatz 1 zur Wahrung des besoldungsmäßigen Besitzstandes zum 
Zeitpunkt des Übergangs in das neue Recht eine ruhegehaltfähige Überleitungszulage vor. 
Auf diese werden spätere Erhöhungen der Besoldung angerechnet. 
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Zu Absatz 2: 
 
Die Regelung stellt sicher, dass zum Zeitpunkt der Überleitung gewährte Leistungsstufen 
und –zulagen an die berechtigten Personen solange weitergewährt werden, wie sie nach 
altem Recht gezahlt worden wären. Die Bestimmung korrespondiert mit der Regelung in § 1 
Absatz 1 Satz 4, wonach für die Einordnung in die entsprechende Erfahrungsstufe der neuen 
Grundgehaltstabelle eine gewährte Leistungsstufe außer Betracht bleibt. 
 
Zu Absatz 3: 
 
Wie in Absatz 1 in Bezug auf die Dienstbezüge geregelt, soll auch im Einzelfall für die Ver-
sorgungsbezüge eine Schlechterstellung durch die Überleitung vermieden werden. Deshalb 
wird vorsorglich für den unwahrscheinlichen Fall einer Schlechterstellung ein Anspruch auf 
einen Ausgleichsbetrag in Höhe der Verminderung geschaffen. Der Ausgleichsbetrag wird im 
Gegensatz zur Überleitungszulage nach Absatz 1 dauerhaft gewährt. 
 
 
Zu § 4 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 
Zu Artikel 4 (Gesetz zur Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 
und W 3) 
 
Zu § 1 (Erhöhung der Grundgehälter) 
 
Die Erhöhung des Grundgehalts in der Besoldungsgruppe W 2 trägt dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 zur Verfassungsmäßigkeit der W-Besoldung (Az.: 
2 BvL 4/10) Rechnung. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die W 2 Be-
soldung in Hessen evident amtsunangemessen und damit verfassungswidrig ist, weshalb 
dem hessischen Gesetzgeber aufgegeben wurde, verfassungskonforme Regelungen spätes-
tens bis zum 1. Januar 2013 zu treffen. Aufgrund der Vergleichbarkeit der Regelungen zur W 
2 Besoldung in Hessen ergibt sich auch in Nordrhein-Westfalen ein Anpassungsbedarf hin-
sichtlich des W 2 Grundgehalts. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung keine quantifizierbaren Vorgaben 
zur genauen Höhe eines verfassungsgemäßen W 2 Grundgehalts gemacht, sondern über-
lässt die verfassungskonforme Ausgestaltung der W-Besoldung der Gestaltungsfreiheit des 
Gesetzgebers. Es hat jedoch darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung 
der Grundgehaltssätze die Sicherung der Attraktivität des Professorenamtes für entspre-
chend qualifizierte Kräfte, das Ansehen des Amtes in der Öffentlichkeit, die von den Profes-
sorinnen und den Professoren geforderte Ausbildung, ihre Verantwortung und ihre Bean-
spruchung hinreichend zu berücksichtigen hat. Diesen Kriterien muss der Gesetzgeber an-
hand einer Gegenüberstellung mit jeweils in Betracht kommenden Vergleichsgruppen Rech-
nung tragen und die Bezüge entsprechend der unterschiedlichen Wertigkeit der Ämter aus-
gestalten. Nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts kommt als taugliche 
Vergleichsgruppe für die W-Besoldung primär die Besoldungsordnung A in Betracht. In die-
sem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht ein Grundgehalt in W 2, das nicht 
mindestens auf dem Niveau des Endgrundgehalts der  Besoldungsgruppe A 13, bzw. des 
Eingangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 15 angesiedelt ist, als evident unangemes-
sen angesehen.  
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Ausgehend von diesen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zur Vergleichbarkeit 
des Grundgehalts der W 2 Besoldung mit den Ämtern der Besoldungsordnung A, die für ei-
nen direkten Zugang ebenfalls ein abgeschlossenes akademisches Studium voraussetzen, 
sieht § 1 eine Erhöhung des W 2 Grundgehaltes um 690 Euro, d.h. um 15,85 vom Hundert 
vor. Mit dieser Erhöhung wird das bisherige W 2 Grundgehalt verfassungskonform ange-
passt. Es liegt mit 5.044,02 € (Veröffentlichung im Ministerialblatt NRW, s. Artikel 12) deutlich 
über dem Niveau der Endgrundgehälter in den Besoldungsgruppen A 13 und A 14. Gleich-
zeitig hebt es sich wesentlich von dem Eingangsgrundgehalt in A 15 ab, indem es oberhalb 
der Stufe 9 der Besoldungsgruppe A 15 angesiedelt ist.  
 
Das neue Grundgehalt in W 3 liegt mit 5.578,75 € (Veröffentlichung im Ministerialblatt NRW, 
s. Artikel 12) oberhalb der Stufe 9 in der nächsthöheren Besoldungsgruppe A 16. Durch die 
Erhöhung des Grundgehaltes in der Besoldungsgruppe W 3 um 300 Euro wird das besol-
dungsrechtliche Abstandsgebot gesichert. 
 
Zu § 2 (Anrechnung) 
 
Die Erhöhungsbeträge gemäß § 1 werden auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes bereits bestehende Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge sowie besondere Leistungs-
bezüge, die jeweils als unbefristeter monatlicher laufender Bezug zustehen, angerechnet.  
 
Beispiele:  
 

Derzeitige Besoldung 
 

Zukünftige Besoldung 
  W 2-Grund-

gehalt 
unbefristeter 
Leistungsbezug 

Gesamt W 2-Grund-
gehalt (+690) 

unbefristeter 
Leistungsbezug 

Gesamt Mehrbetrag 

4.354 € 0 € 4.354 € 5.044 € 0 € 5.044 € 690 € 

4.354 € 100 € 4.454 € 5.044 € 100 € 5.144 € 690 € 

4.354 € 150 € 4.504 € 5.044 € 150 € 5.194 € 690 € 

4.354 € 250 € 4.604 € 5.044 € 150 € 5.194 € 590 € 

4.354 € 300 € 4.654 € 5.044 € 150 € 5.194 € 540 € 

4.354 € 400 € 4.754 € 5.044 € 150 € 5.194 € 440 € 

4.354 € 690 € 5.044 € 5.044 € 150 € 5.194 € 150 € 

4.354 € 840 € 5.194 € 5.044 € 150 € 5.194 € 0 € 

4.354 € 1.000 € 5.354 € 5.044 € 310 € 5.354 € 0 € 

4.354 € 2.000 € 6.354 € 5.044 € 1.310 € 6.354 € 0 € 

4.354 € 2.500 € 6.854 € 5.044 € 1.810 € 6.854 € 0 € 

       W 3-Grund-
gehalt 

unbefristeter 
Leistungsbezug 

Gesamt W 3-Grund-
gehalt (+300) 

unbefristeter 
Leistungsbezug 

Gesamt Mehrbetrag 

5.279 € 0 € 5.279 € 5.579 € 0 € 5.579 € 300 € 

5.279 € 100 € 5.379 € 5.579 € 100 € 5.679 € 300 € 

5.279 € 150 € 5.429 € 5.579 € 150 € 5.729 € 300 € 

5.279 € 250 € 5.529 € 5.579 € 150 € 5.729 € 200 € 

5.279 € 300 € 5.579 € 5.579 € 150 € 5.729 € 150 € 

5.279 € 450 € 5.729 € 5.579 € 150 € 5.729 € 0 € 

5.279 € 1.000 € 6.279 € 5.579 € 700 € 6.279 € 0 € 
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5.279 € 2.000 € 7.279 € 5.579 € 1.700 € 7.279 € 0 € 

5.279 € 2.500 € 7.779 € 5.579 € 2.200 € 7.779 € 0 € 
 
Die Anrechnung auf diese Leistungsbezüge erfolgt, da diese wie das erhöhte Grundgehalt 
auf Dauer angelegt sind. Bei der vorgesehenen Anrechnung handelt es sich um eine sach-
gerechte Umwidmung von Besoldungsbestandteilen, durch die niemand eine Schlechterstel-
lung erfährt. Ein Anrechnungsverzicht würde zu einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Bes-
serstellung der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung vorhandenen Professorin-
nen und Professoren gegenüber später neu zu berufenden Professorinnen und Professoren 
führen und der Zweck der Professorenbesoldungsreform, Leistung stärker in die Besoldung 
einzubeziehen, würde insgesamt erheblich eingeschränkt werden. Auch in Zukunft soll an-
gemessener Raum für Leistungsbezüge erhalten bleiben. Ausgeschlossen von der Anrech-
nung ist ein Sockelbetrag von bis zu 150 Euro als verbleibender Anerkennungsbetrag für 
bisher verliehene Leistungsbezüge. 
 
 
 
Zu § 3 (Auswirkungen für bereits im Ruhestand befindliche Professorinnen und Pro-
fessoren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3) 
 
Die Erhöhung des Grundgehalts in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 (entsprechend § 1) 
sowie die daraus folgende Anrechnung auf ruhegehaltfähige Leistungsbezüge (entsprechend 
§ 2) wird für bereits im Ruhestand befindliche Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger nachgezeichnet. 
 
 
 
Zu § 4 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 
Zu Artikel 5 (Gesetz zur Überleitung  des Beamtenversorgungsrechts) 
 
Zu Nummer 1: 
 
Der Landesgesetzgeber leitet das bislang nach Artikel 125 a Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz 
im Land Nordrhein-Westfalen als Bundesrecht fortgeltende Beamtenversorgungsgesetz (Be-
amtVG) in der Fassung vom 31. August 2006 (siehe Anhang II) ausdrücklich in Landesrecht 
über. Mit der Überleitung des Beamtenversorgungsrechts in Landesrecht sollen zum einen 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit geschaffen werden. Zum anderen ermöglicht nur die 
Überleitung dem Landesgesetzgeber, das Beamtenversorgungsrecht, das nunmehr im Rang 
als Landesrecht fortgilt, bei Änderungsbedarf durch Landesgesetz ändern zu können. Von 
dieser Möglichkeit wird im Rahmen dieses Gesetzes (Artikel 6) Gebrauch gemacht. 
 
Gleichzeitig werden die zu dem BeamtVG ergangenen Rechtsverordnungen des Bundes in 
ihrer am 31. August 2006 geltenden Fassung ebenfalls in Landesrecht überführt.  
 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

74 

Zu Nummer 2: 
 
Nach der Überleitung des Beamtenversorgungsrechts in Landesrecht sind bisherige beam-
tenversorgungsrechtliche Verordnungsermächtigungen zugunsten der Bundesregierung und 
oberster Bundesbehörden nicht mehr zutreffend. Insoweit schafft § 1 Absatz 2 Verordnungs-
ermächtigungen für den Landesbereich. 
 
 
Zu Nummer 3: 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes): 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Rechtsentwicklung und höchstrichterlicher Recht-
sprechung wird der nachfolgende, notwendige Änderungsbedarf umgesetzt. 
 
Zu Nummer 1 (Überschrift): 
 
Das neue Recht erhält den Titel „Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen“ (Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamtVG NRW). Die Gesetzesüber-
schrift verdeutlicht die Beschränkung des Geltungsbereichs des Gesetzes im Rahmen der 
Zuständigkeit. 
 
Zu Nummer 2 (Inhaltsübersicht): 
 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 
 
 
Zu Nummer 3 (§ 1 LBeamtVG NRW): 
 
Zu Absatz 1: 
 
Die Vorschrift legt den Anwendungsbereich des LBeamtVG NRW fest. Nach Absatz 1 sind 
neben den Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen oder der nordrhein-
westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbände auch die Beamtinnen und Beamten der 
unter der Aufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen stehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts erfasst. 
 
Zu Absatz 2: 
 
Die Versorgung der Richterinnen und Richter wird in Ersetzung der Regelung des § 71 a 
Deutsches Richtergesetz (DRiG) unmittelbar und abschließend in diesem Gesetz geregelt. 
Die §§ 15 und 33 DRiG bleiben unberührt. 
 
Zu Nummer 4 (§ 2 LBeamtVG NRW) 
 
Die Vorschrift wird redaktionell angepasst. 
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Zu Nummer 5 (§ 4 LBeamtVG NRW): 
 
Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) in Landesrecht wird die Verweisung redaktionell angepasst. 
 
Zu Nummer 6 (§ 5 LBeamtVG NRW): 
 
Zu Buchstabe a): 
 
Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) in Landesrecht wird die Verweisung redaktionell angepasst. 
 
Zu Buchstabe b): 
 
Es handelt sich um eine erforderliche Änderung infolge der Umstellung von Dienst- bzw. Le-
bensaltersstufen auf Erfahrungsstufen im Besoldungsrecht. 
 
Zu Buchstabe c): 
 
Mit den Änderungen wird der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG, Beschluss vom 20. März 2007 – 2 BvL 11/04) Rechnung getragen. Das BVerfG hat 
entschieden, dass die Verlängerung der Wartefrist des § 5 Absatz 3 Satz 1 BeamtVG auf 
drei Jahre durch Artikel 6 Nummer 4 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aa) des Versorgungsre-
formgesetzes vom 29. Juni 1998 mit Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz unvereinbar ist. Dies 
bedeutet, dass die Wartezeit bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge aus dem zuletzt 
innegehabten Amt wieder auf zwei Jahre zu reduzieren ist. Damit ist die vor dem 1. Januar 
1999 geltende Fassung des § 5 Absatz 3 Satz 1 mit ihrer zweijährigen Wartefrist anwendbar. 
Die Zweijahresfrist ist nach der Rechtsprechung des BVerfG (BVerfGE 61, 43 [46, 61]) mit 
dem Grundgesetz vereinbar. Um dahingehend Rechtsklarheit zu schaffen, dass die Zweijah-
resfrist sowohl für Beamtinnen und Beamte, die einer Laufbahn angehören, als auch für lauf-
bahnfreie Beamtinnen und Beamte gilt, wird § 5 Absatz 3 Satz 1 im Lichte der verfassungs-
gerichtlichen Rechtsprechung neu gefasst. Die weitere fristbezogene Regelung in § 5 Absatz 
3 Satz 3 wird geändert. Auch hier wird die Wartefrist auf zwei Jahre gesenkt. 
 
Zu Buchstabe d): 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Artikel 6 Nummer 6 Buchstabe c. 
 
Zu Nummer 7 (§ 6 LBeamtVG NRW): 
 

 
Die Absenkung der Ruhegehaltfähigkeit der Zeiten einer Altersteilzeit auf acht Zehntel 
dient der Reduzierung der mit Altersteilzeit verbundenen höheren Personalausgaben 
und entlastet somit den Landeshaushalt. 
 
Die Regelung zur Quotelung von Ausbildungszeiten in den Sätzen 4 und 5 entfällt im Hin-
blick auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 25. März 2010 – 2 
C 72.08). Betroffen waren überwiegend Beamtinnen, die häufig aus familiären Gründen Frei-
stellungen vom Dienst in Kauf nehmen mussten. 
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Zu Nummer 8 (§ 12 LBeamtVG NRW): 
 
Zu Buchstabe a): 
 
Die Verkürzung der Hochschulausbildungszeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeiten von bis 
zu drei Jahren auf einen Zeitraum von bis zu 855 Tagen zeichnet die Rechtsänderung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nach. 
 
Besoldung und Versorgung müssen im Zusammenhang mit der Dienstverpflichtung und der 
Dienstleistung der Beamten gesehen werden (vgl. BVerfGE 70, 69 [79]; 21, 329 [344]; 39, 
196 [200]). Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz sichert den Beamtinnen und Beamten durch ihre 
Dienstleistung erworbenes Recht hinsichtlich des Kernbestandes ihres Anspruchs auf amts-
angemessenen Unterhalt. Die Beamtinnen und Beamten haben sich ihre Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung grundsätzlich zu erdienen. Während der Zeiten der Hochschulausbil-
dung leisten die Beamtinnen und Beamten keinen Dienst. Dieser Umstand erlaubt dem Ge-
setzgeber im Rahmen seines weiten Ermessensspielraums Eingriffe in die Ruhegehaltswirk-
samkeit von Ausbildungszeiten. Ohnehin lässt sich für eine Einbeziehung in die Berechnung 
der ruhege-haltfähigen Dienstzeit aus dem Alimentationsprinzip keine Verpflichtung ableiten.  
 
Aufgrund einer Bewertung von Hochschulausbildungszeiten in der Beamtenversorgung er-
geben sich für eine Berücksichtigung dieser Zeiten bei Beamtinnen und Beamten gegenüber 
dem Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung folgende Auswirkungen: 
 
Die Rente einer Akademikerin oder eines Akademikers mit drei Jahren Hochschulausbil-
dungszeiten kann bei Nichtberücksichtigung dieser Zeiten um bis zu 63,16 EURO monatlich 
(3 Jahre x 0,75 Entgeltpunkte x aktueller Rentenwert (Stand bei Einbringung im Landtag von 
28,07 EURO) geringer ausfallen als bei Berücksichtigung dieser Zeiten. Zur wirkungsglei-
chen Übertragung dieser Rentenmaßnahmen kann nur ein Teil der in der Versorgung bisher 
noch berücksichtigungsfähigen Hochschulausbildungszeiten von drei Jahren wegfallen. So 
wird erreicht, dass zum einen die Systematik der Versorgung im Hinblick auf die ruhegehalt-
fähigen Dienstzeiten aufrechterhalten bleibt und zum anderen der Rente in absoluten Beträ-
gen vergleichbare monetäre Kürzungen bei den Pensionen folgen. Bei der Streichung von 
240 Tagen der als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigungsfähigen Hochschulausbil-
dungszeiten ergeben sich für Pensionäre in ausgewählten Besoldungsgruppen (1. Januar 
2012 - Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2011/2012 im Land Nord-
rhein-Westfalen) folgende finanzielle Auswirkungen: 
 
Bes.Gr.  Kürzungsbetrag (monatlich)  
 
A13   51,78 € 
A14   57,35 € 
A15   64,79 € 
A16   72,20 € 
B3   79,74 € 
B7   99,70 € 
B10   130,90 € 
 
Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung sind diese Pensionskürzungsbeträge an die 
Anpassungen geknüpft und damit dynamisch. Im Übrigen wird mit dieser Regelung zusätz-
lich sozialen Gesichtspunkten Rechnung getragen, so dass aus höheren Besoldungsgrup-
pen berechnete Pensionen auch stärker von den Kürzungen betroffen werden. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1625 

 
 

77 

Entsprechend der Rentenregelungen bleiben Zeiten einer Fachschulausbildung weiterhin bis 
zu drei Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigungsfähig. Zusammen dürfen 
die für Fachschulausbildung und Hochschulausbildung zu berücksichtigenden Zeiten aller-
dings die Grenze von drei Jahren nicht übersteigen. 
 
Zu Buchstabe b): 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur entfallenen Regelung über die Quotelung von 
Ausbildungszeiten, vgl. Begründung zu Nummer 7. 
 
Zu Nummer 9 (§ 12 a LBeamtVG NRW): 
 
Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) in Landesrecht wird die Verweisung und der Wortlaut angepasst. Die Änderung des Wort-
lauts ist wegen der Umstellung von Dienst- bzw. Lebensaltersstufen auf Erfahrungsstufen im 
Besoldungsrecht erforderlich. 
 
Zu Nummer 10 (§ 13 LBeamtVG NRW): 
 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur entfallenen Regelung über die Quotelung von 
Ausbildungszeiten, vgl. Begründung zu Nummer 7. 
 
Zu Nummer 11 (§ 14 LBeamtVG NRW): 
 
Zu Buchstabe a): 
 
Die Vorschrift regelt im Einzelnen die Verminderung des Ruhegehaltes bei vorzeitiger Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Schwerbehinderung, auf Antrag und wegen Dienstunfä-
higkeit. Dabei wird der erfolgten Heraufsetzung der Regelaltersgrenze gemäß § 31 Absatz 2 
Landesbeamtengesetz (LBG NRW) Rechnung getragen.  
 
Beamtinnen und Beamte mit einer Schwerbehinderung (Grad der Behinderung von mindes-
tens 50) können weiterhin ab dem vollendeten 63. Lebensjahr ohne Abschläge auf das Ru-
hegehalt in den Ruhestand versetzt werden. Dementsprechend bleibt auch der maximale 
Versorgungsabschlag von 10,8 vom Hundert unangetastet. 
 
Eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand auf Antrag bleibt weiterhin ab dem vollendeten 
63. Lebensjahr möglich (§ 33 Absatz 3 Nummer 1 Landesbeamtengesetz). Infolge der stei-
genden Regelaltersgrenze auf das vollendete 67. Lebensjahr erhöht sich der Versorgungs-
abschlag schrittweise auf maximal 14,4 vom Hundert. Für Beamtinnen und Beamten, für die 
besondere Altersgrenzen gelten, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der jeweils 
betreffenden Altersgrenze erhoben. 
 
Die Altersgrenze für den Anspruch auf ein abschlagsfreies Ruhegehalt für Beamtinnen und 
Beamte, die wegen einer nicht auf einem Dienstunfall beruhenden Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt wurden, wird von 63 auf 65 Jahre angehoben. Der Versorgungsabschlag 
beträgt weiterhin höchstens 10,8 vom Hundert. 
Die Altersgrenze wird unter Berücksichtigung der schrittweisen Anhebung angepasst. 
 
In Anlehnung an das Rentenrecht entfällt bei langen Dienstzeiten als Ausgleich für die Anhe-
bung der Altersgrenze der Versorgungsabschlag: bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-
stand auf Antrag ab dem vollendeten 65. Lebensjahr und berücksichtigungsfähigen Zeiten 
von 45 Jahren, bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit bei vollendetem 
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63. Lebensjahr und berücksichtigungsfähigen Zeiten von 40 Jahren. Als Zeiten werden ins-
besondere berücksichtigt Beamten-, Wehr-, Zivil- und Vordienstzeiten in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis, ferner Kindererziehungs- und Pflegezeiten. Dabei werden im 
Rahmen der Ausnahmeregelung zum abschlagsfreien Ruhestand die genannten Zeiten der 
Kindererziehung unabhängig vom Geburtszeitpunkt des Kindes, das heißt auch für vor dem 
1. Januar 1992 geborene Kinder, berücksichtigt. Soweit auf § 14a Abs. 2 Satz 1 LBeamtVG 
verwiesen wird, kommt es nicht auf die Erfüllung der rentenrechtlichen Wartezeit an. 
 
Teilzeitbeschäftigungen und Zeiten mit einer eingeschränkten Verwendung werden unab-
hängig von ihrem Beschäftigungsumfang als ganze Zeiträume berücksichtigt. 
 
Mit dem neuen Satz 9 wird eine Kollisionsregelung für die Fälle geschaffen, in denen sich die 
in den Sätzen 6 und 7 genannten Zeiten überschneiden (wenn z. B. während der ersten 10 
Lebensjahre eines Kindes auch eine ruhegehaltfähige Dienstzeit zurückgelegt wird). 
 
Zu Buchstabe b): 
 
Es erfolgt eine redaktionelle Änderung aufgrund der Euroumstellung. 
 
Die bisherige Möglichkeit des Zurückbleibens hinter der Mindestversorgung allein auf Grund 
langer Freistellungszeiten wird gestrichen, da in der Regel Frauen davon betroffen waren. 
Insoweit wird auch auf die Begründung zur Streichung der Quotelung von Ausbildungszeiten 
verwiesen (vgl. Begründung zu Nummer 6). So hat das Oberverwaltungsgericht des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 23. Februar 2011 (Az.: 3 A 750/10) festgestellt, dass die 
bisherige Vorschrift gegen das europarechtliche Verbot der Benachteiligung von Teilzeitbe-
schäftigten wegen ihrer Teilzeitbeschäftigung nach § 4 Nr. 1 des Anhangs der Richtlinie Nr. 
97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 verstößt.  
 
Zu Nummer 12 (§ 14 a LBeamtVG NRW): 
 
Mit der Nennung der konkreten Vorschriften in Absatz 1, erster Halbsatz erfolgt eine Klarstel-
lung, nach welchem Maßgaben der Ruhegehaltssatz hier zu berechnen ist. Zudem werden 
die in der bisherigen Vorschrift enthaltenen Altersgrenzen an die Anhebung der dienstrechtli-
chen Altersgrenze angepasst. 
 
Zu Nummer 13 (§ 19 LBeamtVG NRW): 
 
Die in der bisherigen Vorschrift enthaltene Altersgrenze wird an die Anhebung der dienst-
rechtlichen Altersgrenze angepasst. 
 
Zu Nummer 14 (§ 22 LBeamtVG NRW): 
 
Durch das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs vom 3. April 2009 (BGBl. I 
2009,700) sind die §§ 1587 a und 1587 f Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mit Wirkung vom 
1. September 2009 außer Kraft gesetzt. Gleichwohl bestehen Ansprüche aus diesen Vor-
schriften auch weiterhin, die Anspruchsgrundlage für einen Unterhaltsbeitrag für geschiede-
ne Ehepartner im Fall des Todes der Versorgungsurheberin oder des Versorgungsurhebers 
sind. Daher ist auf die Fassung zu verweisen, die bis zum Außerkrafttreten galt. 
 
Zu Nummer 15 (§ 23 LBeamtVG NRW): 
 
Die in der bisherigen Vorschrift enthaltene Altersgrenze wird an die Anhebung der dienst-
rechtlichen Altersgrenze angepasst. 
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Zu Nummern 16 bis 19 (§§ 29, 47, 47 a und 48 LBeamtVG NRW):  
 
Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) in Landesrecht wird die jeweils enthaltene Verweisung redaktionell angepasst. 
 
Zu Nummer 20 (§ 50 LBeamtVG NRW) 
 
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit dem Sonderzahlungs-
gesetz-NRW. 
 
Zu Nummer 21 (§ 50 e LBeamtVG NRW): 
 
Die in der bisherigen Vorschrift enthaltene Altersgrenze wird an die Anhebung der dienst-
rechtlichen Altersgrenze angepasst. 
 
Zu Nummer 22 (§ 53 LBeamtVG NRW): 
 
Die in der bisherigen Vorschrift enthaltene Altersgrenze wird an die Anhebung der dienst-
rechtlichen Altersgrenze angepasst. Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes 
nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a) in Landesrecht wird die Verweisung redaktionell an-
gepasst. 
 
Zu Nummer 23 (§ 55 LBeamtVG NRW): 
 
§ 1587 b BGB und § 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich 
sind durch das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs vom 3. April 2009 
(BGBl. I 2009, 700) mit Wirkung vom 1. September 2009 außer Kraft getreten. Da die auf 
diese Vorschriften zurückzuführenden Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen 
sich weiterhin auf Rentenanwartschaften auswirken, muss auf die Fassung verwiesen wer-
den, die bis zum Außerkrafttreten gegolten hat. Auch werden Rentenanwartschaften nach § 
1 Versorgungsausgleichsgesetz, das zum 1. September 2009 in Kraft getreten ist und die 
vorgenannten Vorschriften abgelöst hat, einbezogen. Zudem werden infolge entsprechender 
Regelung des Altersvermögensergänzungsgesetzes vom 21. März 2001 (BGBl. I S. 403) 
ergänzend zu den bisherigen Bestimmungen die auf ein Rentensplitting unter geschiedenen 
Ehegatten zurückzuführenden Rententeile unberücksichtigt gelassen. 
 
Zu Nummer 24 (§ 57 LBeamtVG NRW): 
 
Zu Buchstabe a): 
 
Neben der Begründung von Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 
1587 b Absatz 2 BGB in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung führen auch An-
rechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz, das durch das Gesetz  zur Strukturreform 
des Versorgungsausgleichs vom 3. April 2009 (BGBl. I 2009, 700) mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 2009 in Kraft getreten ist, zu Kürzungen der Versorgungsbezüge. Der umfassende 
Verweis auf das Versorgungsausgleichsgesetz in der Nummer 2 soll dabei alle nach dem 
Versorgungsausgleichsgesetz möglichen Anrechte umfassen, die sowohl durch eine (zum 
Beispiel auf bundesrechtlichen Regelungen beruhende) interne als auch durch eine externe 
Teilung entstanden sind. 
 
Wenn eine Beamtin oder ein Beamter im Rahmen eines nach der Ehescheidung durchzufüh-
renden Versorgungsausgleichs ausgleichspflichtig wird, wird zugunsten der früheren Ehe-
partnerin, des früheren Ehepartners, der früheren Lebenspartnerin oder des früheren Leben-
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spartners in Höhe des Ausgleichsbetrags eine Anwartschaft in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung begründet (§ 1587b Bürgerliches Gesetzbuch in der bis zum 31. August 2009 gel-
tenden Fassung; §§ 14 und 16 Versorgungsausgleichsgesetz). Die aufgrund dieser Anwart-
schaften geleisteten Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung sind vom Versor-
gungsdienstherrn zu erstatten (§ 225 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch). Im Gegenzug wer-
den die Versorgungsbezüge der Beamtin oder des Beamten und gegebenenfalls der Hinter-
bliebenen entsprechend gekürzt, weil die Folgen der Ehescheidung nicht zu Lasten des 
Dienstherrn gehen dürfen. In Satz 1 ist die Kürzung dem Grunde nach normiert. In Überein-
stimmung mit der allgemeinen Systematik des Versorgungsausgleichs ist die Kürzung der 
Versorgungsbezüge unabhängig davon, ob und in welcher Höhe der oder die Ausgleichsbe-
rechtigte tatsächlich Zahlungen erhalten hat, durchzuführen. Dies entspricht den Regelungen 
für Bundesbeamtinnen und -beamte sowie den Regelungen im Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 
 
Satz 2 betrifft Fälle, in denen Beamtinnen und Beamte nach der Scheidung und der Durch-
führung des Versorgungsausgleichs von einem Dienstherrn, der die interne Teilung beam-
tenrechtlicher Versorgungsanwartschaften vorsieht, zu einem nordrhein-westfälischen 
Dienstherrn wechseln. Da die Durchführung des Versorgungsausgleichs nicht zu Lasten des 
Dienstherrn gehen darf, müssen die in diesen Fällen zu leistenden Erstattungen in gleicher 
Weise zu einer Kürzung führen wie die Erstattungen an die gesetzliche Rentenversicherung.  
Satz 3 berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Be-
schluss vom 9. Januar 1991 – 1 BvR 207/87, BVerfGE 83, 182), wonach der verfassungs-
rechtlich gewährleistete Schutz des Eigentums den Versorgungsanspruch auch insoweit 
umfasst, als dieser aufgrund des Pensionistenprivilegs auch nach Durchführung des Versor-
gungsausgleichs zunächst in voller Höhe fortbesteht. Eine Erstreckung der Regelung auf 
künftige Ehescheidungen bereits vorhandener Ruhestandsbeamter ist hingegen nicht gebo-
ten, da insoweit bisher nur eine abstrakte Möglichkeit besteht, in den Genuss des Pensionis-
tenprivilegs zu kommen, und es an einer schützenswerten konkreten Rechtsposition fehlt. 
Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung wurde aus diesem Grund das Rentnerprivileg 
abgeschafft. Dieses Privileg führte in der bisherigen Form auch zu an sich schwer zu recht-
fertigenden Belastungen des Versorgungsträgers der ausgleichspflichtigen Person. Hinzu 
kommt, dass mit der nun vorgesehenen neuen Struktur des Versorgungsausgleichs das bis-
herige Pensionistenprivileg in dieser Form ohnehin nicht aufrechterhalten werden kann. 
Denn es ist möglich, dass eine Person zwar bezogen auf Anrechte ihrer Versorgungsbezüge 
ausgleichspflichtig, im Hinblick auf andere Anrechte jedoch zugleich ausgleichsberechtigt 
sein kann. Die zeitweise Aussetzung einer Kürzung darf jedoch nicht dazu führen, dass 
gleichzeitig Leistungen aus anderen Anrechten bezogen werden können, die im Versor-
gungsausgleich erworben wurden. 
 
Zu Buchstabe b): 
 
Durch das am 1. September 2009 in Kraft getretene Versorgungsausgleichsgesetz sind die 
einzubeziehenden Anrechte im Sinne des Versorgungsausgleichs neu definiert worden. 
 
Zu Buchstabe c): 
 
Der Verweis auf  die Abfindungsrente kann entfallen, da wegen Zeitablaufs keine neuen Fäl-
le mehr auftreten können.  
 
Zudem handelt es sich um versorgungsrechtliche Folgeänderungen, die auf Grund des Ge-
setzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs vom 3. April 2009 (BGBl. I 2009, 700) 
notwendig sind. 
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Zu Nummer 25 (§ 58 LBeamtVG NRW): 
 
Diese Vorschrift wird in Folge der Änderungen zu § 57 LBeamtVG NRW entsprechend an-
gepasst. 
 
Zu Nummer 26 (§ 61 LBeamtVG NRW): 
 
Damit im Gleichklang mit den rentenrechtlichen Regelungen zur Waisenrente eine Waisen-
geldgewährung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres erfolgen kann, ist eine Verweisung 
auf das bis zum 31. Dezember 2006 geltende Einkommensteuerrecht notwendig, um 
Rechtsklarheit zu schaffen. 
 
Zu Nummer 27 (§ 63 LBeamtVG NRW): 
 
Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes nach Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) in Landesrecht wird die Verweisung redaktionell angepasst. 
 
Zu Nummer 28 (§ 66 LBeamtVG NRW): 
 
Bei Beamtinnen und Beamten auf Zeit werden Zeiten der Hochschulausbildung entspre-
chend der Regelung für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit nur noch bis zu 855 Tagen 
berücksichtigt. 
 
Zu Nummer 29 (§ 67 LBeamtVG NRW): 
 
Infolge der Überleitung des Bundesbesoldungsgesetzes nach Artikel  1 Nummer 1 Buchsta-
be a) in Landesrecht werden die Verweisungen redaktionell angepasst. Zudem wird der in 
der Vorschrift enthaltene Verweis auf das Hochschulgesetz redaktionell angepasst. 
 
Zu Nummer 30 (§§ 69 f und 69 h LBeamtVG NRW): 
 
Zu § 69 f: 
 
Die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre nach § 31 Absatz 2 Landes-
beamtengesetz erfordert die parallele Anhebung der Referenzalter zur Ermittlung der Ver-
sorgungsabschläge nach § 14 Absatz 3 bei vorzeitigen Ruhestandsversetzungen. Wie die 
Anhebung der Altersgrenzen selbst, werden auch die Übergangsregelungen zu § 14 Absatz 
3 denen des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes nachgezeichnet, soweit sie versor-
gungsrelevant sind. 
 
 
Zu Absatz 1: 
 
In dieser Vorschrift werden rentenrechtliche Regelungen nachgezeichnet, die mit Blick auf 
die Anhebung der Regelaltersgrenze und auf den Versorgungsabschlag bei vorzeitigen Ru-
hestandsversetzungen auf Antrag (allgemeine Antragsaltersgrenze) angezeigt sind. Für Be-
amtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, verbleibt es bei dem bishe-
rigen Recht, indem anstelle der Altersgrenze die Vollendung des 65. Lebensjahres tritt. Für 
Beamtinnen und Beamte, die nach dem 31. Dezember 1949 geboren sind, gilt für die Be-
stimmung des Versorgungsabschlags die allgemeine gesetzliche Altersgrenze des § 31 Ab-
satz 1 i. V. m. Absatz 2 Landesbeamtengesetz, das heißt einschließlich der stufenweisen 
Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze für die Jahrgänge bis einschließlich 1963. Satz 2 
enthält für den vorgenannten Personenkreis eine Übergangsregelung, sofern deren Regelal-
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tersgrenze hinter der Regelaltersgrenze der in § 31 Abs. 2 Satz 2 LBG NRW aufgeführten 
Referenzjahrgänge liegt. 
 
Zu Absatz 2: 
 
Absatz 2 regelt die stufenweise Anhebung des Referenzalters bei vorzeitigen Ruhestands-
versetzungen wegen Dienstunfähigkeit vor dem 1. Januar 2025, die nicht auf einem Dienst-
unfall beruhen, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand. 
 
Zu § 69 g:  
 
Die Übergangsregelungen schließen sich an die mit Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Regelungen des § 12 Absatz 1 Satz 1 und des § 66 Absatz 9 Satz 1 an und trägt dem 
Grundsatz des Vertrauensschutzes Rechnung, der im Beamtenverhältnis seine besondere 
Ausprägung durch Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz erfahren hat (vgl. BVerfGE 52, 303 
[345]; 67, 1 [14]; st. Rspr.). 
 
Grundsätzlich können auch Beamtinnen und Beamte nicht darauf vertrauen, dass eine für 
sie günstige gesetzliche Regelung in aller Zukunft bestehen bleibt. Es besteht kein Anspruch 
darauf, dass die Rechtsverhältnisse, unter denen sie in das Beamtenverhältnis eingetreten 
sind, auf ewig erhalten bleiben (BVerfGE 70, 69 [84 m.w.N.]). Die Frage, welche Zeiten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeiten für die Bemessung der Versorgungsansprüche berücksichtigt 
werden, wurde vom Gesetzgeber bereits in der Vergangenheit in unterschiedlicher und 
wechselvoller Weise gelöst (z.B. Festsetzung auf drei Jahre ab 1. Juli 1997 auf Grund des 
Artikels 4 Nummer 4 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 [BGBl. I S. 322]). Im Hin-
blick auf diese wechselvolle Geschichte der Anrechnung von Ausbildungszeiten auf die ru-
hegehaltfähige Dienstzeit konnten die Beamtinnen und Beamten ein schutzwürdiges Ver-
trauen auf den Fortbestand gerade dieser gesetzlichen Regelungen nicht bilden. 
 
Nach der Übergangsregelung des § 69g, die sich in Anlehnung an die rentenrechtliche Re-
gelung über einen vierjährigen Zeitraum erstreckt, wird die zeitlich beschränkte Berücksichti-
gung von Hochschulausbildungszeiten im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit in der Weise vorgenommen, dass sich die berücksichtigungsfähige Zeit in Halbjahres-
schritten um jeweils 30 Tage reduziert. Der sich durch die berücksichtigungsfähige Hoch-
schulausbildung ergebende Anteil am Ruhegehaltssatz reduziert sich dabei halbjährlich je-
weils um rund 0,15 Prozentpunkte. Den im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelungen 
dieses Gesetzes betroffenen Beamtinnen und Beamten wird dadurch eine Übergangsfrist 
eingeräumt, damit sie sich auf die neue Lage einstellen können. 
 
Zu § 69 h:  
 

Die Übergangsregelung für bereits bestandskräftig bewilligte und angetretene Altersteil-
zeit vor dem 31. Dezember 2012 sichert den Besitzstand für sog. Altfälle, zu den bis da-
hin geltenden Konditionen. 
 
Zu Nummer 31 (§ 70 LBeamtVG NRW): 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, die infolge der Überleitung erforderlich ist. 
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Zu Nummer 32 (§ 86 LBeamtVG NRW): 
 
Durch das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs vom 3. April 2009 (BGBl. I 
2009, 700) ist § 1587 o Bürgerliches Gesetzbuch mit Wirkung vom 1. September 2009 außer 
Kraft gesetzt. Gleichwohl gilt eine nach dieser Vorschrift geschlossene Vereinbarung weiter 
und soll weiterhin die Anspruchsgrundlage für einen Unterhaltsbeitrag für geschiedene Ehe-
partner im Fall des Todes der Versorgungsurheberin oder des Versorgungsurhebers darstel-
len. Daher ist auf die Fassung zu verweisen, die bis zum Außerkrafttreten galt. 
 
Zu Nummer 33 (§ 107 b LBeamtVG NRW): 
 
Die bisher geltende Regelung in § 107b BeamtVG in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung kann nicht in Landesrecht übernommen werden. Dies führte ansonsten zu einer 
Kollision mit dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (GV.NRW 2010, S. 137). Aller-
dings umfasst weder der Versorgungslastenstaatsvertrag noch das Versorgungslastentei-
lungsgesetz (VLVG) Fälle, in denen ein landesinterner Dienstherrnwechsel stattgefunden hat 
und die betroffenen Beamtinnen und Beamten vor dem 29. November 2008 – dem Tag des 
Inkrafttretens des VLVG – in Ruhestand getreten sind oder versetzt wurden. Die Versor-
gungslasten für diese Beamtinnen und Beamten werden weiterhin im Erstattungsverfahren 
nach den zum Zeitpunkt des jeweiligen Wechsels geltenden Vorschriften geteilt. Dies wird 
mit der Neufassung des § 107 b klargestellt.  
 
Zu Nummer 34 (§ 109 LBeamtVG NRW): 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
  
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgleichstellungsgesetzes): 
 
Die rückwirkende Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Bereich des Be-
soldungs- und Versorgungsrechts erfolgt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes am 1. August 2001 (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
19. Juni 2012 - 2 BvR 1397/09 -). 
 
Zudem bedürfen die Rechtsbereiche, auf die sich die Gleichstellung bezieht, infolge der 
Überleitung des Besoldung- und Versorgungsrechts in Landesrecht der redaktionellen An-
passung. 
 
 
Zu Artikel 8 (Änderung des Landesbeamtengesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 3 LBG NRW): 
 
Die im Gendiagnostikgesetz vom 31.07.2009 niedergelegten Verbote gendiagnostischer Un-
tersuchungen sollen entsprechend im Anwendungsbereich des Beamtengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen gelten. 
 
Zu Nummer 2 (§ 32 LBG NRW): 
 
Mit der Änderung sollen die dienstlichen Belange stärker gewichtet werden. 
Zudem erfolgt eine redaktionelle Klarstellung. 
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Zu Nummer 3 (§ 65 LBG):  

 
Verlängerung der zum 31. Dezember 2012 auslaufenden Regelung zur Altersteilzeit vom 1. 
April 2013 bis zum 31. Dezember 2015 bei gleichzeitiger Anhebung des zulässigen Arbeits-
maßes von bisher bis zu 60 vom Hundert auf bis zu 65 vom Hundert.  
 
Zu Absatz 1:  
 
Die Änderung ergibt sich aus der Anhebung der Altersgrenze in § 31 LBG. 
Die Regelung zur Altersteilzeit ist gesetzlich befristet. Altersteilzeit kann derzeit nur bewilligt 
werden, wenn die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 31. Dezember 2012 beginnt. Aufgrund 
der hohen Akzeptanz, die die Altersteilzeit im Lehrerbereich besitzt, und wegen der hohen 
Belastungen, die mit dem Lehrerberuf verbunden sind, wird die zum 31. Dezember 2012 
auslaufende Regelung zur Altersteilzeit vom 1. April 2013 bis zum 31. Dezember 2015 ver-
längert. Vor Ablauf der Frist ist die Regelung zu evaluieren, damit rechtzeitig entschieden 
werden kann, ob – und wenn ja: zu welchen Bedingungen – es eine Verlängerung geben 
kann. 
 
Zu Absatz 3: 
  
Die Anwendung der Altersteilzeitregelung kann nach § 65 Abs. 3 LBG auf bestimmte Verwal-
tungsbereiche oder Beamtengruppen beschränkt werden. Seit Jahren ist die Anwendung 
durch entsprechenden Beschluss der Landesregierung auf den Lehrerbereich beschränkt. 
Dies ist auch dadurch gerechtfertigt, dass Lehrerinnen und Lehrer schon bisher die Mehrkos-
ten der Altersteilzeit zu einem nicht unerheblichen Teil durch Eigenleistungen kompensieren 
(Verzicht auf und Wegfall von Altersermäßigungsstunden, Nachbesetzung im Eingangsamt).  
Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation des Landes und der verfassungs-
rechtlich abgesicherten Schuldengrenze im Grundgesetz müssen die Konditionen, zu denen 
Altersteilzeit bewilligt wird, angepasst werden. Neben der Reduzierung der Nettobesoldung 
von 83 auf 80 vom Hundert und der Absenkung der Ruhegehaltfähigkeit von neun Zehntel 
auf acht Zehntel wird nunmehr die Möglichkeit geschaffen, das zulässige Arbeitsmaß auf bis 
zu 65 vom Hundert anzuheben. 
Mit Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung wurde das tatsächlich zu leis-
tende Arbeitsmaß auf 55 vom Hundert festgesetzt. Im neuen Altersteilzeit-Runderlass soll 
das während der Altersteilzeit zu leistende Arbeitsmaß entsprechend der geänderten gesetz-
lichen Ermächtigung auf 65 vom Hundert festgesetzt werden. 
 
Zu Nummer 4 (§ 65 a LBG NRW): 
 
Erstmalig aufgenommen wird die Familienpflegeteilzeit als neues Modell einer Teilzeitrege-
lung für Beamtinnen und Beamte. Damit soll für den Beamtenbereich die Vereinbarkeit von 
Beruf und familiärer Pflege weiter verbessert werden, wie dies im Beschäftigtenbereich ent-
sprechend dem Gesetz über die Familienpflegezeit (Familienpflegezeitgesetz vom 6. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2564) bereits geschehen ist. In Anlehnung an das Rentenrecht er-
halten Beamtinnen und Beamte unter den Voraussetzungen des § 50 d des Beamtenversor-
gungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen für die Zeit der Pflege einen Pflegezu-
schlag zum Ruhegehalt. Durch die abschließende Regelung der Teilzeitbeschäftigung für 
Richter in den §§ 6 a bis 6 d Landesrichtergesetz (LRiG) und die Ausgestaltung von § 65 a 
LBG NRW als Ermessensregelung ist eine entsprechende Anwendung dieser Vorschrift auf 
Richter über die Verweisung in § 4 LRiG ausgeschlossen. 
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Zu Absatz 1: 
 
Mit dem Modell der Familienpflegeteilzeit können Beamtinnen und Beamten einen pflegebe-
dürftigen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen. Für den Begriff häusliche Umge-
bung ist entscheidend, dass die Pflege nicht in einer stationären Einrichtung geleistet wird, 
sondern dass es sich um ambulante häusliche Pflege handelt. Das bedeutet nicht, dass 
die/der Pflegebedürftige mit der/dem Pflegenden zwingend in einer häuslichen Gemeinschaft 
leben muss. Möglich ist daher auch eine größere örtliche Entfernung, sofern die Pflegeper-
son dies mit ihrem Teilzeitmodell vereinbaren kann. Jedoch muss die Pflege der/des pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen durch die/den sich in Familienpflegeteilzeit befindende/n 
Beamtin oder Beamten erfolgen. Die ergänzende Inanspruchnahme ambulanter Pflegediens-
te ist unschädlich. 
 
Die Familienpflegeteilzeit setzt sich zusammen aus einer ersten Pflegephase und einer 
ebenso langen Nachpflegephase. Das Modell ist angelehnt an die Altersteilzeit mit dem Un-
terschied, dass eine Teilfreistellung von Arbeitszeit nicht am Ende sondern gleich zu Beginn 
in der ersten Phase (Pflegephase) der Familienpflegeteilzeit erfolgt. Das Modell der Fami-
lienpflegeteilzeit ermöglicht im Beamtenbereich für die Dauer einer Pflegephase von längs-
tens 24 Monaten eine Teilzeitbeschäftigung mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Wo-
chenstunden.  
 
Damit wird eine inhaltliche Übereinstimmung mit dem Modell der Familienpflegezeit im Be-
schäftigtenbereich erzielt, wonach das Arbeitsentgelt während der Pflegephase um die Hälfte 
der Differenz zwischen dem bisherigen regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelt und demje-
nigen, das sich infolge der Verringerung der Arbeitszeit ergibt, aufgestockt wird. Nach der 
Familienpflegezeit kehren die Beschäftigten wieder zur vorherigen Stundenzahl zurück, be-
kommen aber weiterhin das reduzierte Entgelt, bis der vom Arbeitgeber gewährte Entgelt-
vorschuss nachgearbeitet ist. Wie im Beschäftigtenbereich besteht kein Rechtsanspruch der 
Beamtinnen und Beamten auf die Gewährung einer Familienpflegeteilzeit. Die Bewilligung 
stellt eine Ermessensentscheidung dar.  
 
Beispiel 1:  

Pflegephase 
 
Beantragte und genehmigte Teilzeitbeschäf-
tigung  
 
75% Besoldung 
 
50% tatsächliche  Arbeitszeit  
 

Nachpflegephase 
 
Beantragte und genehmigte Teilzeitbeschäf-
tigung  
 
75% Besoldung  
 
100% tatsächliche Arbeitszeit 

  
 
Beispiel 2: 

Pflegephase 
 
Beantragte und genehmigte Teilzeitbeschäf-
tigung  
 
70% Besoldung 
 
40% tatsächliche Arbeitszeit 

Nachpflegephase 
 
Beantragte und genehmigte Teilzeitbeschäf-
tigung  
 
70% Besoldung  
 
100% tatsächliche Arbeitszeit 
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Zu Absatz 2: 
 
Die Regelung stellt sicher, dass Familienpflegeteilzeit auch parallel von mehreren Personen 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 wahrgenommen werden kann. Bezogen auf die 
zu pflegende Person, kann eine erneute Familienpflegeteilzeit erst bewilligt werden, wenn 
die vorausgehende Familienpflegeteilzeit vollständig (Pflege- und Nachpflegephase) beendet 
wurde.  
 
Zu Absatz 3: 
 
Die Regelung stellt klar, dass andere Regelungen dieses Gesetzes über Freistellung oder 
Teilzeitbeschäftigung nicht berührt werden durch die Familienpflegeteilzeit. Dies gilt insbe-
sondere für die Regelungen zur Eltern- und Pflegezeit nach § 76, Beurlaubungen nach §§ 
70, 71 oder Teilzeitbeschäftigungen nach §§ 63, 66, 67. 
 
Zu Absatz 4: 
 
Die Regelung in Satz 1 legt das Ende der Pflegephase fest. Der Übertragungszeitraum von 
zwei Monaten stellt sicher, dass den Beamtinnen und Beamten  zum Beispiel bei einem not-
wendigen Übertritt des nahen Angehörigen in die stationäre Pflege ein angemessener Zeit-
raum zur Begleitung der Eingewöhnungsphase verbleibt. 
Satz 2 legt das Ende der Familienpflegeteilzeit (Pflegephase und Nachpflegephase) fest. Die 
Familienpflegeteilzeit ist erst dann beendet, wenn das in der Pflegephase durch Arbeitszeit-
reduzierung entstandene Arbeitszeitsaldo ausgeglichen ist. Die Dauer der Pflegephase ent-
spricht der Dauer der Nachpflegephase. 
 
Zu Absatz 5: 
 
Durch die Verweisregelung wird eine Übereinstimmung mit dem Beschäftigtenbereich hin-
sichtlich des Nachweisverfahrens sowie der Begrifflichkeiten "nahe Angehörige" und "Pfle-
gebedürftigkeit" sichergestellt. 
 
Zu Absatz 6: 
 
Die Regelung stellt den besonderen Entlassungsschutz während der Familienpflegeteilzeit 
für Beamtinnen und Beamte auf Probe oder auf Widerruf entsprechend den Regelungen in 
der Freistellungs- und Urlaubsverordnung (FrUrlV NRW) zur Eltern- und Pflegezeit sicher.  
 
Zu Absatz 7: 
 
Die Regelung klärt die Voraussetzungen für einen Widerruf und daraus folgende besol-
dungsrechtliche Rückzahlungsansprüche des Dienstherrn bei eintretenden "Störfällen". 
 
Beispiel Widerruf : 
Es wurde Familienpflegeteilzeit nach folgendem Modell beantragt: 
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Pflegephase 
 
24 Monate  
 
75% Besoldung 
 
50% tatsächliche  Arbeitszeit  
 

Nachpflegephase 
 
24 Monate 
 
75% Besoldung  
 
100% tatsächliche Arbeitszeit 

 
30 Monate nach Beginn der Familienpflegeteilzeit endet das Beamtenverhältnis wegen Ent-
lassung aus dem Dienst wegen Dienstherrnwechsels. Der Beamte befindet sich seit 6 Mona-
ten in der Nachpflegephase und hat die letzten 6 Monate der Pflegephase durch volle 
Dienstleistung bereits ausgeglichen. Die Familienpflegeteilzeit wird widerrufen und die Teil-
zeit wird entsprechend der nach dem Modell zu erbringenden Dienstleistung festgesetzt 
(50% in der Pflegephase und 100% in den ersten 6 Monaten der Nachpflegephase). 
 
Hinsichtlich der Rückforderung der überzahlten Bezüge gilt Folgendes: 
Soweit in den ersten 6 Monaten der Nachpflegephase die volle Dienstleistung zu berücksich-
tigen ist, erfolgt der Ausgleich mit den überzahlten Bezügen für die letzten 6 Monate der 
Pflegephase. 
Soweit für die ersten 18 Monate der Pflegephase eine Überzahlung vorliegt, ist dieser Betrag 
zurück zu fordern. 
 
Zu Nummer 5 (§ 73 LBG NRW): 
 
Die Änderung erfolgt im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
20.3.2012 (9 AZR 529/10) zur altersabhängigen Urlaubsstaffelung. 
 
 
Zu Nummer 6 (§ 84 LBG NRW): 
 
Die Regelung ermöglicht die Einführung der digitalisierten Personalakte und  entspricht der 
bundesrechtlichen Regelung in § 106 Bundesbeamtengesetz. Aufgrund der fortschreitenden 
Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen haben bereits mehrere Behörden entspre-
chenden Bedarf angemeldet. 
 
Zu Nummer 7 (§ 113 LBG NRW): 
 
In § 113 Absatz 2 ist der Anspruch von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf freie 
Heilfürsorge auch während der Elternzeit geregelt. Die Aufnahme der Pflegezeit ist notwen-
dig, um die Ansprüche auf Leistung der freien Heilfürsorge auch im Fall der Pflegezeit ge-
währleisten zu können. 
 
Zu Nummer 8 (§ 131 LBG NRW): 
 

Die Übergangsregelung für bereits bestandskräftig bewilligte und angetretene Altersteil-
zeit vor dem 31. Dezember 2012 sichert den Besitzstand für sog. Altfälle, zu den bis da-
hin geltenden Konditionen. 
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Zu Nummer 9 (138 Absatz 2 LBG NRW): 
 
§ 138 Absatz 2 LBG wird aufgehoben. Eine Befristung des Landesbeamtengesetzes NRW 

ist  nicht mehr notwendig. 

 
Zu Artikel 9 (Änderung der Altersteilzeitzuschlagsverordnung) 

 
Der Altersteilzeitzuschlag wird abgesenkt, so dass die Nettobesoldung während der Alters-

teilzeit im Ergebnis 80 vom Hundert statt bisher 83 vom Hundert beträgt. Die Absenkung 

dient der Reduzierung der mit Altersteilzeit verbundenen höheren Personalausgaben und 

entlastet somit den Landeshaushalt.  

Die Übergangsregelung für bereits bestandskräftig bewilligte und angetretene Altersteilzeit 

vor dem 31. Dezember 2012 sichert den Besitzstand für sog. Altfälle, zu den bis dahin gel-

tenden Konditionen. 

 
Zu Artikel 10 (Änderung der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung) 
 
Auch bei den hauptberuflichen Hochschulleitungen erfolgt eine Anhebung der W 3 –
Grundgehälter um 300 Euro monatlich. Um eine Doppelbegünstigung zu vermeiden, werden 
auf das Grundgehalt rekurrierende Funktions-Leistungsbezüge durch Absenkung der Pro-
zentsätze in § 6 Absatz 2 der Hochschul-Leistungsbezügeverordnung redaktionell soweit 
angepasst, dass deren Höhe betragsmäßig in etwa gleich bleibt. 
 
Zu Artikel 11 (Änderung der DHPolG-Ausführungsverordnung) 
Bei der Deutschen Hochschule der Polizei können die Ämter des Vizepräsidenten und des 
Präsidenten alternativ durch eine Beamtin/einen Beamten der Besoldungsgruppe A 16 bzw. 
B 4 oder durch eine Professorin/einen Professor der Besoldungsgruppe W 3 besetzt werden. 
Die in § 7 genannten Zulagen sollen im Falle der Besetzung durch eine Professorin/einen 
Professor die Unterschiede in den Grundgehältern ausgleichen. Durch die Erhöhung des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 3 in Artikel 4 des Dienstrechtsanpassungsgesetzes 
um 300 Euro muss der v. H.-Satz in § 7 entsprechend angepasst werden. 
 
 
Zu Artikel 12 (Schlussvorschriften, Bekanntmachungsermächtigung) 
 
Die Regelung überträgt dem Finanzministerium die Ermächtigung zur Bekanntgabe der 
durch das Gesetz geänderten Höhe der Bezüge, wie bei Besoldungsänderungen üblich, so-
wie zur Bekanntgabe der neuen Grundgehaltstabellen. 
 
Die Vorschrift ermächtigt zudem das Finanzministerium, den Wortlaut des Übergeleiteten 
Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und des Beamtenversorgungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden 
Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen neu bekannt zu 
machen. 
 
 
Zu Artikel 13 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Anhang II 
 

Beamtenversorgungsgesetz 
 

in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 
322, 847, 2033), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818) 
 
 
Abschnitt I Allgemeine Vorschiften 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Bundesbeamten, der Beamten der Län-
der, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht eines 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes entsprechend 
für die Versorgung der Richter des Bundes und der Länder. 
 
 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 
ihre Verbände. 
 
 
§ 2 Arten der Versorgung 
 
(1) Versorgungsbezüge sind 
 
1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag, 
2. Hinterbliebenenversorgung, 
3. Bezüge bei Verschollenheit, 
4. Unfallfürsorge, 
5. Übergangsgeld, 
6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen, 
7. Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1, 
8. Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 Satz 2, 
9. Leistungen nach den §§ 50 a bis 50 e, 
10. Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3, 
11. Anpassungszuschlag nach § 69 b Abs. 2 Satz 5. 
 
(2) Zur Versorgung gehört ferner die jährliche Sonderzahlung nach § 50 Abs. 4 und 
5. 
 
 
§ 3 Regelung durch Gesetz 
 
(1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen wird durch Gesetz gere-
gelt. 
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(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beamten eine hö­here 
als die ihm gesetzlich zustehende Versorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. 
Das gleiche gilt für Versicherungsverträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen 
werden. 
 
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder ganz noch teilweise ver-
zichtet werden. 
 
 
Abschnitt II Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 
 
 
§ 4 Entstehen und Berechnung des Ruhegehaltes 
 
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte 
 
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat oder 
 
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne 

grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezo-
gen hat, dienstunfähig geworden ist. 

 
Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis ab 
gerechnet und nur berücksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft ge-
setzlicher Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten oder nach § 10 als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, sind einzurechnen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die 
der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet zurückgelegt hat. 
 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn des Ruhestandes, in den 
Fällen des § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes nach Ablauf der Zeit, für die Dienst-
bezüge gewährt werden. 
 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. 
 
 
§ 5 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
 
(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 
 
1. das Grundgehalt, 
 
2. der Familienzuschlag (§ 50 Abs. 1) der Stufe 1, 
 
3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhegehaltfähig bezeichnet 

sind, 
 
4. Leistungen nach § 33 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes, soweit sie nach 

§ 33 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes ruhegehaltfähig sind, 
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die dem Beamten in den Fällen der Nummer 1 und 3 zuletzt zugestanden haben o-
der in den Fällen der Nr. 2 nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. Bei Teil-
zeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge (Freistellung) gelten als ru-
hegehaltfähige Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden vollen ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt entsprechend bei eingeschränkter Verwendung 
eines Beamten wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 42 a des Bundesbeamten-
gesetzes oder entsprechendem Landesrecht. 
 
(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit auf Grund eines Dienstunfalles im Sinne 
von § 31 in den Ruhestand getreten, so ist das Grundgehalt der nach Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, Abs. 3 oder Abs. 5 maßgebenden Besoldungsgruppe nach der Dienstaltersstu-
fe zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der 
Altersgrenze hätte erreichen können. 
 
(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand getreten, das nicht der Ein-
gangsbesoldungsgruppe seiner Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und 
hat er die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens gleichwertigen Amtes vor dem 
Eintritt in den Ruhestand nicht mindestens drei Jahre erhalten, so sind ruhegehaltfä-
hig nur die Bezüge des vorher bekleideten Amtes. Hat der Beamte vorher ein Amt 
nicht bekleidet, so setzt die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für das 
Beamtenversorgungsrecht zuständigen Minister oder mit der von diesem bestimmten 
Behörde die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge der nächst niedrigeren Besoldungsgruppe fest; die Länder können an-
dere Zuständigkeiten bestimmen. In die Dreijahresfrist einzurechnen ist die innerhalb 
dieser Frist liegende Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt worden ist. 
 
(4) Abs. 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der Frist infolge von Krankheit, 
Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei 
Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, in den Ruhestand 
getreten ist. 
 
(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit höheren Dienstbezügen ver-
bundenes Amt bekleidet und diese Bezüge mindestens drei Jahre erhalten hat, wird, 
sofern der Beamte in ein mit geringeren Dienstbezügen verbundenes Amt nicht ledig-
lich auf seinen im eigenen Interesse gestellten Antrag übergetreten ist, nach den hö-
heren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amtes und der gesamten ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten entspre-
chend. Das Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten 
Amtes nicht übersteigen. 
 
 
§ 6 Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit 
 
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte vom Tage seiner ersten Beru-
fung in das Beamtenverhältnis an im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn  
im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. Dies gilt nicht für die Zeit 
 
1. vor Vollendung des 17. Lebensjahres, 
 
2. in einem Amt, das die Arbeitskraft des Beamten nur nebenbei beansprucht, 
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3. einer Tätigkeit als Beamter, der ohne Ruhegehaltberechtigung nur Gebühren 
bezieht, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a berücksichtigt wird, 

 
4. einer ehrenamtlichen Tätigkeit, 
 
5. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienst-

bezüge kann berücksichtigt werden, wenn spätestens bei der Beendigung des 
Urlaubs schriftlich zugestanden worden ist, dass dieser öffentlichen Belangen 
oder dienstlichen Interessen dient, 

 
6. ein schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst unter Verlust der Dienstbezüge, 
 
7. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln gewährt worden ist. 
 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem 
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht; Zeiten einer Al-
tersteilzeit nach § 72b des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landes-
recht sowie nach entsprechenden Bestimmungen für Richter sind zu neun Zehnteln 
der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, die nach diesen Vorschriften der Bemessung der er-
mäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist. War der 
Beamte insgesamt mehr als zwölf Monate freigestellt (§ 5 Abs. 1 Satz 2), werden 
Ausbildungszeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf nur in dem Umfang berück-
sichtigt, der dem Verhältnis der tatsächlichen ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der 
Dienstzeit entspricht, die ohne die Freistellung erreicht worden wäre. Satz 4 gilt nicht 
für Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu einer Dauer von drei Jahren für je-
des Kind. Zeiten der eingeschränkten Verwendung eines Beamten wegen begrenzter 
Dienstfähigkeit nach § 42a des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Lan-
desrecht sind zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht, mindestens im Umfang des § 13 Abs. 1 Satz 1. 
 
(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten 
 
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entscheidung der in § 48 des Bun-

desbeamtengesetzes bezeichneten Art oder durch Disziplinarurteil beendet wor-
den ist, 

 
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn der Beamte ent-

lassen worden ist, weil er eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten 
auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte. 

 
3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf Antrag des Beamten be-

endet worden ist, 
 

a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlustes der Beamtenrechte oder 
der Entfernung aus dem Dienst drohte oder 

 
b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer drohenden Entlassung 

nach Nr. 2 zuvorzukommen. 
 
Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen zulassen; die Länder können andere 
Zuständigkeiten bestimmen. 
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(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit stehen gleich 
 
1. die im Richterverhältnis zurückgelegte Dienstzeit, 
 
2. die nach dem 8. Mai 1945 zurückgelegte Zeit als Mitglied der Bundesregierung 

oder einer Landesregierung, 
 
3. die Zeit der Bekleidung des Amtes eines parlamentarischen Staatssekretärs bei 

einem Mitglied der Bundesregierung nach dem 14. Dezember 1972 oder bei ei-
nem Mitglied einer Landesregierung, soweit entsprechende Voraussetzungen 
vorliegen, 

 
4. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-

tung zurückgelegte Dienstzeit; Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 findet keine Anwendung. 
 
 
§ 7 Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 
 
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um die Zeit, die ein Ruhe-
standsbeamter 
 
1. in einer seine Arbeitskraft voll beanspruchenden entgeltlichen Beschäftigung als 

Beamter, Richter, Berufssoldat oder in einem Amtsverhältnis im Sinne des § 6 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 zurückgelegt hat, ohne einen neuen Versorgungsanspruch zu 
erlangen, 

 
2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 4 zurückgelegt hat. 
 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 2 gilt entsprechend, für die Anwendung des Sat-
zes 1 Nr. 1 außerdem § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7. 
 
 
§ 8 Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 
 
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Beamter nach Vollendung des 
siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in das Beamtenverhältnis berufsmäßig 
im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 
 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 7 und Abs. 2 gelten entsprechend. 
 
 
§ 9 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 
 
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des 
17. Lebensjahres vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 
 
1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivollzugsdienst geleistet hat oder 
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2. sich insgesamt länger als drei Monate in einem Gewahrsam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 9 des Häftlingshilfegesetzes in der bis zum 28. Dezember 1991 
geltenden Fassung) befunden hat oder 

 
3. sich auf Grund einer Krankheit oder Verwundung als Folge eines Dienstes nach 

Nummer 1 oder im Sinne des § 8 Abs. 1 im Anschluss an die Entlassung arbeits-
unfähig in einer Heilbehandlung befunden hat. 

 
 
§ 10 Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst 
 
Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zeiten berücksichtigt werden, in denen ein 
Beamter nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in das 
Beamtenverhältnis im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn  ohne von dem Beamten zu vertretende Unterbrechung tätig 
war, sofern diese Tätigkeit zu seiner Ernennung geführt hat: 
 
1. Zeiten einer hauptberuflichen in der Regel einem Beamten obliegenden oder 

später einem Beamten übertragenen entgeltlichen Beschäftigung oder 
 
2. Zeiten einer für die Laufbahn des Beamten förderlichen Tätigkeit. 
 
Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht die Tätigkeit im 
Dienst von Einrichtungen gleich, die von mehreren der im Satz 1 bezeichneten 
Dienstherren durch Staatsvertrag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung oder 
Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Aufgaben geschaffen worden 
sind. Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem 
Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen 
zur regelmäßigen Arbeits­zeit entspricht. 
 
 
§ 11 Sonstige Zeiten 
 
Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres 
vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 
 
1.  

a) als Rechtsanwalt oder Verwaltungsrechtsrat oder als Beamter oder Notar, der 
ohne Ruhegehaltsberechtigung nur Gebühren bezieht, oder 

 
b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ih-

rer Verbände (Artikel 140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Schuldienst oder 

 
c) hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundestages oder der Landtage 

oder kommunaler Vertretungskörperschaften oder 
 
d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder ihren Lan-

desverbänden sowie von Spitzenverbänden der Sozialversicherung oder ihren 
Landesverbänden tätig gewesen ist oder 
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2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen Dienst gestanden hat oder 
 
3.  

a) auf wissenschaftlichem, künstlerischem, technischem oder wirtschaftlichem 
Gebiet besondere Fachkenntnisse erworben hat, die die notwendige Voraus-
setzung für die Wahrnehmung seines Amtes bilden, oder 

 
b) als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetz tätig gewesen 

ist, 
 

kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nr. 1 
Buchstabe a und Nr. 3 jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über 
zehn Jahre hinaus. 
 
 
§ 12 Ausbildungszeiten 
 
(1) Die nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres verbrachte Mindestzeit 
 
1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen Ausbildung (Fach-

schul-, Hochschul- und praktische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prü-
fungszeit), 

 
2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit, die für die Übernahme in das Beam-

tenverhältnis vorgeschrieben ist, 
 
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschul- 
oder Hochschulausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. Wird 
die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so steht 
diese der Schulbildung gleich. Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere 
Art der Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich. 
 
(2) Für Beamte des Vollzugsdienstes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr kön-
nen nach Vollendung des 17. Lebensjahres verbrachte Zeiten einer praktischen Aus-
bildung und einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit anstelle einer Berücksichti-
gung nach Absatz 1 bis zu einer Gesamtzeit von fünf Jahren als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des Amtes förder-
lich sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Hat der Beamte sein Studium nach der Festsetzung von Regelstudienzeiten in 
dem jeweiligen Studiengang begonnen, kann die tatsächliche Studiendauer nur in-
soweit berücksichtigt werden, als die Regelstudienzeit einschließlich der Prüfungszeit 
nicht überschritten ist. 
 
(4) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können Zeiten nach Abs. 1 als ruhegehaltfä-
hig berücksichtigt werden, wenn und soweit sie für Laufbahnbewerber vorgeschrie-
ben sind. Ist eine Laufbahn der Fachrichtung des Beamten bei einem Dienstherrn 
noch nicht gestaltet, so gilt das gleiche für solche Zeiten, die bei Gestaltung der 
Laufbahn mindestens vorgeschrieben werden müssen. 
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(5) Für Ausbildungszeiten nach Absatz 1 bis 4 gilt § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 entspre-
chend. 
 
 
§ 12 a Nicht zu berücksichtigende Zeiten 
 
Zeiten, die nach § 30 Bundesbesoldungsgesetz für das Besoldungsdienstalter nicht 
berücksichtigt werden, sind nicht ruhegehaltfähig. 
 
 
§ 12 b Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet  
 
(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach §§ 8 und 9, Beschäftigungszei-
ten nach § 10 und sonstige Zeiten nach §§ 11, 66 Abs. 7 und § 67 Abs. 2, die der 
Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich-
tigt, sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist 
und diese Zeiten als rentenrechtliche Zeiten berücksichtigungsfähig sind; Ausbil-
dungszeiten nach §§ 12, 66 Abs. 9 sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine 
Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten 
sind auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überleitungsgesetzes. 
 
(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung nicht er-
füllt ist, können die in Absatz 1 genannten Zeiten im Rahmen der dort genannten 
Vorschriften insgesamt höchstens bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden. 
 
 
§ 13 Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung 
 
(1) Ist der Beamte vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand getreten, wird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis 
zum Ablauf des Monats der Vollendung des sechzigsten Lebensjahres, soweit diese 
nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig berücksichtigt wird, für die Be-
rechnung des Ruhegehaltes der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzu-
gerechnet (Zurechnungszeit). Ist der Beamte nach § 45 des Bundesbeamtengeset-
zes oder dem entsprechenden Landesrecht erneut in das Beamtenverhältnis berufen 
worden, so wird eine der Berechnung des früheren Ruhegehaltes zugrunde gelegene 
Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt, als die Zahl der dem neuen Ruhegehalt zu-
grunde liegenden Dienstjahre hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt zugrunde 
gelegenen Dienstjahre zurückbleibt. § 6 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, in denen er gesundheits-
schädigenden klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, kann, soweit sie nach Vollen-
dung des siebzehnten Lebensjahres liegt, bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr ge-
dauert hat. Entsprechendes gilt für einen beurlaubten Beamten, dessen Tätigkeit in 
den in Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interes-
sen diente, wenn dies spätestens bei Beendigung des Urlaubs anerkannt worden ist. 
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(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Abs. 1 als auch die Voraussetzungen des 
Abs. 2 erfüllt, findet nur die für den Beamten günstigere Vorschrift Anwendung. 
 
 
§ 14 Höhe des Ruhegehaltes 
 
(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 vom 
Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 5), insgesamt jedoch höchstens 
71,75 vom Hundert. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen auszurechnen. 
Dabei ist die zweite Dezimalstelle um eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine 
der Ziffern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermittlung der gesamten ruhegehalt-
fähigen Dienstjahre sind etwa anfallende Tage unter Benutzung des Nenners drei-
hundertfünfundsechzig umzurechnen; die Sätze 2 bis 3 gelten entsprechend. 
 
(2) (aufgehoben) 
 
(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um das der 
Beamte 
 
1. vor Ablauf des Monats, in dem er das dreiundsechzigste Lebensjahr vollendet, 

nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Lan-
desrecht in den Ruhestand versetzt wird, 

 
2. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende gesetzliche Altersgrenze 

erreicht, nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechen-
dem Landesrecht in den Ruhestand versetzt wird, 

 
3. vor Ablauf des Monats, in dem er das dreiundsechzigste Lebensjahr vollendet, 

wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhe-
stand versetzt wird; 

 
die Minderung des Ruhegehaltes darf 10,8 vom Hundert nicht übersteigen. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für den Beamten eine vor der Vollendung des 
dreiundsechzigsten Lebensjahres liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 1 und 3 an die Stelle des dreiundsechzigsten Lebensjahres. Gilt für den 
Beamten eine nach Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres liegende Al-
tersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 nur die Zeit bis zum Ende des Mo-
nats berücksichtigt, in dem der Beamte das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet. 
 
(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens fünfunddreißig vom Hundert der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehaltes nach Satz 1 treten, 
wenn dies günstiger ist, fünfundsechzig vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4. Die Mindestversorgung 
nach Satz 2 erhöht sich um sechzig Deutsche Mark für den Ruhestandsbeamten und 
die Witwe; der Erhöhungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 25 außer Betracht. 
Bleibt ein Beamter allein wegen langer Freistellungszeiten (§ 5 Abs. 1 Satz 2) mit 
seinem erdienten Ruhegehalt hinter der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zu-
rück, wird nur das erdiente Ruhegehalt gezahlt; dies gilt nicht, wenn ein Beamter we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten ist. 
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(5) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversorgung nach Absatz 4 mit ei-
ner Rente nach Anwendung des § 55 die Versorgung das nach Absatz 1 erdiente 
Ruhegehalt, so ruht die Versorgung bis zur Höhe des Unterschieds zwischen dem 
erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung; in den von § 85 erfassten Fällen 
gilt das nach dieser Vorschrift maßgebliche Ruhegehalt als erdient. Der Erhöhungs-
betrag nach Absatz 4 Satz 3 sowie der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 bleiben 
bei der Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf 
nicht hinter dem Betrag der Mindestversorgung zuzüglich des Unterschiedsbetrages 
nach § 50 Abs. 1 zurückbleiben. Zahlbar bleibt mindestens das erdiente Ruhegehalt 
zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1. Die Sätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend für Witwen und Waisen. 
 
(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten beträgt das Ruhe-
gehalt für die Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er in den einstweili-
gen Ruhestand versetzt worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs 
Monaten, längstens für die Dauer von drei Jahren, 71,75 vom Hundert der ruhegeh-
altfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich der 
Beamte zur Zeit seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand befunden hat. 
Das erhöhte Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die dem Beamten in diesem Zeit-
punkt zustanden, nicht übersteigen; das nach sonstigen Vorschriften ermittelte Ru-
hegehalt darf nicht unterschritten werden. 
 
 
§ 14 a Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
 
(1) Der nach den sonstigen Vorschriften berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich 
vorübergehend, wenn der Beamte vor der Vollendung des fünfundsechzigsten Le-
bensjahres in den Ruhestand getreten ist und er 
 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von sechzig Kalendermonaten 

für eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat, 
 
2. 

a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 des Bundesbeamtengeset-
zes oder entsprechendem Landesrecht in den Ruhestand versetzt worden ist 
oder 

 
b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten 

ist und das sechzigste Lebensjahr vollendet hat, 
 
2. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht hat und 
 
3. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezieht. Die Einkünfte bleiben außer 

Betracht, soweit sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht überschreiten. 
 
(2) Die Erhöhung des Ruhegehalts beträgt 0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit 
(Absatz 1 Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht von § 50e 
Abs. 1 erfasst werden, nach Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Begründung 
des Beamtenverhältnisses zurückgelegt wurden und nicht als ruhegehaltfähig be-
rücksichtigt sind. Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 vom Hundert 
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nicht überschreiten. In den Fällen des § 14 Abs. 3 ist das Ruhegehalt, das sich nach 
Anwendung der Sätze 1 und 2 ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berech-
nung nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Benutzung des Nenners 
12 umzurechnen; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats weg, in dem der Ruhe-
standsbeamte das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn 
der Ruhestandsbeamte 
 
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf 

des Tages vor dem Beginn der Rente, oder 
 
2. nicht mehr dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihm der Wegfall der 

Erhöhung mitgeteilt wird, oder 
 
3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Er-

werbstätigkeit. 
 
§ 35 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß. 
 
(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, 
die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand gestellt 
werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu 
einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Erhöhung vom Beginn des Antragsmo-
nats an ein. 
 
 
§ 15 Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte auf Lebenszeit und auf Probe 
 
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableistung einer Dienstzeit von fünf Jah-
ren (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze 
nach § 35 Satz 2 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesbeam-
tenrecht entlassen ist, kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehaltes 
bewilligt werden. 
 
(2) Das gleiche gilt für einen Beamten auf Probe, der wegen Dienstunfähigkeit oder 
wegen Erreichens der Altersgrenze entlassen ist (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 Abs. 5 des Bun-
desbeamtengesetzes oder entsprechendes Landesrecht). 
 
 
§ 15a Beamte auf Probe und auf Zeit in leitender Funktion 
 
(1) § 15 findet auf Beamtenverhältnisse auf Probe und auf Zeit nach den §§ 12a und 
12b des Beamtenrechtsrahmengesetzes und nach den entsprechenden Vorschriften 
des Bundesbeamtengesetzes keine Anwendung. 
 
(2) Aus diesen Beamtenverhältnissen auf Probe und auf Zeit ergibt sich kein selb-
ständiger Anspruch auf Versorgung; die Unfallfürsorge bleibt hiervon unberührt. 
 
(3) Tritt ein Beamter auf Zeit nach Ablauf der ersten Amtszeit wieder in sein vorheri-
ges Amt im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebens-
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zeit ein, berechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhältnis auf Lebenszeit zuzüglich eines 
Unterschiedsbetrages zwischen diesen und den Dienstbezügen, die im Beamtenver-
hältnis auf Zeit ruhegehaltfähig wären. Der Unterschiedsbetrag wird gewährt in Höhe 
eines Viertels, wenn der Beamte das Amt mindestens fünf Jahre, in Höhe der Hälfte, 
wenn es mindestens fünft Jahre und zwei Amtszeiten übertragen war. 
 
(4) Tritt der Beamte auf Zeit wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze in den 
Ruhestand, berechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamten-
verhältnis auf Zeit, wenn dem Beamten das Amt mindestens fünf Jahre übertragen 
war. 
 
(5) Wird der Beamte auf Zeit während seiner Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt, gilt Absatz 4 entsprechend. 
 
 
Abschnitt III Hinterbliebenenversorgung 
 
 
§ 16 Allgemeines 
 
Die Hinterbliebenenversorgung (§§ 17 bis 28) umfasst 
 
1. Bezüge für den Sterbemonat, 
2. Sterbegeld, 
3. Witwengeld, 
4. Witwenabfindung, 
5. Waisengeld, 
6. Unterhaltsbeiträge 
7. Witwerversorgung. 
 
 
§ 17 Bezüge für den Sterbemonat 
 
(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestandsbeamten, oder entlassenen 
Beamten verbleiben für den Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt 
auch für eine für den Sterbemonat gewährte Aufwandsentschädigung. 
 
(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile der Bezüge für den Sterbe-
monat können statt an die Erben auch an die in § 18 Abs. 1 bezeichneten Hinterblie-
benen gezahlt werden. 
 
 
§ 18 Sterbegeld 
 
(1) Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines Beamten auf Widerruf 
im Vorbereitungsdienst erhalten der überlebende Ehegatte und die Abkömmlinge des 
Beamten Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der Dienstbezüge 
oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen ausschließlich der Auslandskinderzu-
schläge und der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend beim Tod eines Ruhestands-
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beamten oder eines entlassenen Beamten, der im Sterbemonat einen Unterhaltsbei-
trag erhalten hat; an die Stelle der Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder der Unter-
haltsbeitrag zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1. 
 
(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Abs. 1 nicht vorhanden, so ist Sterbe-
geld auf Antrag zu gewähren. 
 
1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern, sowie 

Stiefkindern, wenn sie zur Zeit des Todes des Beamten mit diesem in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben oder wenn der Verstorbene ganz oder überwiegend 
ihr Ernährer gewesen ist. 

 
2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung 

getragen haben, bis zur Höhe ihrer Aufwendungen, höchstens jedoch in Höhe 
des Sterbegeldes nach Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 
(3) Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehefrau eines Beamten, der im Zeitpunkt des 
Todes Witwengeld oder ein Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die in Abs. 1 ge-
nannten Kinder Sterbegeld, wenn sie berechtigt sind, Waisengeld oder einen Unter-
haltsbeitrag zu beziehen und wenn sie zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemein-
schaft der Verstorbenen gehört haben. Abs. 1 Satz 2 erster Halbsatz gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Dienstbezüge das Witwengeld oder 
der Unterhaltsbeitrag tritt. 
 
(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so ist für die Bestimmung 
des Zahlungsempfängers die Reihenfolge der Aufzählung in den Absätzen 1 und 2 
maßgebend; bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann von dieser Reihenfolge 
abgewichen oder das Sterbegeld aufgeteilt werden. 
 
 
§ 19 Witwengeld 
 
(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 erfüllt hat, oder eines Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, 
wenn 
 
1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei 

denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, 
der Witwe eine Versorgung zu verschaffen, oder 

 
2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen wor-

den ist und der Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung das fünfundsech-
zigste Lebensjahr bereits vollendet hatte. 

 
(2) Abs. 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf Probe, der an den Folgen einer 
Dienstbeschädigung (§ 46 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechen-
des Landesrecht) verstorben ist oder dem die Entscheidung nach § 46 Abs. 2 des 
Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden Landesrecht zugestellt war. 
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§ 20 Höhe des Witwengeldes 
 
(1) Das Witwengeld beträgt 55 vom Hundert des Ruhegehaltes, das der Verstorbene 
erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am Todestage in den Ruhestand 
getreten wäre. Das Witwengeld beträgt nach Anwendung des § 50 c mindestens 60 
vom Hundert des Ruhegehaltes nach § 14 Abs. 4 Satz 2; § 14 Abs. 4 Satz 3 ist an-
zuwenden. § 14 Abs. 6 und § 14 a finden keine Anwendung. Änderungen des Min-
destruhegehaltes (§ 14 Abs. 4) sind zu berücksichtigen. 
 
(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der Verstorbene und ist aus der 
Ehe ein Kind nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld (Abs. 1) für jedes ange-
fangene Jahr des Altersunterschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom Hundert ge-
kürzt, jedoch höchstens um fünfzig vom Hundert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe 
werden für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem gekürzten Betrag fünf 
vom Hundert des Witwengeldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht ist. 
Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld 
(Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4) zurückzubleiben. 
 
(3) Von dem nach Abs. 2 gekürzten Witwengeld ist auch bei der Anwendung des 
§ 25 auszugehen. 
 
 
§ 21 Witwenabfindung 
 
(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag hat, 
erhält im Falle einer Wiederverheiratung eine Witwenabfindung. 
 
(2) Die Witwenabfindung beträgt das Vierundzwanzigfache des für den Monat, in 
dem sich die Witwe wiederverheiratet, nach Anwendung der Anrechnungs-, Kür-
zungs- und Ruhensvorschriften zu zahlenden Betrages des Witwengeldes oder Un-
terhaltsbeitrages; eine Kürzung nach § 25 und die Anwendung der §§ 53 und 54 Abs. 
1 Nr. 3 bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer Summe zu zahlen. 
 
(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 61 Abs. 3 
wieder auf, so ist die Witwenabfindung, soweit sie für eine Zeit berechnet ist, die 
nach dem Wiederaufleben des Anspruchs auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag 
liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeiträgen einzubehalten. 
 
 
§ 22 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen und frühere 
Ehefrauen 
 
(1) In den Fällen des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die besonderen Umstände 
des Falles keine volle oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in 
Höhe des Witwengeldes zu gewähren. Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzein-
kommen sind in angemessenem Umfang anzurechnen. Wird ein Erwerbsersatzein-
kommen nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen 
verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung oder Beitragser-
stattung gezahlt, ist der Betrag zu berücksichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre. 
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(2) Der geschiedenen Ehefrau eines verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeam-
ten, die im Falle des Fortbestehens der Ehe Witwengeld erhalten hätte, ist auf Antrag 
ein Unterhaltsbeitrag insoweit zu gewähren, als sie im Zeitpunkt des Todes des Be-
amten oder Ruhestandsbeamten gegen diesen einen Anspruch auf schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleich nach § 1587f Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches wegen 
einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach § 1587a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches hatte. Der Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt, 
 
1. solange die geschiedene Ehefrau erwerbsgemindert im Sinne des Sechsten Bu-

ches Sozialgesetzbuch ist oder mindestens ein waisengeldberechtigtes Kind er-
zieht oder 

 
2. wenn sie das sechzigste Lebensjahr vollendet hat. 

 
Der Erziehung eines waisengeldberechtigten Kindes steht die Sorge für ein waisen-
geldberechtigtes Kind mit körperlichen oder geistigen Gebrechen gleich. Der nach 
Satz 1 festgestellte Betrag ist in einem Hundertsatz des Witwengeldes festzusetzen; 
der Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel des entsprechend § 57 gekürzten Witwen-
geldes nicht übersteigen. § 21 gilt entsprechend. 
 
(3) Abs. 2 gilt entsprechend für die frühere Ehefrau eines verstorbenen Beamten o-
der Ruhestandsbeamten, deren Ehe mit diesem aufgehoben oder für nichtig erklärt 
war. 
 
 
§ 23 Waisengeld 
 
(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, eines verstorbenen Ru-
hestandsbeamten oder eines verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen 
einer Dienstbeschädigung (§ 46 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entspre-
chendes Landesrecht) verstorben ist oder dem die Entscheidung nach § 46 Abs. 2 
des Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden Landesrecht zugestellt war, 
erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 erfüllt 
hat. 
 
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, 
wenn das Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind begründet wurde und der 
Ruhestandsbeamte in diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und das fünfund-
sechzigste Lebensjahr vollendet hatte. Es kann ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag 
bis zur Höhe des Waisengeldes bewilligt werden. 
 
 
§ 24 Höhe des Waisengeldes 
 
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise zwölf vom Hundert und für die Vollwai-
se zwanzig vom Hundert des Ruhegehaltes, das der Verstorbene erhalten hat oder 
hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. § 14 
Abs. 6 und § 14a finden keine Anwendung. Änderungen des Mindestruhegehaltes 
(§ 14 Abs. 4) sind zu berücksichtigen. 
 



16 

 

(2) Wenn die Mutter des Kindes des Verstorbenen nicht zum Bezug von Witwengeld 
berechtigt ist und auch keinen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes erhält, 
wird das Waisengeld nach dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des 
Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwengeldes und des Waisengeldes nach dem 
Satz für Halbwaisen nicht übersteigen. 
 
(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus Beamtenverhältnissen 
mehrerer Personen, wird nur das höchste Waisengeld gezahlt. 
 
 
§ 25 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen 
 
(1) Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des 
ihrer Berechnung zugrunde zu legenden Ruhegehaltes übersteigen. Ergibt sich an 
Witwen- und Waisengeld zusammen ein höherer Betrag, so werden die einzelnen 
Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt. 
 
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisengeldberechtigten erhöht sich 
das Witwen- oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten von Beginn des fol-
genden Monats an insoweit, als sie nach Abs. 1 noch nicht den vollen Betrag nach 
§ 20 oder § 24 erhalten. 
 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn neben Witwen- oder Waisengeld ein 
Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder § 86 Abs. 1 gewährt wird. 
 
(4) Unterhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 1 gelten für die Anwendung der Abs. 1 bis 3 
als Witwengeld, Unterhaltsbeiträge nach § 23 Abs. 2 dürfen nur insoweit bewilligt 
werden, als sie allein oder zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenenbezügen die 
in Abs. 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgrenze nicht übersteigen. 
 
 
§ 26 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit und auf 
Probe 
 
(1) Der Witwe, der geschiedenen Ehefrau (§ 22 Abs. 2, 3) und den Kindern eines 
Beamten, dem nach § 15 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte bewil-
ligt werden können, kann die in den §§ 19, 20, 22 bis 25 vorgesehene Versorgung 
bis zu der dort bezeichneten Höhe als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. 
 
(2) § 21 gilt entsprechend. 
 
§ 27 Beginn der Zahlungen 
 
(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie eines Unterhaltsbeitrages 
nach § 22 Abs. 1 oder § 23 Abs. 2 beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, 
die nach diesem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisengeld vom Ersten des 
Geburtsmonats ab. 
 
(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 2 oder 3 beginnt mit dem 
Ersten des Monats, in dem eine der in § 22 Abs. 2 Satz 2 genannten Voraussetzun-
gen eintritt, frühestens jedoch mit Ablauf des Sterbemonats. 
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(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages 
nach § 26. 
 
 
§ 28 Witwerversorgung 
 
Die §§ 19 bis 27 gelten entsprechend für den Witwer oder den geschiedenen Ehe-
mann (§ 22 Abs. 2, 3) einer verstorbenen Beamtin oder Ruhestandsbeamtin. An die 
Stelle des Witwengeldes im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes tritt das Witwer-
geld, an die Stelle der Witwe der Witwer. 
 
 
Abschnitt IV Zahlung bei Verschollenheit 
 
 
§ 29 Zahlung der Bezüge 
 
(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger Versorgungsemp-
fänger erhält die ihm zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben 
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. 
 
(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, er-
halten die Personen, die im Falle des Todes des Verschollenen Witwen- oder Wai-
sengeld erhalten würden oder einen Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, diese Bezü-
ge. §§ 17 und 18 gelten nicht. 
 
(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein Anspruch auf Bezüge, soweit nicht 
besondere gesetzliche Gründe entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind 
längstens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Abs. 2 für den gleichen 
Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurechnen. 
 
(4) Ergibt sich, dass bei einem Beamten die Voraussetzungen des § 9 des Bundes-
besoldungsgesetzes vorliegen, so können die nach Abs. 2 gezahlten Bezüge von 
ihm zurückgefordert werden. 
 
(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit gerichtlich festgestellt o-
der eine Sterbeurkunde über den Tod des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hin-
terbliebenenversorgung von dem Ersten des auf die Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung oder die Ausstellung der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter 
Berücksichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu festzusetzen. 
 
 
Abschnitt V Unfallfürsorge 
 
 
§ 30 Allgemeines 
 
(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihm und seinen Hin-
terbliebenen Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beam-
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tin gewährt, das durch deren Dienstunfall während der Schwangerschaft unmittelbar 
geschädigt wurde. Satz 2 gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Einwir-
kungen verursacht worden ist, die generell geeignet sind, bei der Mutter einen 
Dienstunfall im Sinne des § 31 Abs. 3 zu verursachen. 
 
(2) Die Unfallfürsorge umfasst 
 
1. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen (§ 32). 
 
2. Heilverfahren (§§ 33, 34). 
 
3. Unfallausgleich (§ 35), 
 
4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 36 bis 38), 
 
5. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 39 bis 42), 
 
6. einmalige Unfallentschädigung (§ 43). 
 
7. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43 a) 
 
8. Einsatzversorgung im Sinne des § 31 a. 
 
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der Beamtin Leistungen nach den 
Nummern 2 und 3 sowie nach § 38 a. 
 
(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften. 
 
 
§ 31 Dienstunfall 
 
(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und 
zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Aus-
übung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören auch 
 
1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort, 
 
2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und 
 
3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, 

zu deren Übernahme der Beamte gemäß § 64 des Bundesbeamtengesetzes o-
der entsprechendem Landesrecht verpflichtet ist, oder Tätigkeiten, deren Wahr-
nehmung von ihm im Zusammenhang mit den Dienstgeschäften erwartet wird, 
sofern der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert 
ist (§ 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch). 

 
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit Dienst zusammenhängenden Weg-
es nach und vor der Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung seiner stän-
digen Familienwohnung vom Dienstort an diesem oder in dessen Nähe eine Unter-
kunft, so gilt Halbsatz 1 auch für den Weg von und nach der Familienwohnung. Der 
Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn der Beamte von 
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dem unmittelbaren Wege zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertretba-
rem Umfang abweicht, weil sein dem Grunde nach kindergeldberechtigendes Kind, 
das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen seiner oder seines Ehegatten beruflichen 
Tätigkeit fremder Obhut anvertraut wird oder weil er mit anderen berufstätigen oder in 
der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen gemeinsam ein Fahrzeug 
für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. Ein Unfall, den der Verletzte bei 
Durchführung des Heilverfahrens (§ 33) oder auf einem hierzu notwendigen Wege 
erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls. 
 
(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr 
der Erkrankung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer sol-
chen Krankheit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, dass der Beamte sich die 
Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen 
Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch gesundheitsschädigende 
Verhältnisse verursacht worden ist, denen der Beamte am Ort seines dienstlich an-
geordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war. Die in Betracht 
kommenden Krankheiten bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsvorschriften 
mit Zustimmung des Bundesrates. 
 
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist ein Körperschaden 
gleichzusetzen, den ein Beamter außerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im 
Hinblick auf sein pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen seiner Eigen-
schaft als Beamter angegriffen wird. Gleichzuachten ist ferner ein Körperschaden, 
den ein Beamter im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder 
Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland 
besonders ausgesetzt war, angegriffen wird. 
 
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch gewährt werden, wenn ein 
Beamter, der zur Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder 
dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in Ausübung oder infolge die-
ser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet. 
 
(6) (aufgehoben) 
 
 
§ 31a Einsatzversorgung 
 
(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch dann gewährt, wenn ein Be-
amter auf Grund eines in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls 
oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des § 31 bei einer besonderen 
Verwendung im Ausland eine gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). 
Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Verwendung, die auf Grund eines 
Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatlichen 
Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im 
Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luft-
fahrzeugen stattfindet, oder eine Verwendung im Ausland oder außerhalb des deut-
schen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar gestei-
gerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung im Ausland beginnt mit dem 
Eintreffen im Einsatzgebiet und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebietes. 
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(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkrankung oder ihre Folgen oder ein 
Unfall auf gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende 
Verhältnisse bei einer Verwendung im Sinne des Absatzes 1 zurückzuführen sind 
oder wenn eine gesundheitliche Schädigung bei dienstlicher Verwendung im Ausland 
auf einen Unfall oder eine Erkrankung im Zusammenhang mit einer Verschleppung 
oder einer Gefangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass der Beamte 
aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich 
des Dienstherrn entzogen ist. 
 
(3) § 31 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der Beamte vorsätzlich oder 
grob fahrlässig der Gefährdung ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, 
Gefangenschaft oder sonstige Einflussbereichsentziehung herbeigeführt hat, es sei 
denn, dass der Ausschluss für ihn eine unbillige Härte wäre. 
 
 
§ 32 Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen 
 
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die der 
Beamte mit sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden ge-
kommen, so kann dafür Ersatz geleistet werden. Sind durch die erste Hilfeleistung 
nach dem Unfall besondere Kosten entstanden, so ist dem Beamten der nachweis-
bar notwendige Aufwand zu ersetzen. Anträge auf Gewährung von Sachschadener-
satz nach Satz 1 sind innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten zu stellen. 
 
 
§ 33 Heilverfahren 
 
(1) Das Heilverfahren umfasst 
 
1. die notwendige ärztliche Behandlung, 
 
2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit 

Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg 
der Heilbehandlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern sollen, 

 
3. die notwendige Pflege (§ 34). 
 
(2) Anstelle der ärztlichen Behandlung sowie der Versorgung mit Arznei- und ande-
ren Heilmitteln kann Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt wer-
den. Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer Krankenhausbehandlung oder Heilan-
staltspflege zu unterziehen, wenn sie nach einer Stellungnahme eines durch die 
Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des Heilerfolges notwendig ist. 
 
(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen, es 
sei denn, dass sie mit einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Ver-
letzten verbunden ist. Das gleiche gilt für eine Operation dann, wenn sie keinen er-
heblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeutet. 
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(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außergewöhnliche Kosten für Kleider- 
und Wäscheverschleiß, so sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der 
Verletzte an den Folgen des Dienstumfalles verstorben, so können auch die Kosten 
für die Überführung und die Bestattung in angemessener Höhe erstattet werden. 
 
(5) Die Durchführung regelt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates. 
 
 
§ 34 Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag 
 
(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls so hilflos, dass er nicht ohne fremde 
Wartung und Pflege auskommen kann, so sind ihm die Kosten einer notwendigen 
Pflege in angemessenem Umfang zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch 
selbst für die Pflege Sorge tragen. 
 
(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist dem Verletzten auf Antrag für die Dauer 
der Hilflosigkeit ein Zuschlag zu dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge zu gewähren; die Kostenerstattung nach Abs. 1 entfällt. 
 
 
§ 35 Unfallausgleich 
 
(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls in seiner Erwerbsfähigkeit länger als 
sechs Monate wesentlich beschränkt, so erhält er, solange dieser Zustand andauert, 
neben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt einen Unfal-
lausgleich. Dieser wird in Höhe der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 4 des Bundes-
versorgungsgesetzes gewährt. 
 
(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im 
allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstunfalls eine ab-
schätzbare Minderung der Erwerbsfähigkeit bereits bestanden, so ist für die Berech-
nung des Unfallausgleichs von der individuellen Erwerbsfähigkeit des Verletzten, die 
unmittelbar vor dem Eintritt des Dienstunfalls bestand, auszugehen und zu ermitteln, 
welcher Teil dieser individuellen Erwerbsfähigkeit durch den Dienstunfall gemindert 
wurde. Beruht die frühere Erwerbsminderung auf einem Dienstunfall, so kann ein 
einheitlicher Unfallausgleich festgesetzt werden, beruht sie auf anderen Ursachen, so 
ist von dem sich nach Satz 2 ergebenden Betrag des Unfallausgleichs der Betrag 
des Unfallausgleichs abzuziehen, der sich bei Anwendung des Abs. 1 Satz 2 auf die 
frühere Erwerbsminderung ergeben würde. Für äußere Körperschäden können Min-
desthundertsätze festgesetzt werden. 
 
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den Verhältnissen, die für die 
Feststellung maßgebend gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. 
Zu diesem Zweck ist der Beamte verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten 
Dienstbehörde durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die 
oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen. 
 
(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge 
gewährt. 
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§ 36 Unfallruhegehalt 
 
(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstunfähig geworden und in den Ru-
hestand getreten, so erhält er Unfallruhegehalt.  
 
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehaltes eines vor Vollendung des sechzigs-
ten Lebensjahres in den Ruhestand getretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 13 Abs. 1 hinzugerechnet; § 13 
Abs. 3 gilt entsprechend.  
 
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 erhöht sich um zwanzig vom Hundert. Das 
Unfallruhegehalt beträgt mindestens sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und darf fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegeh-
altfähigen Dienstbezüge nicht übersteigen. Es darf nicht hinter fünfundsiebzig vom 
Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 4 zuzüglich eines Betrages nach § 14 Abs. 2 zurückbleiben; § 14 
Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
 
§ 37 Erhöhtes Unfallruhegehalt 
 
(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Diensthandlung einer damit verbun-
denen besonderen Lebensgefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung ei-
nen Dienstunfall, so sind bei der Bemessung des Unfallruhegehaltes 80 vom Hundert 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der übernächsten Besol-
dungsgruppe zugrunde zu legen, wenn er infolge dieses Dienstunfalls dienstunfähig 
geworden und in den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe-
stand infolge des Dienstunfalls in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom 
Hundert beschränkt ist. Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich für Beamte der Lauf-
bahngruppe des einfachen Dienstes die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mindestens 
nach der Besoldungsgruppe A 6, für Beamte der Laufbahngruppe des mittleren 
Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 9, für Beamte der Laufbahn-
gruppe des gehobenen Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 12 und 
für Beamte der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens nach der Besol-
dungsgruppe A 16 bemessen; die Einteilung in Laufbahngruppen gilt für die Polizei-
vollzugsbeamten, die sonstigen Beamten des Vollzugsdienstes und die Beamten des 
Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr im Bereich der Länder entsprechend. 
 
(2) Unfallruhegehalt nach Abs. 1 wird auch gewährt, wenn der Beamte 
 
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff oder 
 
2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sinne des § 31 Abs. 4 
 
einen Dienstunfall mit den in Abs. 1 genannten Folgen erleidet. 
 
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn ein Beamter einen Ein-
satzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31 a erleidet und 
er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleichstehenden Ereignisses dienstun-
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fähig geworden und in den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleichstehenden Ereignisses 
in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist. 
 
 
§ 38 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühere Ruhestandsbeamte 
 
(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, dessen Beamtenverhältnis 
nicht durch Eintritt in den Ruhestand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren 
(§§ 33, 34) für die Dauer einer durch den Dienstunfall verursachten Erwerbsbe-
schränkung einen Unterhaltsbeitrag. 
 
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt 
 
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der ru-

hegehaltfähigen Dienstbezüge nach Abs. 4 
 
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens zwanzig vom Hundert den 

der Minderung entsprechenden Teil des Unterhaltsbeitrages nach Nr. 1. 
 
(3) Im Falle des Abs. 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbeitrag, solange der Verletzte aus 
Anlass des Unfalles unverschuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Nr. 1 erhöht 
werden. Bei Hilflosigkeit des Verletzten gilt § 34 entsprechend. 
 
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich nach § 5 Abs. 1. Bei einem 
früheren Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zu-
grunde zu legen, die er bei der Ernennung zum Beamten auf Probe zuerst erhalten 
hätte; das gleiche gilt bei einem früheren Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit 
Dienstbezügen. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls 
entlassen worden, gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für einen 
früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleidete, das seine Arbeitskraft nur 
nebenbei beanspruchte, ist nach billigem Ermessen festzusetzen. 
 
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls entlassen wor-
den, darf der Unterhaltsbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfallru-
hegehalt (§ 36 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit 
infolge eines Dienstunfalls der in § 37 bezeichneten Art entlassen worden und war er 
im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfalls in seiner Erwerbsfähigkeit um 
mindestens fünfzig vom Hundert beschränkt, treten an die Stelle des Mindestunfall-
ruhegehalts achtzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemäßer Anwendung des § 37 ergibt. 
Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im 
allgemeinen Erwerbsleben zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grades 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit ist der frühere Beamte verpflichtet, sich auf An-
ordnung der obersten Dienstbehörde durch einen von ihr bestimmten Arzt untersu-
chen zu lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. 
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(7) Die Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend für einen durch Dienstunfall verletzten frühe-
ren Ruhestandsbeamten, der seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder 
dem das Ruhegehalt aberkannt worden ist. 
 
 
§ 38 a Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes 
 
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 30 Abs. 1 Satz 2 und 3 für die Dauer der 
durch einen Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung der Erwerbsfähigkeit 
gewährt 
 
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 

39 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 3 Satz 3, 
 
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 vom Hundert in Höhe ei-

nes der Minderung der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des Unterhaltsbei-
trages nach Nummer 1. 

 
(2) § 38 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen wird die Minderung der Er-
werbsfähigkeit nach den Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit 
gleichem Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sorgeberechtigten sind ver-
pflichtet, Untersuchungen zu ermöglichen. 
 
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14. Lebensjahres 30 vom Hun-
dert, vor Vollendung des 18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Sätze nach Absatz 1. 
 
(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als während einer Heimpflege 
von mehr als einem Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 34 Abs. 1 erstattet wer-
den. 
 
(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch auf Waisengeld nach diesem 
Gesetz, wird nur der höhere Versorgungsbezug gezahlt. 
 
 
§ 39 Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
 
(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten hätte, oder ein Ruhestandsbeam-
ter, der Unfallruhegehalt bezog, an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, so er-
halten seine Hinterbliebenen Unfall-Hinterbliebenenversorgung. Für diese gelten fol-
gende besondere Vorschriften: 
 
1. Das Witwengeld beträgt sechzig vom Hundert des Unfallruhegehaltes (§§ 36, 

37). 
 
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberechtigte Kind (§ 23) dreißig vom 

Hundert des Unfallruhegehaltes. Es wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren 
Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalles ganz oder überwiegend durch den Verstor-
benen bestritten wurde. 

 
(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt bezog, nicht an den Folgen des 
Dienstunfalls verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach Ab-
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schnitt III (§§ 16 bis 28) zu; diese Bezüge sind aber unter Zugrundelegung des Un-
fallruhegehaltes zu berechnen. 
 
 
§ 40 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie 
 
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz 
oder überwiegend durch den Verstorbenen (§ 39 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die 
Dauer der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zusammen dreißig vom Hundert 
des Unfallruhegehaltes zu gewähren, mindestens jedoch vierzig vom Hundert des in 
§ 36 Abs. 3 Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere Personen dieser Art vorhan-
den, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den Großeltern gewährt; an die 
Stelle eines verstorbenen Elternteils treten dessen Eltern. 
 
 
§ 41 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 
 
(1) Ist in den Fällen des § 38 der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbeam-
te an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen 
einen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwen- und Waisengeldes, das sich nach den 
allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrages nach § 38 
Abs. 2 Nr. 1 ergibt. 
 
(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbeamte nicht an den Folgen 
des Dienstunfalls verstorben, so kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag 
bis zur Höhe des Witwen- und Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach den 
allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrages ergibt, den 
der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat. 
 
(3) Für die Hinterbliebenen eines an den Unfallfolgen verstorbenen Beamten gilt Abs. 
1 entsprechend, wenn nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 39 zusteht. 
 
(5) § 21 gilt entsprechend. 
 
 
§ 42 Höchstgrenze der Hinterbliebenenversorgung 
 
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 39 bis 41) darf insgesamt die Bezüge 
(Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag) nicht übersteigen, die der Verstorbene er-
halten hat oder hätte erhalten können. Abweichend von Satz 1 sind in den Fällen des 
§ 37 als Höchstgrenze mindestens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der übernächsten anstelle der von dem Verstorbenen tatsächlich erreichten 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen. § 25 ist entsprechend anzuwenden. Der Un-
fallausgleich (§ 35) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit (§ 34 Abs. 2) oder bei Ar-
beitslosigkeit (§ 38 Abs. 3 Satz 1) bleiben sowohl bei der Berechnung des Unter-
haltsbeitrages nach § 41 als auch bei der vergleichenden Berechnung nach § 25 au-
ßer Betracht. 
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§ 43 Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung 
 
(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 37 bezeichneten Art erleidet, erhält 
neben einer beamtenrechtlichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses eine einmalige Unfallentschädigung von 80.000 Euro, wenn er infolge des Unfal-
les in seiner Erwerbstätigkeit in diesem Zeitpunkt um wenigstens 50 vom Hundert 
beeinträchtigt ist. 
 
(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstunfalles der in § 37 bezeichneten Art 
verstorben, wird seinen Hinterbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt: 
 
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder erhalten eine Entschädi-

gung in Höhe von insgesamt 60.000 Euro. 
 
2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 nicht vorhanden, so erhalten 

die Eltern und die in Nummer 1 bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten 
Kinder eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. 

 
3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, so 

erhalten die Großeltern und Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
10.000 Euro. 

 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beamter, der 
 
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden Personals während des 

Flugdienstes, 
 
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des besonders gefährlichen Tauch-

dienstes, 
 
3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der Ausbildung oder 
 
4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Munitionsuntersuchungspersonals 

während des dienstlichen Umgangs mit Munition oder 
 
5. als Angehöriger eines Verbandes des Bundesgrenzschutzes für besondere poli-

zeiliche Einsätze oder eines entsprechenden Polizeiverbandes der Länder bei 
einer besonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder in der Ausbildung 
dazu oder 

 
6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlasten bei einem Drehflügel-

flugzeug 
 
einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen Verhältnisse des Dienstes nach 
den Nr. 1 bis 6 zurückzuführen ist. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates den Personenkreis des Satzes 1 und die 
zum Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienstlichen Verrichtungen. Die Sätze 
1 und 2 gelten entsprechend für andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu 
deren Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten Art 
gehören. 
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(4) aufgehoben 
 
(5) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder ein anderer Angehöriger des 
öffentlichen Dienstes einen Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis 
im Sinne des § 31a erleidet. 
 
(6) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschädigung nach Maßgabe des 
Absatzes 2, wenn ein Beamter oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Diens-
tes an den Folgen eines Einsatzunfalls oder eines diesem gleichstehenden Ereignis-
ses im Sinne des § 31 a verstorben ist. 
 
(7) Für die einmalige Entschädigung nach den Absätzen 5 und 6 gelten § 31 Abs. 5 
und § 31 a Abs. 4 entsprechend. Besteht auf Grund derselben Ursache Anspruch 
sowohl auf eine einmalige Unfallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als auch 
auf eine einmalige Entschädigung nach Absatz 5 oder 6, wird nur die einmalige Ent-
schädigung gewährt. 
 
 
§ 43a Schadensausgleich in besonderen Fällen 
 
(1) Schäden, die einem Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes während einer Verwendung im Sinne des § 31a Abs. 1 infolge von besonderen, 
vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, insbesondere infolge von 
Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastro-
phen oder als Folge der Ereignisse nach § 31a Abs. 2 entstehen, werden ihm in an-
gemessenem Umfang ersetzt. Gleiches gilt für Schäden des Beamten oder anderen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes durch einen Gewaltakt gegen staatliche 
Amtsträger, Einrichtungen oder Maßnahmen, wenn der Beamte oder andere Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes von dem Gewaltakt in Ausübung des Dienstes oder 
wegen seiner Eigenschaft als Beamter oder anderer Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes betroffen ist. 
 
(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des § 31a Abs. 1 wird einem Beamten oder 
anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes ein angemessener Ausgleich auch 
für Schäden infolge von Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die sich gegen 
die Bundesrepublik Deutschland richten, gewährt. 
 
(3) Ist ein Beamter oder anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an den Fol-
gen des schädigenden Ereignisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art verstor-
ben, wird ein angemessener Ausgleich gewährt 
 
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kindern, 
 
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten Kindern, wenn Hinterbliebe-

ne der in Nummer 1 bezeichneten Art nicht vorhanden sind. 
 
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der natürlichen Person gewährt, 
die der Beamte oder andere Angehörige des öffentlichen Dienstes im Versicherungs-
vertrag begünstigt hat. 
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(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 wird nur einmal gewährt. Wird 
er auf Grund derselben Ursache nach § 63b des Soldatenversorgungsgesetzes vor-
genommen, sind die Absätze 1 bis 3 nicht anzuwenden. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienstlicher Verwendung im Aus-
land anzuwenden, die im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Ge-
fangenschaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass der Geschädigte aus sons-
tigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des 
Dienstherrn entzogen ist. 
 
(6) Für den Schadensausgleich gelten § 31 Abs. 5 und § 31a Abs. 4 entsprechend. 
 
 
§ 44 Nichtgewährung von Unfallfürsorge 
 
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat. 
 
(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende Anordnung ohne gesetzli-
chen oder sonstigen wichtigen Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- 
oder Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, so kann ihm die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle die Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte 
ist auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen. 
 
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorgevorschriften wird im Falle des 
§ 22 Abs. 1 nicht gewährt. 
 
 
§ 45 Meldung und Untersuchungsverfahren 
 
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach diesem Gesetz entstehen kön-
nen, sind innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Un-
falles bei dem Dienstvorgesetzten des Verletzten zu melden. § 32 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann als gewährt, wenn der Unfall bei der für 
den Wohnort des Berechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde gemeldet 
worden ist. 
 
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur gewährt, wenn seit dem 
Unfall noch nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht 
wird, mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge begründenden Folge 
des Unfalles nicht habe gerechnet werden können, den Unfall zu melden. Die Mel-
dung muss, nachdem mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge be-
gründenden Folge des Unfalles gerechnet werden konnte oder das Hindernis für die 
Meldung weggefallen ist, innerhalb dreier Monate erfolgen. Die Unfallfürsorge wird in 
diesen Fällen vom Tage der Meldung an gewährt; zur Vermeidung von Härten kann 
sie auch von einem früheren Zeitpunkt ab gewährt werden. 
 
(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm von Amts wegen oder durch Mel-
dung der Beteiligten bekannt wird, sofort zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob der 
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Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Die Entscheidung ist dem Verlet-
zen oder seinen Hinterbliebenen bekannt zu geben. 
 
(4) Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 1 Satz 2 wird nur gewährt, wenn der Unfall der Be-
amtin innerhalb der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall 
anerkannt worden ist. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 2 Satz 2 ist 
innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Geburt an von den Sorgeberechtigten gel-
tend zu machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-Jahres-Frist am Tag 
der Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer 
Schädigung durch einen Dienstunfall der Mutter während der Schwangerschaft ge-
rechnet werden konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen ist, innerhalb 
von drei Monaten gestellt werden. 
 
 
§ 46 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 
 
(1) Der verletzte Beamte und seine Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienst-
unfalles gegen den Dienstherrn nur die in §§ 30 bis 43 a geregelten Ansprüche. Ist 
der Beamte nach dem Dienstunfall in den Dienstbereich eines anderen öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn versetzt worden, so richten sich die Ansprüche gegen diesen; 
das gleiche gilt in den Fällen des gesetzlichen Übertritts oder der Übernahme bei der 
Umbildung von Körperschaften. 
 
(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner gesetzlicher Vorschriften können 
gegen einen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
oder gegen die in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend gemacht 
werden, wenn der Dienstunfall durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer 
solchen Person verursacht worden ist. Jedoch findet das Gesetz über die erweiterte 
Zulassung von Schadensersatzansprüchen bei Dienst- und Arbeitsunfällen vom 7. 
Dezember 1943 (Reichsgesetzblatt I S. 674) Anwendung. 
 
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben unberührt. 
 
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach diesem Gesetz wegen eines 
Körper-, Sach- oder Vermögensschadens im Rahmen einer besonderen Auslands-
verwendung im Sinne des § 31 a gewährt werden, sind Geldleistungen anzurechnen, 
die wegen desselben Schadens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehören 
insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtungen gewährt oder veranlasst werden. Nicht anzurechnen 
sind Leistungen privater Schadensversicherungen, die auf Beiträgen der Beamten 
oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes beruhen. 
 
 
§ 46a (aufgehoben) 
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Abschnitt VI Übergangsgeld, Ausgleich 
 
 
§ 47 Übergangsgeld 
 
(1) Ein Beamter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, er-
hält als Übergangsgeld nach vollendeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache 
und bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle Jahr ihrer Dauer die Hälf-
te, insgesamt höchstens das Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
des Bundesbesoldungsgesetzes) des letzten Monats. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Das Übergangsgeld wird auch dann gewährt, wenn der Beamte im Zeitpunkt 
der Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. Maßgebend sind die Dienstbezü-
ge, die der Beamte im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte. 
 
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener hauptberuflicher entgeltli-
cher Tätigkeit im Dienste desselben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufga-
ben der Dienstherr übernommen hat, sowie im Falle der Versetzung die entspre-
chende Zeit im Dienste des früheren Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge liegende Beschäftigungszeit wird mit berücksichtigt. Zeiten mit einer 
Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, der 
dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 
 
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 
 
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne der §§ 28, 29 und 31 Abs. 1 Nr. 1 

des Bundesbeamtengesetzes oder des entsprechenden Landesrechts oder des 
§ 33 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes entlassen wird oder 

 
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 bewilligt wird oder 
 
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet wird oder 
 
4. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis oder mit der Ernennung 

zum Beamten auf Zeit entlassen wird. 
 
5. (aufgehoben) 
 
6. (aufgehoben) 
 
(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der Entlassung folgende Zeit 
wie die Dienstbezüge gezahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, 
in dem der Beamte die für sein Beamtenverhältnis bestimmte gesetzliche Altersgren-
ze erreicht hat. Beim Tode des Empfängers ist der noch nicht ausgezahlte Betrag 
den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen. 
 
(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sin-
ne des § 53 Abs. 7, verringert sich das Übergangsgeld um den Betrag dieser Ein-
künfte. 
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§ 47a Übergangsgeld für entlassene politische Beamte 
 
(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 36 des Bundesbeamtengesetzes 
oder des entsprechenden Landesrechts nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, er-
hält ein Übergangsgeld in Höhe von 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der er sich zur Zeit seiner 
Entlassung befunden hat. § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend. 
 
(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus 
dem er entlassen worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Mona-
ten, längstens für die Dauer von drei Jahren, gewährt. 
 
(3) § 47 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sin-
ne des § 53 Abs. 7, so verringern sich die in entsprechender Anwendung des § 4 des 
Bundesbesoldungsgesetzes fortgezahlten Bezüge und das Übergangsgeld um den 
Betrag dieser Einkünfte; § 63 Nr. 10 findet keine Anwendung. 
 
 
§ 48 Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 
 
(1) Beamte des Vollzugsdienstes, Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr und 
Beamte im Flugverkehrskontrolldienst, die vor Vollendung des fünfundsechzigsten 
Lebensjahres wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten 
neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe des Fünffachen der Dienstbezüge 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes) des letzten Monats, je-
doch nicht über 4091 Euro. Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünftel für 
jedes Jahr, das über das vollendete sechzigste Lebensjahr hinaus abgeleistet wird. 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhestand in 
einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird nicht neben einer einmaligen (Unfall-) 
Entschädigung im Sinne des § 43 gewährt. 
 
(2) Schwebt im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand gegen den Beamten ein Ver-
fahren auf Rücknahme der Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 48 des Bun-
desbeamtengesetzes oder dem entsprechenden Landesrecht zum Verlust der Beam-
tenrechte führen könnte, oder ist gegen den Beamten Disziplinarklage erhoben wor-
den, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens und 
nur gewährt werden, wenn kein Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten ist. Die 
disziplinarrechtlichen Vorschriften bleiben im Übrigen unberührt. 
 
(3) Der Ausgleich wird im Fall der Bewilligung von Urlaub bis zum Eintritt in den Ru-
hestand nach § 72e Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechen-
dem Landesrecht nicht gewährt. 
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Abschnitt VII Gemeinsame Vorschriften 
 
 
§ 49 Zahlung der Versorgungsbezüge 
 
(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge fest, bestimmt die Per-
son des Zahlungsempfängers und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung von Versorgungsbezügen 
aufgrund von Kannvorschriften. Sie kann diese Befugnisse, für Beamte des Bundes 
und der Länder im Einvernehmen mit dem für das Versorgungsrecht zuständigen 
Minister, auf andere Stellen übertragen. Die Länder können andere Zuständigkeiten 
bestimmen. 
 
(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungsbezügen aufgrund von 
Kannvorschriften dürfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalles getroffen werden; 
vorherige Zusicherungen sind unwirksam. Ob Zeiten aufgrund der §§ 10 bis 12 als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in der Regel bei der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis entschieden werden; diese Entscheidungen stehen 
unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. 
 
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten, die eine grundsätz-
liche, über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind von dem für das 
Versorgungsrecht zuständigen Minister zu treffen; Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, für die gleichen 
Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten. 
 
(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein 
Anspruch auf Verzugszinsen. 
 
(6) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle die Zahlung der Versorgungsbezüge von der Be-
stellung eines Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich dieses Gesetzes ab-
hängig machen. 
 
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat der Empfänger auf Verlangen der 
zuständigen Behörde ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf das die Überwei-
sung erfolgen kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kosten für die Gut-
schrift auf dem Konto des Empfängers trägt die die Versorgungsbezüge zahlende 
Stelle; bei einer Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein im Ausland geführtes 
Konto trägt der Versorgungsempfänger die Kosten und die Gefahr der Übermittlung 
der Versorgungsbezüge sowie die Kosten einer Meldung nach § 59 der Außenwirt-
schaftsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Konto-
führungs- oder Buchungsgebühren trägt der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere 
Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem Empfänger die Einrichtung oder 
Benutzung eines Kontos aus wichtigem Grund nicht zugemutet werden kann. 
 
(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die sich ergebenden Bruchtei-
le eines Cents unter 0,5 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen 
werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbestandteil 
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ist einzeln zu runden. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind bei der Berechnung 
von Leistungen nach den §§ 50a bis 50d die Regelungen des § 121 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden. 
 
(9) Beträge von weniger als 5 Euro sind nur auf Verlangen des Empfangsberechtig-
ten auszuzahlen. 
 
 
§ 50 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, jährliche Sonderzahlung 
 
(1) Auf den Familienzuschlag (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) finden die für die Beamten 
geltenden Vorschriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der Unterschiedsbetrag 
zwischen der Stufe 1 und der nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommenden 
Stufe des Familienzuschlages wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter 
Berücksichtigung der nach den Verhältnissen des Beamten oder Ruhestandsbeam-
ten für die Stufen des Familienzuschlages in Betracht kommenden Kinder neben 
dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder 
hat oder ohne Berücksichtigung der §§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes oder 
der §§ 3, 4 des Bundeskindergeldgesetzes haben würde; soweit hiernach ein An-
spruch auf den Unterschiedsbetrag nicht besteht, wird er neben dem Waisengeld 
gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Familienzuschlages zu berücksichtigen 
ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch 
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Unterschiedsbetrag 
auf die Anspruchsberechtigten nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu glei-
chen Teilen aufgeteilt. 
 
(2) gestrichen. 
 
(3) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für 
das erste Kind nach § 66 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn in 
der Person der Waise die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommen-
steuergesetzes erfüllt sind, Ausschlussgründe nach § 65 des Einkommensteuerge-
setzes nicht vorliegen, keine Person vorhanden ist, die nach § 62 des Einkommen-
steuergesetzes anspruchsberechtigt ist, und die Waise keinen Anspruch auf das Kin-
dergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. Der Ausgleichsbetrag 
gilt für die Anwendung der §§ 53 und 54 nicht als Versorgungsbezug. Im Falle des 
§ 54 wird er nur zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt. 
 
(4) Soweit der Bund oder die Länder durch Gesetz eine jährliche Sonderzahlung an 
Versorgungsberechtigte gewähren, darf diese im Kalenderjahr den monatlichen Ver-
sorgungsbezug nicht überschreiten. Das Gesetz hat die Zahlungsweise zu bestim-
men. Es kann festlegen, dass die Sonderzahlung an der allgemeinen Anpassung 
nach § 70 teilnimmt. Daneben kann für jedes Kind eines Versorgungsberechtigten 
ein Sonderbetrag bis zur Höhe von 25,56 Euro gewährt werden. 
 
(5) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften ist die jährliche 
Sonderzahlung nach Absatz 4 und eine entsprechende Leistung, die der Versor-
gungsberechtigte aus einer Erwerbstätigkeit oder zu seinen früheren Versorgungs-
bezügen erhält, entsprechend der gesetzlich bestimmten Zahlungsweise zu berück-
sichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvorschriften maßgebenden Höchst-
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grenzen erhöhen sich um den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und 
den Sonderbetrag nach Absatz 4 Satz 4. 
 
 
§ 50 a Kindererziehungszuschlag 
 
(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, er-
höht sich sein Ruhegehalt für jeden Monat einer ihm zuzuordnenden Kindererzie-
hungszeit um einen Kindererziehungszuschlag nach Maßgabe dieses Gesetzes. 
Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch) war und die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt ist. 
 
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats der Geburt und endet 
nach 36 Kalendermonaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem 
die Erziehung endet. Wird während dieses Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein 
weiteres Kind erzogen, für das ihm eine Kindererziehungszeit zuzuordnen ist, wird 
die Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um die Anzahl der Kalen-
dermonate der gleichzeitigen Erziehung verlängert. 
 
(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 
 
(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags entspricht für jeden Monat der Kinder-
erziehungszeit dem in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts. 
 
(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Betrag, der sich unter Berücksich-
tigung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der auf die Kindererziehungszeit ent-
fallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben würde, darf die 
Höchstgrenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze gilt der Betrag, der sich unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Rentenwerts nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch und des auf die Jahre der Kindererziehungszeit entfallenden Höchstwerts an 
Entgeltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch So-
zialgesetzbuch als Rente ergeben würde. 
 
(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher sein 
als das Ruhegehalt, das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes 
und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde. 
 
(7) Für die Anwendung des § 14 Abs. 3 sowie von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften gilt der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts. 
 
(8) Hat ein Beamter vor der Berufung in ein Beamtenverhältnis ein vor dem 1. Januar 
1992 geborenes Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Kindererziehungszeit zwölf Kalendermonate nach Ablauf des 
Monats der Geburt endet. Die §§ 249 und 249 a des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch gelten entsprechend. 
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§ 50 b Kindererziehungsergänzungszuschlag 
 
(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererziehungsergänzungszuschlag, 
wenn 
 
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Erziehung eines Kindes bis 

zur Vollendung des zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen 
Pflege eines pflegebedürftigen Kindes (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

 
a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind zusammentreffen oder 
 
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-

den, oder Zeiten nach § 50 d Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen, 
 
2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3 a Satz 2 des Sechsten Buches 

Sozialgesetzbuch besteht und 
 

3. dem Beamten die Zeiten nach § 50 a Abs. 3 zuzuordnen sind. 
 
Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für Zeiten gewährt, für die ein 
Kindererziehungszuschlag zusteht. 
 
(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags entspricht für jeden ange-
fangenen Monat, in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt waren, im Fall 
von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a dem in § 70 Abs. 3 a Satz 2 Buchstabe b des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts, im 
Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b einem Bruchteil in Höhe von 0,0208 des aktuel-
len Rentenwerts. 
 
(3) § 50 a Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass in Satz 1 neben den Kin-
dererziehungszuschlag der Kindererziehungsergänzungszuschlag und eine Leistung 
nach § 50 d Abs. 1 sowie bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in 
Satz 2 genannten Höchstwerts an Entgeltpunkten für jeden Monat der Zeiten nach 
den §§ 50 a und 50 b der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt. § 50 a Abs. 6 und 7 gilt 
entsprechend. 
 
 
§ 50 c Kinderzuschlag zum Witwengeld 
 
(1) Das Witwengeld nach § 20 Abs. 1 erhöht sich für jeden Monat einer nach § 50 a 
Abs. 3 zuzuordnenden Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das 
Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist 
Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt nicht bei Bezügen nach § 20 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 14 Abs. 4. 
 
(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes Verstorbenen zugeordnet, erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag 
anteilig mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das 
dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes, 
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sind der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalendermonate zugrunde zu legen, 
wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind 
später geboren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 50 a Abs. 2 Satz 1 ge-
nannten Zeitraums gewährt. Verstirbt das Kind vor der Vollendung des dritten Le-
bensjahres, ist der Kinderzuschlag anteilig zu gewähren. 
 
(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für jeden Monat der Kindererziehungs-
zeit, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 vom Hundert des 
in § 78 a Abs. 1 Satz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruch-
teils des aktuellen Rentenwerts. 
 
(4) § 50 a Abs. 7 und § 69 e Abs. 5 Satz 2 gelten entsprechend. 
 
 
§ 50 d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag 
 
(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
versicherungspflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig gepflegt 
hat, erhält er für die Zeit der Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt 
nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist. 
 
(2) Hat ein Beamter ein ihm nach § 50 a Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges 
Kind nicht erwerbsmäßig gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch), erhält er 
neben dem Pflegezuschlag einen Kinderpflegeergänzungszuschlag. Dieser wird 
längstens für die Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürftigen 
Kindes und nicht neben einem Kindererziehungsergänzungszuschlag oder einer 
Leistung nach § 70 Abs. 3 a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gewährt. 
 
(3) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der Vervielfältigung der nach § 166 
Abs. 2 in Verbindung mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für die 
Zeit der Pflege nach Absatz 1 ermittelten Entgeltpunkte mit dem aktuellen Renten-
wert. Die Höhe des Kinderpflegeergänzungszuschlags ergibt sich aus dem in § 70 
Abs. 3 a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be-
stimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts. 
 
(4) § 50 a Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 50a Abs. 5 gilt bei der Anwendung des 
Absatzes 2 mit der Maßgabe, dass bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle 
des in Satz 2 genannten Höchstwerts an Entgeltpunkten für jeden Monat berücksich-
tigungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt. 
 
 
§ 50 e Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen 
 
(1) Versorgungsempfänger, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhe-
stand treten, erhalten vorübergehend Leistungen entsprechend den §§ 50 a, 50 b 
und 50 d, wenn 
 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine Wartezeit für eine Rente der 

gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist, 
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2.  
a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 des Bundesbeamten-

gesetzes oder entsprechenden Landesrechts in den Ruhestand versetzt wor-
den sind oder 

 
b) sie wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getre-

ten sind und das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
 
3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch dem 

Grunde nach zustehen, jedoch vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgren-
ze noch nicht gewährt werden, 

 
4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht haben, 
 
5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezogen werden; die Einkünfte bleiben 

außer Betracht, soweit sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht überschrei-
ten. 

 
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht überschritten werden, der sich 
bei Berechnung des Ruhegehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hun-
dert ergibt. 
 
(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Versorgungs-
empfänger das 65. Lebensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn der Versorgungs-
empfänger 
 
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf 

des Tages vor dem Beginn der Rente, oder 
 

2. ein Erwerbseinkommen über durchschnittlich im Monat 325 Euro hinaus bezieht, 
mit Ablauf des Tages vor Beginn der Erwerbstätigkeit. 

 
(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeit-
punkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt 
gestellt, so wird die Leistung vom Beginn des Antragsmonats an gewährt. 
 
 
§ 51 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn bundesgesetzlich nicht ande-
res bestimmt ist, nur insoweit abgetreten oder verpfändet werden, als sie der Pfän-
dung unterliegen. 
 
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezügen kann der Dienstherr ein Auf-
rechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Ver-
sorgungsbezüge geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Versorgungsbe-
rechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher unerlaubter Hand-
lung besteht. 
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(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 18), auf Erstattung der Kosten des Heilverfahrens 
(§ 33) und der Pflege (§ 34), auf Unfallausgleich (§ 35) sowie auf eine einmalige Un-
fallentschädigung (§ 43) und auf Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43 a) 
können weder gepfändet noch abgetreten noch verpfändet werden. Forderungen des 
Dienstherrn gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder Darlehensgewährung so-
wie aus Überzahlungen von Dienst- oder Versorgungsbezügen können auf das Ster-
begeld angerechnet werden. 
 
 
§ 52 Rückforderung von Versorgungsbezügen 
 
(1) Wird ein Versorgungsberechtigter durch eine gesetzliche Änderung seiner Ver-
sorgungsbezüge mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die Unter-
schiedsbeträge nicht zu erstatten. 
 
(2) Im übrigen regelt sich die Rückforderung zuviel gezahlter Versorgungsbezüge 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der 
Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn 
der Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger ihn hätte erkennen müssen. 
Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen 
werden. 
 
(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als fünf Euro unterbleibt. Treffen 
mehrere Einzelbeträge zusammen, gilt die Grenze für die Gesamtrückforderung. 
 
(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des Versorgungsberechtigten auf 
ein Konto bei einem Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung erbracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle zu-
rück zu überweisen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht zurückfordert. Eine Ver-
pflichtung zur Rücküberweisung besteht nicht, soweit über den entsprechenden Be-
trag bei Eingang der Rückforderung bereits anderweitig verfügt wurde, es sei denn, 
dass die Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf 
den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener Forderungen verwenden. 
 
(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode des Versorgungsberechtigten 
zu Unrecht erbracht worden sind, haben die Personen, die die Geldleistungen in 
Empfang genommen oder über den entsprechenden Betrag verfügt haben, diesen 
Betrag der überweisenden Stelle zu erstatten, sofern er nicht nach Absatz 4 von dem 
Geldinstitut zurück überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine Rücküberweisung mit 
dem Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden Betrag bereits anderwei-
tig verfügt wurde, hat der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift 
der Personen, die über den Betrag verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber 
zu benennen. Ein Anspruch gegen die Erben bleibt unberührt. 
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§ 53 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Verwendungseinkommen 
 
(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen 
(Abs. 7), erhält er daneben seine Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in 
Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenze. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
 
1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 

Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, min-
destens ein Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils 
zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1, 

 
2. für Waisen vierzig vom Hundert des Betrages, der sich nach Nummer 1 unter 

Berücksichtigung des ihnen zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 
ergibt, 

 
3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst-

unfall beruht oder nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder ent-
sprechendem Landesrecht, in den Ruhestand getreten sind, bis zum Ablauf des 
Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, 71,75 vom Hundert der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der 
sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Höhe des Eineinhalb-
fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unterschiedsbetrages nach 
§ 50 Abs. sowie 325 EURO. 

 
(3) Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den jeweiligen Auszahlungsmonat um den 
nach § 67 Abs. 1 Satz 4 des Bundesbesoldungsgesetzes zu zahlenden Betrag zu 
erhöhen. Entsprechende Leistungen, die der Versorgungsberechtigte aus einer Er-
werbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen Auszahlungsmonat zu berücksichtigen. 
 
(4) (gestrichen) 
 
(5) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Betrag in Höhe von 20 vom 
Hundert seines jeweiligen Versorgungsbezuges (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht 
beim Bezug von Verwendungseinkommen, das mindestens aus derselben Besol-
dungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe berechnet wird, aus der 
sich auch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges in der Höhe 
vergleichbares Verwendungseinkommen gelten Satz 2 und Absatz 7 Satz 5 entspre-
chend. 
 
(6) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beamten oder früheren Ruhe-
standsbeamten, der Anspruch auf Versorgung nach § 38 hat, ist mindestens ein Be-
trag als Versorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung seiner Minderung der 
Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstunfalls dem Unfallausgleich entspricht. Das gilt 
nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem Bundesversorgungsge-
setz zusteht. 
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(7) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einschließlich 
Abfindungen, aus selbständiger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft. Nicht als Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädigungen, ein 
Unfallausgleich (§ 35) sowie Einkünfte aus Tätigkeiten, die nach Art und Umfang Ne-
bentätigkeiten im Sinne des § 42 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes entsprechen. Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, die auf Grund oder 
in entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht 
werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (§ 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Viertes Buch 
Sozialgesetzbuch). Die Berücksichtigung des Erwerbs- und des Erwerbsersatzein-
kommens erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträgen erzielt, 
ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt durch zwölf Kalendermonate, anzu-
setzen. 
 
(8) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte das fünfundsech-
zigste Lebensjahr vollendet, gelten die Absätze 1 bis 7 nur für Erwerbseinkommen 
aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist 
jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände, ausgenommen ist die Beschäfti-
gung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich eine Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Kör-
perschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder 
Zuschüssen oder in anderen Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, 
entscheidet auf Antrag der zuständigen Stelle oder des Versorgungsberechtigten das 
für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle. 
 
(9) Bezieht ein Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand neben seinen Versorgungsbezü-
gen Verwendungseinkommen nach Absatz 8, findet anstelle der Absätze 1 bis 8 § 53 
in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt ent-
sprechend für Hinterbliebene. 
 
(10) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- und Erwerbsersatz-
einkommen nach Absatz 7, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 8 ist, 
ruhen die Versorgungsbezüge um fünfzig vom Hundert des Betrages, um den sie 
und das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen. 
 
 
§ 54 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge 
 
(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (§ 53 Abs. 8) an neuen 
Versorgungsbezügen 
 
1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, 
 
2. eine Witwe oder Waise aus der Verwendung des verstorbenen Beamten oder 

Ruhestandsbeamten Witwengeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung, 
 
3. eine Witwe Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, 
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so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die früheren Versorgungsbezüge nur 
bis zum Erreichen der in Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf 
die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren Versorgung zurückbleiben. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
 
1. für Ruhestandsbeamte (Abs. 1 Nr. 1) das Ruhegehalt, das sich unter Zugrunde-

legung der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das frühere 
Ruhegehalt berechnet, ergibt, zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 
Abs. 1, 

 
2. für Witwen und  

 
3. (Abs. 1 Nr. 2) das Witwen- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach 

Nr. 1 ergibt, zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1, 
 
4. für Witwen (Abs. 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, in den Fällen des § 36 fünfund-

siebzig vom Hundert, in den Fällen des § 37 achtzig vom Hundert, der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich 
das dem Witwengeld zugrunde liegende Ruhegehalt bemisst, zuzüglich des Un-
terschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1, 

 
Ist bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versor-
gungsbezug das Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist das für die Höchstgren-
ze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzuset-
zen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwengeld zugrunde 
liegende Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend 
dieser Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhegehalt mindes-
tens ein Ruhegehaltssatz von 71,75 vom Hundert zugrunde zu legen ist. Ist bei ei-
nem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug 
der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in 
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gemindert, ist der für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in sinngemäßer Anwendung dieser 
Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 der Ruhege-
haltssatz des dem Witwengeld zugrunde liegenden Ruhegehaltes nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung gemindert, ist die Höchstgrenze entsprechend dieser Vorschrift zu berech-
nen, wobei der zu vermindernde Ruhegehaltssatz mindestens 71,75 vom Hundert 
beträgt. 
 
(3) Im Falle des Abs. 1 Nr. 3 ist neben dem neuen Versorgungsbezug mindestens ein 
Betrag in Höhe von zwanzig vom Hundert des früheren Versorgungsbezuges zu be-
lassen. 
 
(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf Witwengeld oder eine ähnli-
che Versorgung, so erhält er daneben sein Ruhegehalt zuzüglich des Unterschieds-
betrages nach § 50 Abs. 1 nur bis zum Erreichen der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 sowie 
Satz 3 und 5 bezeichneten Höchstgrenze. Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter 
seinem Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 sowie ei-
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nes Betrages in Höhe von zwanzig vom Hundert des neuen Versorgungsbezuges 
zurückbleiben. 
(5) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
 
§ 55 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten 
 
(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als Renten gelten 
 
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, 
 
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung für Ange-

hörige des öffentlichen Dienstes, 
 
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei ein dem Unfallausgleich 

(§ 35) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um 10 vom Hundert ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz unberücksichtigt, 

 
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder aus einer 

befreienden Lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf Grund eines Be-
schäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst mindestens die Hälfte der Zu-
schüsse geleistet hat. 

 
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder 
wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, 
so tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu 
zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstattung oder eines sonstigen 
Kapitalbetrages ist der sich bei einer Verrentung ergebende Betrag zugrunde zu le-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei Monaten nach 
Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an den Dienst-
herrn abführt. Zu den Renten und den Leistungen nach Nummer 4 rechnet nicht der 
Kinderzuschuss. Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf 
§ 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuches oder § 1 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unberücksichtigt. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
 
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Unter-

schiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 ergeben würde, wenn der Berechnung zu-
grunde gelegt werden 

 
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Endstufe der Besoldungsgrup-

pe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, 
 
b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollendeten siebzehnten Lebens-

jahr bis zum Eintritt des Versorgungsfalles zuzüglich der Zeiten, um die sich 
die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berücksichtigten 
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Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit nach 
Eintritt des Versorgungsfalles, abzüglich von Zeiten nach § 12 a, 
 

2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zuzüglich des Unterschiedsbetra-
ges nach § 50 Abs. 1, für Waisen der Betrag, der sich als Waisengeld zuzüglich 
des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1, wenn dieser neben dem Waisen-
geld gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt nach Nr. 1 ergeben würde. 

 
Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt 
nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt 
in sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei einem an der Ru-
hensregelung beteiligten Versorgungsbezug der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 gelten-
den Fassung gemindert, ist der für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz 
in sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. 
 
(3) Als Renten im Sinne des Abs. 1 gelten nicht 
 
1. bei Ruhestandsbeamten (Abs. 2 Nr. 1) Hinterbliebenenrenten aus einer Beschäf-

tigung oder Tätigkeit des Ehegatten, 
 
2. bei Witwen und Waisen (Abs. 2 Nr. 2) Renten aufgrund einer eigenen Beschäfti-

gung oder Tätigkeit. 
 
(4) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 bleibt außer Ansatz der Teil der Rente (Abs. 1), 
der 
 
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund freiwilliger Weiterversicherung 

oder Selbstversicherung zu den gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich 
die Rente nach Werteinheiten berechnet, dem Verhältnis der Werteinheiten für 
freiwillige Beiträge zu der Summe der Werteinheiten für freiwillige Beiträge, 
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder, wenn sich die Rente nach 
Entgeltpunkten berechnet, dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträ-
ge zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Er-
satzzeiten, Zurechnungszeiten und Anrechnungszeiten entspricht, 

 
2. auf einer Höherversicherung beruht. 
 
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zu-
schüsse in dieser Höhe geleistet hat. 
 
(5) Bei Anwendung des § 53 ist von der nach Anwendung der Absätze 1 bis 4 ver-
bleibenden Gesamtversorgung auszugehen. 
 
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen mit einer Rente ist zu-
nächst der neuere Versorgungsbezug nach den Absätzen 1 bis 4 und danach der 
frühere Versorgungsbezug unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versor-
gungsbezugs nach § 54 zu regeln. Der hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug 
ist unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach den 
Absätze 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der Höchstgrenze nach Abs. 2 ist hier-
bei die Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalles zu berücksichtigen. 
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(7) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entsprechende wiederkehrende 
Geldleistungen gleich, die auf Grund der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystemen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geleistet 
werden oder die von einem ausländischen Versicherungsträger nach einem für die 
Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder überstaatlichen Abkommen 
gewährt werden. 
 
 
§ 56 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung zwischen-
staatlicher und überstaatlicher Verwendung 
 
(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein 
deutsches Ruhegehalt in Höhe des Betrages, um den die Summe aus der genannten 
Versorgung und dem deutschen Ruhegehalt die in Absatz 2 genannte Höchstgrenze 
übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des Betrages, der einer Minderung des Hun-
dertsatzes von 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Dienst entspricht; der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 ruht in Höhe von 2,39167 
vom Hundert für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst. § 14 
Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in 
voller Höhe, wenn der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die Höchstversor-
gung aus seinem Amt bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
erhält. Bei der Anwendung des Satzes 1 wird die Zeit, in welcher der Beamte, ohne 
ein Amt bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung auszuüben, 
dort einen Anspruch auf Vergütung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhege-
haltsansprüche erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst 
gerechnet; entsprechendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Berech-
nung des Ruhegehaltes wie Dienstzeiten berücksichtigt werden. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 54 Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenzen sinnge-
mäß, wobei diese im Monat Dezember nicht zu verdoppeln sind; dabei ist als Ruhe-
gehalt dasjenige deutsche Ruhegehalt zugrunde zu legen, das sich unter Einbezie-
hung der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der Grund-
lage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der nächsthöheren Be-
soldungsgruppe ergibt. 
 
(3) Verzichtet der Beamte oder Ruhestandsbeamte bei seinem Ausscheiden aus 
dem öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
auf eine Versorgung oder wird an deren Stelle eine Abfindung, Beitragserstat­tung 
oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so findet Absatz 1 mit der Maßgabe An-
wendung, dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der vom Leistungsträger 
ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt die Zahlung eines Kapitalbetrages, weil kein An-
spruch auf laufende Versorgung besteht, so ist der sich bei einer Verrentung des Ka-
pitalbetrages ergebende Betrag zugrunde zu legen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Beam-
te oder Ruhestandsbeamte innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Verwen-
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dung oder der Berufung in das Beamtenverhältnis den Kapitalbetrag zuzüglich der 
hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt. 
 
(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor seinem Ausscheiden aus 
dem zwischenstaatlichen oder überstaatlichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder 
mittelbar Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrichtung diesen durch Aufrechnung oder in anderer Form ver-
ringert, ist die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten Kapitalbetrages zu 
leisten. 
 
(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten oder Ruhestandsbeamten 
Hinterbliebenenbezüge von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung, ruht ihr deutsches Witwengeld und Waisengeld in Höhe des Betrages, der sich 
unter Anwendung der Absätze 1 und 2 nach dem entsprechenden Anteilsatz ergibt. 
Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, Absatz 3, 4 und 6 finden entsprechende Anwen-
dung. 
 
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung gewährte Versorgung nicht übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist min-
destens ein Betrag in Höhe von zwanzig vom Hundert seines deutschen Ruhege-
halts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die Unterschreitung der Mindestbelassung 
darauf beruht, dass 
 
1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Betrages ruht, der eine Minderung des 

Vomhundertsatzes um 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Dienst entspricht, oder 

 
2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist. 
 
(7) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 
 
§ 57 Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung 
 
(1) Sind Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung nach § 1587 b 
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches durch Entscheidung des Familiengerichts 
begründet worden, werden nach Wirksamkeit dieser Entscheidung die Versorgungs-
bezüge des verpflichteten Ehegatten und seiner Hinterbliebenen nach Anwendung 
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um den nach Absatz 2 oder 3 
berechneten Betrag gekürzt. Das Ruhegehalt, das der verpflichtete Ehegatte im Zeit-
punkt der Wirksamkeit der Entscheidung des Familiengerichts über den Versor-
gungsausgleich erhält, wird erst gekürzt, wenn aus der Versicherung des berechtig-
ten Ehegatten eine Rente zu gewähren ist. Das einer Vollwaise zu gewährende Wai-
sengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der gesetzlichen Rentenversiche-
rungen die Voraussetzungen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Versiche-
rung des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind. 
 
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich aus dem Monatsbetrag 
der durch die Entscheidung des Familiengerichts begründeten Anwartschaften. Die-
ser Monatsbetrag erhöht oder vermindert sich bei einem Beamten um die Vomhun-
dertsätze der nach dem Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ru-
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hestand eingetretenen Erhöhungen oder Verminderungen der beamtenrechtlichen 
Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Ein-
tritts in den Ruhestand an, bei einem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem Ende 
der Ehezeit an, erhöht oder vermindert sich der Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in 
dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert. 
 
(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisengeld berechnet sich aus dem 
Kürzungsbetrag nach Abs. 2 für das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder 
hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre, nach 
den Anteilsätzen des Witwen- oder Waisengeldes. 
 
(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder nach entsprechendem bishe-
rigen Recht und eine Abfindungsrente nach bisherigem Recht (§ 153 des Bundesbe-
amtengesetzes und entsprechende Vorschriften) werden nicht gekürzt. 
 
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des § 5 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105) steht die 
Zahlung des Ruhegehalts des verpflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkend oder 
erst nachträglich bekannt werdender Rentengewährung an den berechtigten Ehegat-
ten unter dem Vorbehalt der Rückforderung. 
 
 
§ 58 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 
 
(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 57 kann von dem Beamten oder 
Ruhestandsbeamten ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages an 
den Dienstherrn abgewendet werden. 
 
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der aufgrund der Entscheidung 
des Familiengerichts nach § 1587 b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Be-
gründung der Anwartschaft auf die bestimmte Rente zu leisten gewesen wäre, erhöht 
oder vermindert um die Hundertsätze der nach dem Tage, an dem die Entscheidung 
des Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der Zahlung des Kapitalbetrages 
eingetretenen Erhöhungen oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand an, bei einem Ruhestandsbeamten von dem Tage an, an dem die 
Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, erhöht oder vermindert sich der Ka-
pitalbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung von Ru-
hens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungs-
bezüge erhöht oder vermindert. 
 
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung der Versorgungsbezüge in 
dem entsprechenden Verhältnis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monats-
betrag der Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhegehaltes nicht unterschreiten. 
 
 
§ 59 Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung 
 
(1) Ein Ruhestandsbeamter, 
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1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen 
Tat eine Entscheidung ergangen ist, die nach § 48 des Bundesbeamtengesetzes 
oder entsprechendem Landesrecht zum Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, 
oder 

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen Tat 
durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes im ordentli-
chen Strafverfahren 

 
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 

oder 
 
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, 

Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesver-
rat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von 
mindestens sechs Monaten 

 
verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung seine Rechte als 
Ruhestandsbeamter. Entsprechendes gilt, wenn der Ruhestandsbeamte aufgrund 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundge-
setzes ein Grundrecht verwirkt hat. 
 
(2) Die §§ 50 und 51 des Bundesbeamtengesetzes oder das entsprechende Landes-
recht finden entsprechende Anwendung. 
 
 
§ 60 Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Beru-
fung 
 
Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vorschriften der §§ 39 und 45 Abs. 1 
des Bundesbeamtengesetzes oder des entsprechenden Landesrechts einer erneu-
ten Berufung in das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht nach, obwohl er auf die Fol-
gen eines solchen Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, so verliert er für 
diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste Dienstbehörde stellt den Verlust 
der Versorgungsbezüge fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch nicht 
ausgeschlossen. 
 
 
§ 61 Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung 
 
(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungsbezüge erlischt 
 
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt, 
 
2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie sich verheiratet, 
 
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie das achtzehnte 

Lebensjahr vollendet, 
 
4. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich die-

ses Gesetzes im ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbrechens zu Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die 
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nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demo-
kratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Si-
cherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt 
worden ist, mit der Rechtskraft des Urteils. 
 

Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht ver-
wirkt hat. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt § 41 sinngemäß. Die 
§§ 50 und 51 des Bundesbeamtengesetzes oder das entsprechende Landesrecht 
finden entsprechende Anwendung. 
 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres auf Antrag 
gewährt, solange die in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a, b und d, Nr. 3 und 
Abs. 5 Satz 1, 2 und 4 des Einkommensteuergesetzes genannten Voraussetzungen 
gegeben sind. Im Falle einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung im 
Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes wird das Waisen-
geld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens dem Grunde nach gewährt; 
soweit ein eigenes Einkommen der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisengel-
des (§ 14 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte 
auf das Waisengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 ange-
rechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird über das siebenundzwanzigste Lebens-
jahr hinaus nur gewährt, wenn 
 
1. die Behinderung bei Vollendung des siebenundzwanzigsten Lebensjahres be-

standen hat oder bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5 des Einkommensteuergeset-
zes ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise sich in verzögerter 
Schul- oder Berufsausbildung befunden hat, und 

 
2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte oder früherer Ehegatte ihr 

keinen ausreichenden Unterhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unter-
haltspflichtig ist und sie nicht unterhält. 

 
(3) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der 
Anspruch auf Witwengeld wieder auf; ein von der Witwe infolge Auflösung der Ehe 
erworbener neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist auf das Wit-
wengeld und den Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in 
Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder wird an 
ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung gezahlt, ist der 
Betrag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe steht die 
Nichtigerklärung gleich. 
 
 
§ 62 Anzeigepflicht 
 
(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versorgungsbezüge anweisenden Stelle 
(Regelungsbehörde) oder der die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse jede Ver-
wendung eines Versorgungsberechtigten unter Angabe der gewährten Bezüge, 
ebenso jede spätere Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung sowie die 
Gewährung einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen. 
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(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, der Regelungsbehörde oder der die 
Versorgungsbezüge zahlenden Kasse 
 
1. die Verlegung des Wohnsitzes 
 
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach §§ 10, 14 Abs. 5, §§ 14 a, 22 

Abs. 1 Satz 2 und §§ 47, 47a sowie den §§ 53 bis 56 und 61 Abs. 2 
 
3. die Witwe auch die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) sowie im Falle der 

Auflösung der neuen Ehe den Erwerb und jede Änderung eines neuen Versor-
gungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruchs (§ 61 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz), 

 
4. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses oder ei-

nes privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen 
des § 47 Abs. 5 und des § 47 a, 

 
5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-

buch in den Fällen des § 12b sowie im Rahmen der §§ 50 a bis 50 e 
 
unverzüglich anzuzeigen. 
 
Auf Verlangen der Regelungsbehörde ist der Versorgungsberechtigte verpflichtet, 
Nachweise vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, 
die für die Versorgungsbezüge erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen. 
 
(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach Abs. 2 Nr. 2 und 3 auferlegten 
Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder teilweise 
auf Zeit oder auf Dauer entzogen werden. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse 
kann die Versorgung ganz oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschei-
dung trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
 
 
§ 62 a Mitteilungspflicht für den Versorgungsbericht 
 
Öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Bundesdatenschutzgesetzes, 
die Dienstvorgesetzte im Sinne des § 3 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetz oder ent-
sprechendem Landesrecht sind, übermitteln dem Bundesministerium des Innern für 
die Erstellung des Berichtes der Bundesregierung über die Entwicklung der Versor-
gungsleistungen erforderlichen Daten 
 
1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Hauptdiagnoseklassen und 
 
2. zur Person und letzten Beschäftigung des Betroffenen, die zur statistischen Aus-

wertung erforderlich sind. 
 
Soweit entsprechende Daten nicht vorliegen, können bei anderen als den in Satz 1 
genannten Stellen, insbesondere solchen, die mit der ärztlichen Begutachtung beauf-
tragt wurden, Angaben zu Gründen einer Versetzung in den Ruhestand erhoben 
werden. 
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§ 63 Anwendungsbereich 
 
Für die Anwendung des Abschnitts VII gelten  
 
1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 als Ruhegehalt, 
 
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38 als Ruhegehalt, außer für die Anwendung des 

§ 59, 
 
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 als Witwen- oder Waisengeld, 
 
4. ein Unterhaltsbeitrag nach § 41, § 61 Abs. 1 Satz 3 als Witwen- oder Waisen-

geld, außer für die Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, Satz 2, 
 
5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 1, § 40 als Witwengeld, 
 
6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 als Witwengeld, außer für die An-

wendung des § 57, 
 
7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 23 Abs. 2 als Waisengeld, 
 
7a.  ein Unterhaltsbeitrag nach § 38 a als Waisengeld, 
 
8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 50 des Bundesbeamtengesetzes und entsprechen-

dem Landesrecht, §§ 59, 61 Abs. 1 Satz 4 und § 68 als Ruhegehalt, Witwen- o-
der Waisengeld, 

 
9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder einer entspre-

chenden gesetzlichen Vorschrift nicht im Amt befindlichen Richter und Mitglieder 
einer obersten Rechnungsprüfungsbehörde als Ruhegehalt, 

 
10. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesol-

dungsgesetzes gewährt werden, als Ruhegehalt; 
 
die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als Ruhestandsbeamte, Witwen 
oder Waisen. 
 
 
Abschnitt VIII Sondervorschriften 
 
 
§ 64 Entzug von Hinterbliebenenversorgung 
 
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von Hinterbliebenenversorgung die 
Versorgungsbezüge auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt ha-
ben; § 41 gilt sinngemäß. Die diese Maßnahme rechtfertigenden Tatsachen sind in 
einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidliche Vernehmung von 
Zeugen und Sachverständigen zulässig und der Versorgungsberechtigte zu hören 
ist. Die Länder können andere Zuständigkeiten bestimmen. 
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(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt. 
 
 
§ 65 Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 
 
Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst (§ 53 Abs. 8) verwendet, so 
sind ihre Bezüge aus dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbe-
züge zu bemessen. Das gleiche gilt für eine aufgrund der Beschäftigung zu gewäh-
rende Versorgung. 
 
 
Abschnitt IX Versorgung besonderer Beamtengruppen 
 
 
§ 66 Beamte auf Zeit 
 
(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die 
Vorschriften für die Versorgung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebe-
nen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn Jahren zu-
rückgelegt haben, beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer 
Amtszeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit fünfunddreißig vom Hundert der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beam-
ter auf Zeit um 1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum 
Höchstruhegehaltssatz von 71,75 vom Hundert. Als Amtszeit rechnet hierbei auch 
die Zeit bis zur Dauer von fünf Jahren, die ein Beamter auf Zeit im einstweiligen Ru-
hestand zurückgelegt hat. § 14 Abs. 3 findet Anwendung. Die Sätze 1 bis 3 finden 
auf zu Beamten auf Zeit ernannte Militärgeistliche keine Anwendung. 
 
(3) Ein Übergangsgeld nach § 47 wird nicht gewährt, wenn der Beamte auf Zeit einer 
gesetzlichen Verpflichtung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis weiterzuführen, nicht nachkommt. 
 
(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit sein bisheriges Amt unter 
erneuter Berufung als Beamter auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende 
Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes das Beamtenverhältnis als 
nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend für Beamte auf Zeit, die aus ihrem bis-
herigen Amt ohne Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges Amt unter 
erneuter Berufung als Beamter auf Zeit gewählt werden. 
 
(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen gelten die §§ 15, 26 
entsprechend. 
 
(6) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Wahlbeamten 
auf Zeit ist § 14 Abs. 3 Satz 3 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf seiner Amts-
zeit sein Amt weitergeführt hatte, obwohl er nicht gesetzlich dazu verpflichtet war und 
mit Ablauf seiner Amtszeit bereits eine Versorgungsanwartschaft erworben hatte. 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 findet in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung An-
wendung. 
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(7) § 53 Abs. 10 gilt entsprechend für Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand. 
 
(8) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, erhält er bis zum Ablauf seiner Amts-
zeit, bei einem vorherigen Eintritt in den Ruhestand oder der Entlassung längstens 
bis zu diesem Zeitpunkt, Versorgung mit der Maßgabe, dass das Ruhegehalt wäh-
rend der ersten fünf Jahre 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen aus der Endstu-
fe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur Zeit seiner Abwahl befunden 
hat, beträgt. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um die Zeit, in der 
ein Wahlbeamter auf Zeit Versorgung nach Satz 1 erhält, bis zu fünf Jahren; das 
Höchstruhegehalt nach Absatz 2 darf nicht überschritten werden. 
 
(9) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit nach Vollendung des siebzehnten 
Lebensjahres durch eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbildung außerhalb 
der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse erworben hat, die für die Wahrneh-
mung des Amtes förderlich sind, können bis zu einer Gesamtzeit von vier Jahren als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschul- oder Hochschulaus-
bildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. § 49 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 
 
§ 67 Professoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Ober-
ingenieure, Wissenschaftliche und Künstlerische Assistenten mit Bezügen 
nach § 77 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie Professoren und 
hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen mit 
Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W 
 
(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Professoren an Hochschulen und 
Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche und künst-
lerische Assistenten mit Bezügen nach § 77 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes 
und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nachfol-
gend nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versorgung der zu Beam-
ten ernannten Professoren und der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen mit Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W 
und ihre Hinterbliebenen. 
 
(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Professoren und Hochschuldozenten, 
Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten 
nach der Habilitation dem Lehrkörper einer Hochschule angehört haben. Als ruhe-
gehaltfähig gilt auch die zur Vorbereitung für die Promotion benötigte Zeit bis zu zwei 
Jahren. Die in einer Habilitationsordnung vorgeschriebene Mindestzeit für die Erbrin-
gung der Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher 
Leistungen kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden; soweit die 
Habilitationsordnung eine Mindestdauer nicht vorschreibt, sind bis zu drei Jahre be-
rücksichtigungsfähig. Die nach erfolgreichem Abschluss eines Hochschulstudiums 
vor der Ernennung zum Professor oder Hochschuldozenten, Oberassistenten, Ober-
ingenieure, wissenschaftliche und künstlerische Assistenten liegende Zeit einer 
hauptberuflichen Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben wurden, die 
für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, soll im Falle des § 44 Abs. 1 Nr. 4 
Buchst. c des Hochschulrahmengesetzes als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden; 
im übrigen kann sie bis zu fünf Jahren in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälf-
te als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 können in der Regel 



53 

 

insgesamt nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. 
Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem Teil 
als ruhegehaltfähig werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen 
Arbeitszeit entspricht. 
 
(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach Abs. 2 sowie aufgrund der §§ 10 
bis 12 in der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden. 
Diese Entscheidungen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechts-
lage, die ihnen zugrunde liegt. 
 
(4) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche und 
künstlerische Assistenten beträgt das Übergangsgeld abweichend von § 47 Abs. 1 
Satz 1 für ein Jahr Dienstzeit das Einfache, insgesamt höchstens das Sechsfache 
der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes) des letz-
ten Monats. 
 
 
§ 68 Ehrenbeamte 
 
Erleidet der Ehrenbeamte einen Dienstunfall (§ 31), so hat er Anspruch auf ein Heil-
verfahren (§ 33). Außerdem kann ihm Ersatz von Sachschäden (§ 32) und von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle, für Ehrenbeamte des 
Bundes und der Länder im Einvernehmen mit dem für das Versorgungsrecht zustän-
digen Ministerium oder der von ihm bestimmten Stelle, ein nach billigem Ermessen 
festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche gilt für seine Hinter-
bliebenen. 
 
 
Abschnitt X Vorhandene Versorgungsempfänger und Versorgungsfälle ab 1. 
Januar 2002 
 
 
§ 69 Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1977 vorhan-
dene Versorgungsempfänger 
 
(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhestandsbeam-
ten, entpflichteten Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungs-
empfänger regeln sich, sofern der Versorgungsfall oder die Entpflichtung vor dem 1. 
Januar 1977 eingetreten oder wirksam geworden ist, nach dem bis zum 31. Dezem-
ber 1976 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben: 
 
1. Die Witwenabfindung richtet sich nach diesem Gesetz. 
 
2. Die §§ 3, 9, 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 33, 34, 42 Satz 2, §§ 49 bis 50 a, 51, 52, 

55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 und Abs. 2 bis 8, §§ 57 bis 65, 69 e Abs. 3 und 4 sowie § 
70 dieses Gesetzes sind anzuwenden. § 6 Abs. 1 Satz 5, § 10 Abs. 2, § 14a Abs. 
1, 3 und 4, § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 56 sind in der bis zum 31. Dezember 
1991 geltenden Fassung anzuwenden. § 14a Abs. 2 und die §§ 53 und 54 sind in 
der am 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwenden. In den Fällen der §§ 
140 und 141a des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung vom 28. Juli 1972 
(BGBl. I S. 1288) oder des entsprechenden Landesrechts richten sich die ruhe-
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gehaltfähigen Dienstbezüge und der Ruhegehaltssatz nach den §§ 36 und 37 in 
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung; § 69 e Abs. 3 und 4 ist in 
diesen Fällen nicht anzuwenden. Ist in den Fällen des § 54 dieses Gesetzes die 
Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht für den 
Versorgungsempfänger günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 31. 
Dezember 1976 eine weitere Versorgung besteht. Solange ein über den 1. Janu-
ar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert, finden, wenn 
dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist, die §§ 53 und 53a in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längstens für weitere sieben Jahre 
vom 1. Januar 1999 an, mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

 
a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezem-

ber 1976 geltenden Recht für den Versorgungsempfänger günstiger, verbleibt 
es dabei, solange ein über den 31. Dezember 1976 hinaus bestehendes Be-
schäftigungsverhältnis andauert. 

 
b) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezem-

ber 1991 geltenden Recht günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 
31. Dezember 1991 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert. 

 
c) Bei der Anwendung des § 53a Absatz 1 Satz 1 treten an die Stelle der dort 

genannten Vorschriften die entsprechenden Vorschriften des bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden Rechts. 

 
d) § 53 a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 über diesen Zustand 

hinaus bestehende Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestandsbeamten 
andauert. 

 
3. Die Mindestversorgungsbezüge (§ 14 Abs. 4 Satz 2 und 3) und die Mindestun-

fallversorgungsbezüge bestimmen sich nach diesem Gesetz. 
 
4. Als Ruhegehalt im Sinne der §§ 53 bis 58, 62 und 65 gelten auch die Bezüge der 

entpflichteten beamteten Hochschullehrer; die Empfänger dieser Bezüge gelten 
als Ruhestandsbeamte. Die Bezüge der entpflichteten beamteten Hochschulleh-
rer gelten unter Hinzurechnung des dem Entpflichteten zustehenden, mindestens 
des zuletzt zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeldpauschale) als Höchst-
grenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes und als ruhegeh-
altfähige Dienstbezüge im Sinne des § 53 a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung. § 65 gilt nicht nur für entpflichtete Hochschullehrer, die 
die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung innegehabten Stelle vertre-
tungsweise wahrnehmen. 

 
5. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach 

dem 31. Dezember 1976 und vor dem 1. Januar 1992 verstorben ist, richten sich 
nach diesem Gesetz in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung, je-
doch nur unter Zugrundelegung des bisherigen Ruhegehaltes; § 22 Abs. 1 Satz 2 
und 55 Abs. 4 finden in der ab 1. Januar 1992 geltenden Fassung dieses Geset-
zes Anwendung. § 53 findet Anwendung. § 53 findet, wenn dies für den Versor-
gungsempfänger günstiger ist, in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, Anwen-
dung, solange ein über den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungs-
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verhältnis andauert. § 53 findet, wenn dies für den Versorgungsempfänger güns-
tiger ist, in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung, so-
lange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehendes Beschäftigungsver-
hältnis, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, andauert. § 
26 dieses Gesetzes ist auch auf Hinterbliebene eines früheren Beamten auf Le-
benszeit oder auf Widerruf anwendbar, dem nach dem bis zum 31. Dezember 
1976 geltenden Recht ein Unterhaltsbeitrag bewilligt war oder hätte bewilligt 
werden können. Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers, 
der nach dem 31. Dezember 1976 und vor dem 1. Januar 1992 verstorben ist, 
gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung ent-
sprechend. 

 
6. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach 

dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, regeln sich nach diesem Gesetz jedoch 
unter Zugrundelegung des bisherigen Ruhegehaltes; § 56 findet in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. Für die Hinterbliebenen ei-
nes entpflichteten Hochschullehrers, der nach dem 31. Dezember 1976 verstor-
ben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 entsprechend. 

 
(2) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen früheren Beamten, früheren Ruhe-
standsbeamten und ihre Hinterbliebenen gelten die §§ 38, 41 und 61 Abs. 1 Satz 3; 
§ 82 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. Für 
eine sich danach ergebende Versorgung gelten die Vorschriften des Absatzes 1, wo-
bei § 38 Abs. 4 Satz 3 und § 38 Abs. 5 anzuwenden sind. 
 
(3) Haben nach bisherigem Recht Versorgungsbezüge nicht zugestanden, werden 
Zahlungen nur auf Antrag gewährt, und zwar vom Ersten des Monats, in dem der 
Antrag gestellt worden ist. Anträge, die bis zum 31. Dezember 1977 gestellt wurden, 
gelten als am 1. Januar 1977 gestellt. 
 
(4) Absatz 1 Nr. 2 Satz 3 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 
2002 folgenden Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten 
Zeitpunkt sind die §§ 14 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, §§ 53 und 54 dieses Ge-
setzes anzuwenden. 
 
 
§ 69 a Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1992 vorhan-
dene Versorgungsempfänger 
 
Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhestandsbeamten, 
entpflichteten Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfän-
ger regeln sich, sofern der Versorgungsfall oder die Entpflichtung nach dem 31. De-
zember 1976 eingetreten oder wirksam geworden ist, nach dem bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben: 
 
1. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis § 50 a, §§ 52, 55 Abs. 1 Satz 3 

bis 7 und Abs. 2 bis 8, §§ 61, 62 und 69 e Abs. 3, 4 und 6 dieses Gesetzes sind 
anzuwenden. § 14 a Abs. 2 und die §§ 53 und 54 sind in der am 1. Januar 2002 
geltenden Fassung anzuwenden. 
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2. Solange ein über den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsver-
hältnis andauert, finden, wenn dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist, 
die §§ 53 und 53 a in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längs-
tens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, mit folgenden Maßgaben 
Anwendung: 

 
a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezem-

ber 1991 geltenden Recht günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 
31. Dezember 1991 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert. 

 
b) Bei der Anwendung des § 53 a Absatz 1 Satz 1 treten an die Stelle der dort 

genannten Vorschriften die entsprechenden Vorschriften des bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden Rechts. 

 
c) § 53 a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 über diesen Zustand 

hinaus bestehende Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestandsbeamten 
andauert. 

 
3. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach 

dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, regeln sich nach den ab dem 1. Januar 
1992 geltenden Vorschriften, jedoch unter Zugrundelegung des bisherigen Ru-
hegehaltes. § 56 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung 
Anwendung. Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers, der 
nach dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 entsprechend. 

 
4. § 69 Abs. 1 Nr. 3 gilt entsprechend. 
 
5. Nummer 1 Satz 2 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 

2002 folgenden Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genann-
ten Zeitpunkt sind § 14 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 sowie die §§ 53 und 54 
dieses Gesetzes anzuwenden. 

 
 
§ 69 b Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 1997 bewilligte Freistellungen 
und eingetretene Versorgungsfälle 
 
(1) § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 4 Satz 4 
gelten nicht für Freistellungen, die vor dem 1. Juli 1997 bewilligt und angetreten wor-
den sind. 
 
(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juli 1997 eingetreten sind, finden § 5 Abs. 2, 
§ 12 Abs. 1 Nr. 1, § 13 Abs. 1 Satz 1, § 36 Abs. 2 und § 66 Abs. 7 in der bis zum 30. 
Juni 1997 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hin-
terbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers. Ver-
sorgungsempfänger, die am 28. Februar 1997 einen Erhöhungsbetrag nach § 14 
Abs. 2 in der an diesem Tag geltenden Fassung bezogen haben, erhalten diesen 
weiter mit der Maßgabe, dass sich dieser Erhöhungsbetrag bei der nächsten allge-
meinen Erhöhung der Versorgungsbezüge um die Hälfte verringert; die Verringerung 
darf jedoch die Hälfte der allgemeinen Erhöhung nicht übersteigen. Bei einer weite-
ren allgemeinen Erhöhung der Versorgungsbezüge entfällt der verbleibende Erhö-
hungsbetrag. Versorgungsempfänger, die am 30. Juni 1997 einen Anpassungszu-
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schlag gemäß § 71 in der an diesem Tag geltenden Fassung bezogen haben, erhal-
ten diesen in Höhe des zu diesem Zeitpunkt zustehenden Betrages weiter. Künftige 
Hinterbliebene der in den Sätzen 3 und 5 genannten Versorgungsempfänger erhal-
ten die jeweiligen Beträge entsprechend anteilig. 
 
 
§ 69 c Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene Versor-
gungsfälle und für am 1. Januar 1999 vorhandene Beamte 
 
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 1999 eingetreten sind, finden § 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 5 Abs. 3 bis 5, die §§ 7, 14 Abs. 6 sowie die §§ 43 und 66 Abs. 
6 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt ent-
sprechend für künftige Hinterbliebene eines vor dem 1. Januar 1999 vorhandenen 
Versorgungsempfängers. 
 
(2) Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2001 befördert worden sind oder denen ein 
anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen worden ist, findet § 5 Abs. 3 bis 
5 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung. 
 
(3) Für Beamte, denen erstmals vor dem 1. Januar 1999 ein Amt im Sinne des § 36 
des Bundesbeamtengesetzes oder des  entsprechenden Landesrechts übertragen 
worden war, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, die §§ 7, 14 Abs. 6 in der bis zum 31. 
Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung. 
 
(4) Die §§ 53 und 53 a in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung finden, 
wenn dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist, längstens für weitere sieben 
Jahre vom 1. Januar 1999 an, Anwendung, solange eine am 31. Dezember 1998 
über diesen Zeitpunkt hinaus ausgeübte Beschäftigung oder Tätigkeit des Versor-
gungsempfängers andauert. Im Falle des Satzes 1 sind ebenfalls anzuwenden § 2 
Abs. 5 Satz 4, Absatz 7 und 8 des Gesetzes zur Übernahme der Beamten und Ar-
beitnehmer der Bundesanstalt für Flugsicherung vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370, 
1376) in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung sowie § 2 Abs. 3 des 
Bundeswehrbeamtenanpassungsgesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 
2378) in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung und § 2 Abs. 3 des Ge-
setzes zur Verbesserung der personellen Struktur in der Bundeszollverwaltung vom 
11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2682, 2690) in der bis zum 31. Dezember 1995 gel-
tenden Fassung. 
 
(5) § 56 findet Anwendung, soweit Zeiten im Sinne des § 56 erstmals nach dem 1. 
Januar 1999 zurückgelegt werden. Im Übrigen ist § 56 in der bis zum 30. September 
1994 geltenden Fassung anzuwenden, es sei denn, die Anwendung des § 56 in der 
bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung ist für den Versorgungsempfänger 
günstiger. Bei der Anwendung des Satzes 2 bleibt § 85 Abs. 6 unberührt; dies gilt 
nicht, wenn Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 erstmals ab dem 1. Januar 1999 zu-
rückgelegt worden sind. 
 
 
§ 69 d Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 eingetretene Versor-
gungsfälle und für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte und Versorgungs-
empfänger 
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(1) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 2001 eingetreten sind, sind § 13 
Abs. 1 Satz 1, § 14 Abs. 3 und § 36 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2000 gel-
tenden Fassung anzuwenden; § 85 a ist in der bis zum 31. Dezember 2000 gelten-
den Fassung anzuwenden, wenn dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene eines vor dem 1. Januar 2001 
vorhandenen Versorgungsempfängers. 
 
(2) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand, deren 
Beschäftigungsverhältnis über den 1. Januar 2001 hinaus andauert, gilt § 53 a in der 
bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung längstens bis zum 31. Dezember 
2007, wenn dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist als die Anwendung des 
§ 53 Abs. 10. Für am 1. Januar 1992 vorhandene Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand 
bleibt § 69a unberührt. 
 
(3) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 31. Dezember 2003 we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, gilt folgendes: 
 
1. § 14 Abs. 3 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 

Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand 

Minderung des Ruhegeh-
altes für jedes Jahr des 
vorgezogenen Ruhestan-
des (vom Hundert) 

Höchstsatz der Gesamt-
minderung es Ruhegehal-
tes (vom Hundert) 

vor dem 01.01.2002 1,8 3,6 

vor dem 01.01.2003 2,4 7,2 

vor dem 01.01.2004 3,0 10,8 

 
2. § 13 Abs. 1 Satz 1 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 

Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand 

Minderung des Ruhegehaltes für jedes Jahr des vorge-
zogenen Ruhestandes (vom Hundert) 

vor dem 01.01.2002 5 

vor dem 01.01.2003 6 

vor dem 01.01.2004 7 

 
(4)  Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die vor dem 1. Januar 1942 gebo-
ren sind, wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden und zu diesem 
Zeitpunkt mindestens 40 Jahre ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6, § 8 oder § 9 
zurückgelegt haben, gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
(5) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 16. November 1950 ge-
boren und am 16. November 2000 schwer behindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, sowie nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundes-
beamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in den Ruhestand versetzt 
werden, ist § 14 Abs. 3 nicht anzuwenden. 
 
(6) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die nach dem 16. November 2000 
schwer behindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
sind und nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem 
Landesrecht in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Vollendung des 63. Lebensjahres 
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a) die Vollendung des 61. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1942 

geboren sind, 
 
b) die Vollendung des 62. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1943 

geboren sind; 
 

sind sie vor dem 1. Januar 1941 geboren, ist § 14 Abs. 3 nicht anzuwenden. 
 
 
§ 69e Übergangsregelungen aus Anlass des Versorgungsänderungsgesetzes 
2001 
 
(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 2002 vorhandenen Ruhestandsbeam-
ten, entpflichteten Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungs-
empfänger regeln sich nach dem bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Recht mit 
folgenden Maßgaben: Die Absätze 3, 4 und 6, § 22 Abs. 1 Satz 3, § 42 Satz 2, §§ 49 
bis 50 a, 50 b, 50 d, 50 e, 52, 54 Abs. 1 Satz 2, § 55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 sowie die 
§§ 61, 62 und 85 Abs. 11 dieses Gesetzes sind anzuwenden. 
 
(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezember 2001 eintreten, sind § 14 Abs. 
1 und 6, § 14 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 47 a Abs. 1, §§ 50 e, 53 Abs. 2 Nr. 
3, § 54 Abs. 2 sowie § 66 Abs. 2 und 8 in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden 
Fassung anzuwenden; § 56 Abs. 1 und 6 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass anstelle der Zahl “1,79375” die Zahl “1,875” sowie anstelle der Zahl 
“2,39167” die Zahl “2,5” tritt. § 50e Abs. 1 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Zahl “66,97” die Zahl “70” tritt. Die Sätze 1 und 2 
sind mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpas-
sung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. 
 
(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 wer-
den die der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge bis zur siebten Anpassung nach § 70 durch einen Anpassungs-
faktor nach Maßgabe der folgenden Tabelle vermindert: 
 

Anpassung nach dem 31.Dezember 
2002 

Anpassungsfaktor 
 

1. 0,99458 

2. 0,98917 

3. 0,98375 

4. 0,97833 

5. 0,97292 

6. 0,96750 

7. 0,96208 

 
Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwendung des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 
2 und § 91 Abs. 2 Nr. 1 ermittelt ist. Für Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein 
Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 gel-
tenden Fassung nicht zugrunde liegt, und für Versorgungsbezüge, die in festen Be-
trägen festgesetzt sind, sowie bei der Anwendung von Ruhensvorschriften (§§ 53 bis 
56) gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen 
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im Sinne des Satzes 1 gehören auch die Anpassungszuschläge, der Strukturaus-
gleich sowie Erhöhungszuschläge nach den Artikeln 5 und 6 des Siebenten Geset-
zes zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 
339) und entsprechendem Landesrecht. 
 
(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden 
Anpassung nach § 70 eingetreten sind, wird der den Versorgungsbezügen zugrunde 
liegende Ruhegehaltssatz mit dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der achten An-
passung nach § 70 mit dem Faktor 0,95667 vervielfältigt; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist 
anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt als neu festgesetzt. 
Er ist ab dem Tag der achten Anpassung nach § 70 der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen. 
 
(4a) Für die Verteilung der Versorgungslasten bei Beamten und Richtern, die vor 
dem 1. Januar 2002 in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen worden 
sind, gilt § 107b Abs. 1 in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung. 
 
(5) § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung 
anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde. § 20 Abs. 1 
Satz 1 ist in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden, wenn 
die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte 
vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. § 50 c ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Im 
Übrigen gilt Absatz 1 für künftige Hinterbliebene eines vor dem 1. Januar 2002 vor-
handenen Versorgungsempfängers entsprechend. 
 
(6) Für die Anwendung des § 36 Abs. 3 gilt unbeschadet des § 85 der § 14 Abs. 1 
Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung. In den Fällen des Sat-
zes 1 sowie des § 37 sind die Absätze 3 und 4 sowie § 85 Abs. 11 nicht anzuwen-
den. 
 
 
Abschnitt XI Anpassung der Versorgungsbezüge 
 
 
§ 70 Allgemeine Anpassung 
 
(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten allgemein erhöht oder 
vermindert, sind von demselben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge durch Bun-
desgesetz entsprechend zu regeln. 
 
(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne des Abs. 1 gelten auch die 
Neufassung der Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher Änderung der Grundgeh-
altssätze und die allgemeine Erhöhung oder Verminderung der Dienstbezüge um 
Festbeträge. 
 
 
§ 71 Erhöhung der Versorgungsbezüge 
 
(1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbe-
soldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 
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(BGBl. I S. 1942) genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes aufge-
führten Stellenzulagen und Bezüge, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 4 in-
nerhalb von drei Monaten nach dem 16. September 2003 kein Gebrauch gemacht 
wird. Satz 1 gilt für Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppe A 1 entsprechend. § 14 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes 
gilt entsprechend. 
 
(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbe-
soldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, 
werden ab 1. August 2004 um 0,9 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor 
dem 1. Juli 1997 eingetreten ist, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 4 inner-
halb von drei Monaten nach dem 16. September 2003 kein Gebrauch gemacht wird. 
§ 14 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für 
 
1. Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers, 
 
2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, 
 
3. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung be-

soldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967). 
 
(3) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der 
Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungs-
gruppen zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. August 2004 um 
47,71 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsord-
nungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 
 
(4) Die Länder werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich durch Gesetz zu regeln, 
dass die Anpassung nach Absatz 1 für die Ämter der den Staatssekretären des Bun-
des vergleichbaren Versorgungsempfänger in den Ländern entsprechend § 14 Abs. 
2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes bestimmt werden kann. 
 
 
§ 72 Einmalzahlung im Jahr 2004 
 
(1) Am 1. November 2004 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezü-
gen erhalten, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 5 innerhalb von drei Mona-
ten nach dem 16. September 2003 kein Gebrauch gemacht wird, eine Einmalzah-
lung, die sich nach dem jeweiligen maßgebenden Ruhegehaltssatz und den An-
teilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitrages aus dem 
Betrag von 50 Euro ergibt. § 85 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt 
entsprechend. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Versorgungsbezügen nach § 2 Nr. 
2 der Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle des Betrages von 50 Euro der Betrag von 46,25 Euro tritt. 
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(3) Am 1. November 2004 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezü-
gen im Sinne des § 71 Abs. 2 erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 30 Euro. 
Witwen und versorgungsberechtigte geschiedene Ehefrauen erhalten 18 Euro, Emp-
fänger von Vollwaisengeld 6 Euro und Empfänger von Halbwaisengeld 4 Euro. Die 
Einmalzahlungen der Sätze 1 und 2 werden für die Versorgungsempfänger nach Ab-
satz 5 sowie deren Hinterbliebene im Sinne des Satzes 2 und versorgungsberechtig-
ten geschiedenen Ehegatten nur gewährt, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 
5 innerhalb von drei Monaten nach dem 16. September 2003 kein Gebrauch ge-
macht wird. 
 
(4) Zu den laufenden Versorgungsbezügen im Sinne der Absätze 1 bis 3 gehören 
auch der Ausgleich und der Mindestbelassungsbetrag nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 3 
und Artikel 3 § 3 Abs. 2 bis 4 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 
1981 (BGBl. I S. 1523), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 29. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1666). Bei Empfängern von Mindestversorgungsbezügen gilt der jeweils 
maßgebende Mindestruhegehaltssatz; Absatz 3 ist im Falle der Gewährung von Min-
destversorgung nicht anzuwenden. 
 
(5) Die Länder werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich durch Gesetz zu regeln, 
dass die Einmalzahlung nach Absatz 1 für die Ämter der den Staatssekretären des 
Bundes vergleichbaren Versorgungsempfänger in den Ländern entsprechend § 85 
Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes bestimmt werden kann. 
 
 
§ 73 Gewährung der Einmalzahlung 
 
(1) Die Einmalzahlungen nach § 85 des Bundesbesoldungsgesetzes und nach § 72 
werden nicht nebeneinander gewährt; dies gilt auch bei mehreren Ansprüchen nach 
einer dieser Rechtsnormen. Die Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Versorgungsleis-
tungen unberücksichtigt. 
 
(2) Der Anspruch aus einem Dienstverhältnis geht dem Anspruch aus dem Rechts-
verhältnis als Versorgungsempfänger vor. Der Anspruch aus einem späteren 
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger geht dem Anspruch aus einem früheren 
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger vor. Beim Zusammentreffen von Ruhe-
gehalt mit Hinterbliebenenversorgung bemisst sich die Einmalzahlung nach dem Ru-
hegehalt; sie wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. 
 
(3) Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften über die anteilige Kür-
zung sind nicht anzuwenden. 
 
(4) Im Sinne der Absätze 1 und 2 stehen der Einmalzahlung entsprechende Leistun-
gen aus einem anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 6 des 
Bundesbesoldungsgesetzes und § 53 Abs. 8) nach diesen Vorschriften gleich. Dem 
öffentlichen Dienst im Sinne des Satzes 1 steht der Dienst bei öffentlichrechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihren Verbänden gleich. 
 
§§ 74 - 76 (aufgehoben) 
 
Abschnitt XII (aufgehoben) 
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Abschnitt XIII Übergangsvorschriften neuen Rechts 
 
 
§ 84 Ruhegehaltfähige Dienstzeit 
 
Für am 1. Januar 1977 vorhandene Beamte können zum Ausgleich von Härten Zei-
ten, die nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht ruhegehaltfähig wa-
ren, als ruhegehaltfähig galten oder als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden konn-
ten und vor dem 1. Januar 1977 zurückgelegt worden sind, im Anwendungsbereich 
des bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Rechts als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden. Die Entscheidung trifft der für das Versorgungsrecht zuständige Minister o-
der die von ihm bestimmte Stelle. 
 
 
§ 85 Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte 
 
(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein 
unmittelbar vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 
31. Dezember 1991 bestanden, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte Ruhege-
haltssatz gewahrt. Dabei richtet sich die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit und des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Recht; § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 findet hierbei keine Anwendung. Der sich 
nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz steigt mit jedem Jahr, das vom 
1. Januar 1992 an nach dem von diesem Zeitpunkt an geltenden Recht als ruhegeh-
altfähige Dienstzeit zurückgelegt wird, um eins vom Hundert der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zum Höchstsatz von fünfundsiebzig vom Hundert; insoweit gilt § 14 
Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei der Anwendung von Satz 3 bleiben Zeiten bis 
zur Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit außer Betracht; § 13 
Abs. 1 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. § 
14 Abs. 3 findet Anwendung. 
 
(2) Für die Beamten auf Zeit, deren Beamtenverhältnis über den 31. Dezember 1991 
hinaus fortbesteht, ist § 66 Abs. 2, 4 und 6 in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung anzuwenden. 
 
(3) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein 
unmittelbar vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 
31. Dezember 1991 bestanden und erreicht der Beamte vor dem 1. Januar 2002 die 
für ihn jeweils maßgebende gesetzliche Altersgrenze, so richtet sich die Berechnung 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Recht. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein von dieser Vor-
schrift erfasster Beamter vor dem Zeitpunkt des Erreichens der jeweils maßgeben-
den gesetzlichen Altersgrenze wegen Dienstunfähigkeit oder auf Antrag in den Ru-
hestand versetzt wird oder verstirbt. 
 
(4) Der sich nach Absatz 1, 2 oder 3 ergebende Ruhegehaltssatz wird der Berech-
nung des Ruhegehaltes zugrunde gelegt, wenn er höher ist als der Ruhegehaltssatz, 
der sich nach diesem Gesetz für die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. Der 
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sich nach Absatz 1 ergebende Ruhegehaltssatz darf den Ruhegehaltssatz, der sich 
nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht ergäbe, nicht übersteigen. 
 
(5) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein 
unmittelbar vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 
31. Dezember 1991 bestanden, ist § 14 Abs. 3 mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den: 
 
 
Bei Erreichen der Altersgrenze                          beträgt der Vomhundertsatz 
nach § 42 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2                            der Minderung für jedes Jahr 
des Bundesbeamtengesetzes oder 
entsprechendem Landesrecht 
 
vor dem 01. Januar 1998                                              0,0, 
nach dem 31. Dezember 1997                                      0,6, 
nach dem 31. Dezember 1998                                      1,2, 
nach dem 31. Dezember 1999                                      1,8, 
nach dem 31. Dezember 2000                                      2,4, 
nach dem 31. Dezember 2001                                      3,0, 
nach dem 31. Dezember 2002                                      3,6. 
 
(6) Errechnet sich der Ruhegehaltssatz nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 
Satz 2, Absatz 2 oder 3, ist entsprechend diesen Vorschriften auch der Ruhegehalts-
satz für die Höchstgrenze des § 54 Abs. 2 und des § 55 Abs. 2 zu berechnen. Bei 
Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1, die bis zum 31. Dezember 1991 zurückgelegt sind, 
ist § 56 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden; soweit Zei-
ten im Sinne des § 56 Abs. 1 nach diesem Zeitpunkt zurückgelegt sind, ist § 56 in der 
vom 1. Januar 1992 an geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an 
die Stelle des Vomhundertsatzes von 1,875 der Satz von 1,0 und an die Stelle des 
Hundertsatzes von 2,5 der Satz von 1,33 tritt. Errechnet sich der Versorgungsbezug 
nach Absatz 2 oder 3, ist § 56 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung 
anzuwenden. In Fällen der Sätze 2 und 3 wird bei der Berechnung des Ruhensbe-
trages auch die Dienstzeit bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung be-
rücksichtigt, die über volle Jahre hinausgeht. 
 
(7) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 
1992 geborenes Kind richtet sich nach § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 in der bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Fassung. Für nach dem 31. Dezember 1991 innerhalb 
eines Beamtenverhältnisses geborene Kinder gilt hinsichtlich der Kindererziehungs-
zeit § 50 a Abs. 1 bis 7 auch dann, wenn die Berechnung des Ruhegehaltssatzes 
nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht vorzunehmen ist. 
 
(8) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamten, denen aufgrund eines bis 
zu diesem Zeitpunkt erlittenen Dienstunfalles ein Unfallausgleich gewährt wird, findet 
§ 35 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. 
 
(9) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 3 bleibt der am 31. Dezember 1991 er-
reichte Ruhegehaltssatz auch dann gewahrt, wenn dem Beamtenverhältnis, aus dem 
der Beamte in den Ruhestand tritt, mehrere öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse in 



65 

 

unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem am 31. Dezember 1991 bestehen-
den öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen sind. 
 
(10) Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht ein Beschäftigungsverhältnis 
im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch gleich. 
 
(11) Für den nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Ruhegehaltssatz sowie die in Ab-
satz 6 Satz 2 genannten Vomhundertsätze gilt § 69 e Abs. 4 entsprechend. 
 
 
§ 85 a Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
 
Bei einem nach § 39 oder § 45 des Bundesbeamtengesetzes oder dem entspre-
chenden Landesrecht erneut in das Beamtenverhältnis berufenen Beamten bleibt der 
am Tag vor der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis vor Anwendung von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag des Ruhege-
halts gewahrt. Tritt der Beamte erneut in den Ruhestand, wird die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden 
Recht berechnet. Bei der Anwendung des § 85 Abs. 1 und 3 gilt die Zeit des Ruhe-
standes nicht als Unterbrechung des Beamtenverhältnisses; die Zeit im Ruhestand 
ist nicht ruhegehaltfähig. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt. 
 
 
§ 86 Hinterbliebenenversorgung 
 
(1) Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen an geschiedene Ehegatten richtet sich 
nach den bis 31. Dezember 1976 geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften, wenn 
die Ehe vor dem 1.Juli 1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden 
ist. 
 
(2) Die Vorschrift des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 über den Ausschluss von Witwengeld 
findet keine Anwendung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis zu 
diesem Zeitpunkt geltende Landesrecht den Ausschlussgrund nicht enthalten hat. An 
die Stelle des fünfundsechzigsten Lebensjahres in § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 tritt ein in 
der bis zum 31. Dezember 1976 geltenden landesrechtlichen Vorschrift vorgesehe-
nes höheres Lebensalter, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden hat. 
 
(3) Die Vorschriften über die Kürzung des Witwengeldes bei großem Altersunter-
schied der Ehegatten (§ 20 Abs. 2) finden keine Anwendung, wenn die Ehe am 1. 
Januar 1977 bestanden und das bis zu diesem Zeitpunkt für den Beamten oder Ru-
hestandsbeamten geltende Landesrecht entsprechende Kürzungsvorschriften nicht 
enthalten hat. 
 
(4) Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 in der bis zum 31. Juli 1989 geltenden Fassung 
findet Anwendung, wenn ein Scheidungsverfahren bis zum 31.Juli 1989 rechtshängig 
geworden ist oder die Parteien bis zum 31.Juli 1989 eine Vereinbarung nach 
§ 1587 o des Bürgerlichen Gesetzbuchs getroffen haben. 
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§ 87 Unfallfürsorge 
 
(1) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen Beamten steht ein vor diesem Zeitpunkt 
erlittener Dienstunfall im Sinne des bisherigen Bundes- oder Landesrechts dem 
Dienstunfall im Sinne dieses Gesetzes gleich. 
 
(2) Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach § 31 Abs. 3, § 33 Abs. 5 und § 43 
Abs. 3 gelten die bisherigen Verordnungen des Bundes und der Länder weiter, so-
weit dieses Gesetz dem nicht entgegensteht. 
 
(3) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, für die der Dienstherr die Bei-
träge gezahlt hat, ist auf die Unfallentschädigung nach § 43 Abs. 3 anzurechnen. 
 
 
§ 88 Abfindung 
 
(1) Bei der Entlassung einer verheirateten Beamtin bis zum 31. August 1977 finden 
die bisherigen Vorschriften über die Abfindung nach § 152 des Bundesbeamtenge-
setzes oder dem entsprechenden bisherigen Landesrecht weiter Anwendung. 
 
(2) Eine erneut in das Beamtenverhältnis berufene Beamtin kann eine früher erhalte-
ne Abfindung an ihren neuen Dienstherrn zurückzahlen. Hierbei sind anstelle der 
Dienstbezüge, die der Abfindung zugrunde lagen, die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 
Nr. 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes nach der Besoldungsgruppe des vor der 
Abfindung innegehabten Amtes zugrunde zu legen, die sich ergeben würden, wenn 
die im Zeitpunkt der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis maßgebenden 
Grundgehalts- und Familienzuschlagsätze im Monat vor der Entlassung gegolten 
hätten. Der Antrag auf Rückzahlung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jah-
ren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, bei erneuter Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Jahren nach der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit zu stellen. Eine teilweise Rückzahlung der Abfindung ist nicht zulässig. 
Nach der Rückzahlung werden die Zeiten vor der Entlassung aus dem früheren 
Dienstverhältnis besoldungs- und versorgungsrechtlich so behandelt, als wäre eine 
Abfindung nicht gewährt worden. Satz 5 gilt entsprechend, wenn eine Beamtin bei 
erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis innerhalb der Ausschlussfrist nach Satz 
3 auf eine zugesicherte aber noch nicht gezahlte Abfindungsrente verzichtet.  
 
 
§ 89 Übergangsgeld (aufgehoben) 
 
 
§ 90 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus zwi-
schenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung 
 
(1) Bei der Anwendung des § 56 Abs. 1 bleibt die Zeit, die ein Beamter oder Ruhe-
standsbeamter vor dem 1. Juli 1968 im Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung tätig war, bis zu sechs Jahren außer Betracht. 
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(2) Auf die am 1. Juli 1968 vorhandenen Versorgungsempfänger findet § 56 Abs. 1 
Satz 3 mit der Maßgabe Anwendung, dass ihnen zwölf vom Hundert der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge als Versorgung verbleiben. 
 
(3) Hat ein Beamter oder Versorgungsempfänger vor dem 1. Juli 1968 bei seinem 
Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung anstelle einer Versorgung einen Kapitalbetrag als Abfindung oder 
Zahlung aus einem Versorgungsfonds erhalten, sind Abs. 1 und § 56 Abs. 3 und § 69 
c Abs. 5 anzuwenden. 
 
 
§ 91 Hochschullehrer, wissenschaftliche Assistenten und Lektoren 
 
(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, wissenschaftlichen Assistenten und Lek-
toren im Sinne des Kapitels I, Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes in der vor dem Inkrafttreten des Hochschulrahmengesetzes geltenden Fassung, 
die nicht als Professoren oder als Hochschulassistenten übernommen worden sind, 
und ihrer Hinterbliebenen finden die für Beamte auf Lebenszeit, auf Probe oder auf 
Widerruf geltenden Vorschriften dieses Gesetzes nach Maßgabe der bis zum 31. 
Dezember 1976 geltenden landesrechtlichen Vorschriften Anwendung. § 67 Abs. 2 
Satz 1 gilt entsprechend. 
 
(2) Für Professoren, die nach dem 31. Dezember 1976 von ihren amtlichen Pflichten 
entbunden werden (Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt folgendes: 
 
1. §§ 53 bis 58, 62 und 65 finden Anwendung; hierbei gelten die Bezüge der ent-

pflichteten Professoren als Ruhegehalt, die Empfänger als Ruhestandsbeamte. § 
65 gilt nicht für entpflichtete Hochschullehrer, die die Aufgaben der von ihnen bis 
zur Entpflichtung innegehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen. 

 
2. Die Bezüge der entpflichteten Professoren gelten unter Hinzurechnung des dem 

Entpflichteten zustehenden, mindestens des zuletzt vor einer Überleitung nach 
dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes erlassenen Landesgesetz zuge-
sicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeldpauschale) als Höchstgrenze im Sinne 
des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes, sowie als ruhegehaltfähige Dienst-
bezüge im Sinne des § 53 a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung. 

 
3. Für die Versorgung der Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers gilt 

dieses Gesetz mit der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den Hinterblie-
benenbezügen zugrunde zu legenden Ruhegehaltes sowie die Bemessung des 
Sterbe-, Witwen- und Waisengeldes der Hinterbliebenen nach dem vor dem 1. 
Januar 1977 geltenden Landesrecht bestimmt. Für die Anwendung des § 19 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 und des § 23 Abs. 2 gelten die entpflichteten Professoren als Ru-
hestandsbeamte. 

 
4. Für Professoren, die unter § 76 Abs. 4 des Hochschulrahmengesetzes fallen, 

wird abweichend von Nr. 2 das Vorlesungsgeld (Kolleggeldpauschale), das ihnen 
beim Fortbestand ihres letzten Beamtenverhältnisses als Professor im Landes-
dienst vor der Annahme des Beamtenverhältnisses an einer Hochschule der 
Bundeswehr zuletzt zugesichert worden wäre, der Höchstgrenze im Sinne des § 
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53 Abs. 2 Nr. 1 sowie den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im Sinne des § 53 a 
Abs. 2 hinzugerechnet. Für ihre Hinterbliebenen gilt in den Fällen der Nr. 3 das 
Landesrecht, das für das Beamtenverhältnis als Professor im Landesdienst 
maßgebend war. 

 
(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach dem nach § 72 des Hochschul-
rahmengesetzes erlassenen Landesgesetz übergeleiteten Professors, der einen An-
trag nach § 76 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes nicht gestellt hat, regelt sich 
nach § 67 dieses Gesetzes, wenn der Professor vor der Entpflichtung verstorben ist. 
 
 
Abschnitt XIV (aufgehoben) 
 
Abschnitt XV Schlussvorschriften 
 
 
§ 105 Außerkrafttreten 
 
Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen oder wi-
dersprechen, treten sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Dies gilt 
nicht für die nachstehenden Vorschriften in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung: 
 
1. § 27 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg, 
 
2. Artikel 77 Abs. 2, Artikel 77 a, 123 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte 

des Landes Bayern, 
 
3. § 191 des Landesbeamtengesetzes Berlin, 
 
4. §§ 209 des Hamburgischen Beamtengesetzes, 
 
5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarungen über die Anwendung der Ru-

hensvorschriften bei Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesell-
schaften und ihrer Verbände oder bei Ersatzschulen 

 
6. Vorschriften über die Rechtsstellung der in den Bundestag oder den Landtag 

gewählten Beamten und Richter; solche Vorschriften können auch nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes noch erlassen werden. 

 
 
§ 106 Verweisung auf aufgehobene Vorschriften 
 
Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf Vorschriften oder Bezeichnungen verwie-
sen wird, die durch dieses Gesetz außer Kraft treten oder aufgehoben werden, treten 
an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften oder die Bezeichnungen dieses Ge-
setzes. 
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§ 107 Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften und Zuständig-
keitsregelungen 
 
(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften erlässt die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. 
 
(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die nach diesem Gesetz 
den obersten Dienstbehörden zugewiesenen Befugnisse auf andere Stellen übertra-
gen. 
 
 
§ 107 a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit 
Deutschlands 
 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die bis zum 31. 
Dezember 2009 zu erlassen ist, mit Zustimmung des Bundesrates für die Beamten-
versorgung Übergangsregelungen zu bestimmen, die den besonderen Verhältnissen 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet Rechnung tragen. Die-
se Verordnungsermächtigung erstreckt sich insbesondere auf Berechnungsgrundla-
gen, Höhe von Versorgungsleistungen und Ruhensregelungen abweichend von die-
sem Gesetz. 
 
(2) Die Landesregierungen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass hinsichtlich 
der Voraussetzungen einer zweijährigen Amtszeit und des Alters im Sinne von § 2 
Nr. 1 der Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung auf das reguläre Ende der 
Kommunalwahlperiode abzustellen ist, wenn das Amt auf Grund landesrechtlicher 
Vorschriften vorzeitig entfällt. 
 
 
§ 107b Verteilung der Versorgungslasten 
 
(1) Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn in den Dienst eines anderen 
Dienstherrn übernommen und stimmen beide Dienstherren der Übernahme vorher 
zu, so tragen der aufnehmende Dienstherr und der abgebende Dienstherr bei Eintritt 
des Versorgungsfalles die Versorgungsbezüge anteilig nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 5, wenn der Beamte oder Richter bereits auf Lebenszeit ernannt worden ist und 
dem abgebenden Dienstherrn nach Ablegung der Laufbahnprüfung oder Feststellung 
der Befähigung mindestens fünf Jahre zur Dienstleistung zur Verfügung stand; dies 
gilt nicht für Beamte auf Zeit sowie für Beamte, die beim aufnehmenden Dienstherrn 
in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden. 
 
(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind alle regelmäßig wiederkehren-
den Leistungen aus dem Beamten- oder Richterverhältnis, die mit oder nach dem 
Eintritt des Versorgungsfalles fällig werden. Ist dem Beamten aus Anlass oder nach 
der Übernahme vom aufnehmenden Dienstherrn ein höherwertiges Amt verliehen 
worden, so bemisst sich der Anteil des abgebenden Dienstherrn so, wie wenn der 
Beamte oder Richter in dem beim abgebenden Dienstherrn zuletzt bekleideten Amt 
verbleiben wäre. Entsprechendes gilt für Berufungsgewinne im Hochschulbereich 
und für Zulagen für die Wahrnehmung einer höheren Funktion im Beitrittsgebiet. 
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(3) Wurde oder wird der übernommene Beamte oder Richter vom aufnehmenden 
Dienstherrn in den einstweiligen Ruhestand versetzt, beginnt die Versorgungslasten-
beteiligung des abgebenden Dienstherrn erst mit der Antragsaltersgrenze (§ 26 Abs. 
4 des Beamtenrechtsrahmengesetzes) des Beamten der Richters, spätestens jedoch 
mit Einsetzen der Hinterbliebenenversorgung. 
 
(4) Die Versorgungsbezüge werden in dem Verhältnis der beim abgebenden Dienst-
herrn abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden 
Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten aufgeteilt; dabei bleiben 
Ausbildungszeiten (z.B. Studium, Vorbereitungsdienst) unberücksichtigt; Zeiten einer 
Beurlaubung, für die der beurlaubende Dienstherr die Ruhegehaltfähigkeit anerkannt 
oder zugesichert hat, stehen den bei ihm abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzei-
ten gleich. Im Falle des Absatzes 3 wird die Zeit im einstweiligen Ruhestand, soweit 
sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des aufnehmenden Dienstherrn berücksichtigt. Zei-
ten, für die der Beamte oder Richter vor der Übernahme in das Beitrittsgebiet bereits 
zum aufnehmenden Dienstherrn abgeordnet war, gelten als beim abgebenden 
Dienstherrn abgeleistete Dienstzeiten. 
 
(5) Der aufnehmende Dienstherr hat die vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen. 
Ihm steht gegen den abgebenden Dienstherrn ein Anspruch auf die in den Absätzen 
2 und 4 genannten Versorgungsanteile zu. Zahlt an Stelle des aufnehmenden 
Dienstherrn eine Versorgungskasse die Versorgungsbezüge aus, hat der aufneh-
mende Dienstherr den ihm nach Satz 2 erstatteten Betrag an die Versorgungskasse 
abzuführen. 
 
 
§ 107 c Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung in ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet 
 
Erwirbt ein Ruhestandsbeamter oder Richter im Ruhestand eines Dienstherrn im Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand vom 2. Oktober 1990 auf 
Grund einer zwischen dem 3. Oktober 1990 und dem 31. Dezember 1999 erfolgten 
Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bei einem Dienstherrn in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gegen diesen einen weiteren 
Versorgungsanspruch, so erstattet der frühere Dienstherr die Versorgungsbezüge in 
dem Umfang, in dem die beim früheren Dienstherrn entstandenen Versorgungsan-
sprüche infolge der Ruhensvorschrift des § 54 nicht zur Auszahlung gelangen, sofern 
der Ruhestandsbeamte oder Richter im Ruhestand im Zeitpunkt der Berufung in das 
neue öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis das fünfzigste Lebensjahr vollendet hatte. 
 
 
§ 108 (aufgehoben 
 
 
§ 109 Inkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt, soweit die Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmen, am 1. Ja-
nuar 1977 in Kraft. 
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(2) § 6 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz, § 10 Abs. 2 Satz 3, § 22 Abs. 2 und 3, § 25 
Abs. 3, § 27 Abs. 2, § 55 Abs. 1 Satz 3, §§ 57, 58, 63 Nr. 6 und § 99 Abs. 1 Nr. 43 
und 44 treten am 1. Juli 1977 in Kraft. 
 
(3) § 104 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1976 in Kraft. 


